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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Handels- und 
Kooperationsabkommens im Namen der Union zwischen der Europäischen Union und 
der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland andererseits und über den Abschluss des Abkommens 
zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von 
Verschlusssachen
(05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE))

(Zustimmung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (05022/2021),

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Handels- und Kooperationsabkommens zwischen 
der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits (5198/2021), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Abkommens zwischen der Europäischen Union 
und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland betreffend 
Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen 
(5203/2021),

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 217 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 sowie Artikel 218 Absatz 8 Unterabsatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung 
(C9-0086/2021),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 2020 zu dem vorgeschlagenen 
Mandat für Verhandlungen über eine neue Partnerschaft mit dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland1,

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 18. Juni 2020 für die Verhandlungen über 
eine neue Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland2,

– gestützt auf Artikel 105 Absätze 1 und 4 und Artikel 114 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten und des Ausschusses für internationalen Handel gemäß Artikel 58 der 

1 Angenommene Texte, P9_TA-PROV(2020)0033.
2 Angenommene Texte, P9_TA-PROV(2020)0152.



PE663.189v02-00 6/97 RR\1229749DE.docx

DE

Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Schreiben des Rechtsausschusses, des Entwicklungsausschusses, 
des Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des 
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für 
Industrie, Forschung und Energie, des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus, des Ausschusses für 
regionale Entwicklung, des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, 
des Fischereiausschusses, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für konstitutionelle 
Fragen,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
und des Ausschusses für internationalen Handel (A9-0128/2021),

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens 
zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits 
und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und zu 
dem Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland über die Sicherheitsverfahren 
für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen;

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und des 
Vereinigten Königreichs zu übermitteln.
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SCHREIBEN DES RECHTSAUSSCHUSSES

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender 
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu dem Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der EU 
und EURATOM einerseits und dem Vereinigten Königreich andererseits und zu 
dem Abkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich über die 
Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen 
(2020/0382(NLE))

Sehr geehrter Herr McAllister, sehr geehrter Herr Lange,

Die Koordinatoren des Rechtsausschusses haben in ihrer Sitzung vom 11. Januar 2021 
beschlossen, gemäß Artikel 56 Absatz 1 der Geschäftsordnung eine Stellungnahme in Form 
eines Briefes zu dem Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland andererseits3 und zu dem Abkommen zwischen der 
Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland über 
die Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen4 (im 
Folgenden das „Handels- und Kooperationsabkommen“ und das „Geheimschutzabkommen“) 
abzugeben und sich dabei auf die Zuständigkeiten unseres Ausschusses zu konzentrieren. 
Gemäß dem Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 24. Oktober 2019 wurde ich am 
11. Januar 2021 in meiner Eigenschaft als Ausschussvorsitzender zum Verfasser der 
Stellungnahme ernannt.

VORSCHLÄGE

Die Empfehlung:

Der Rechtsausschuss hat daher in seiner Sitzung vom 27. Januar 2021 mit 24 Stimmen bei 1 
Gegenstimme und keiner Enthaltung5 beschlossen, dem Ausschuss für auswärtige 

3 ABl. L 444 vom 31.12.2020, S. 14.
4 ABl. L 444 vom 31.12.2020, S. 1463.
5 Bei der Schlussabstimmung waren folgende Mitglieder anwesend: Adrián Vázquez Lázara (Vorsitzender), 
Sergey Lagodinsky (stellvertretender Vorsitzender), Marion Walsmann (stellvertretende Vorsitzende), Ibán 
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Angelegenheiten und dem Ausschuss für internationalen Handel als federführende 
Ausschüsse zu empfehlen, dem Handels- und Kooperationsabkommen und dem 
Geheimschutzabkommen zuzustimmen.

Der Rechtsausschuss hat bei der Ausarbeitung der Empfehlung Folgendes gebührend 
berücksichtigt: die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Februar 2020 zu dem 
vorgeschlagenen Mandat für Verhandlungen über eine neue Partnerschaft mit dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland6, den Beschluss (EU, Euratom) 
2020/266 des Rates vom 25. Februar 2020 über die Ermächtigung zur Aufnahme von 
Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland über ein 
neues Partnerschaftsabkommen7 und dessen Anhang, die Empfehlung des Europäischen 
Parlaments vom 18. Juni 2020 für die Verhandlungen über eine neue Partnerschaft mit dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland8, das Abkommen vom 24. Januar 
2020 über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (im Folgenden 
„Austrittsabkommen“)9 und die Politische Erklärung vom 17. Oktober 2019 zur Festlegung 
des Rahmens für die künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich (im Folgenden „Politische Erklärung“)10, den Beschluss (EU) 
20202252 des Rates vom 29. Dezember 2020 über die Unterzeichnung im Namen der Union 
und über die vorläufige Anwendung des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und 
dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und des 
Abkommens zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den Austausch und den 
Schutz von Verschlusssachen11 und den Wortlaut des Handels- und Kooperationsabkommens, 
insbesondere des Teils I über gemeinsame und institutionelle Bestimmungen, der 
Bestimmungen von Teil II Titel I über den Warenverkehr, des Titels III über den digitalen 
Handel, des Titels V über geistiges Eigentum und des Titels XI über gleiche 
Ausgangsbedingungen für einen offenen und fairen Wettbewerb und eine nachhaltige 
Entwicklung, des Teils sechs über Streitbeilegung und horizontale Bestimmungen und des 
Teils sieben über Schlussbestimmungen, sowie den Wortlaut des Geheimschutzabkommens.

Im Namen des Rechtsausschusses möchte ich die Aufmerksamkeit des Ausschusses für 
auswärtige Angelegenheiten und des Ausschusses für internationalen Handel auf die 
folgenden Punkte lenken, die für den Zweck der Zustimmung als wesentlich anzusehen sind:

Institutionelle und horizontale Aspekte

1. begrüßt das Handels- und Kooperationsabkommen und erkennt an, dass es 

Garcia Del Blanco (stellvertretender Vorsitzender), Raffaele Stancanelli (stellvertretender Vorsitzender), Manon 
Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Esteban 
González Pons, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Antonius Manders, Karen Melchior, Javier 
Nart, Jiři Pospíšil, Franco Roberti, Ernő Schaller-Baross, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Marie 
Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos.
6 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0033. 
7 ABl. L 58 vom 27.2.2020, S. 53. 
8 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0152.
9 ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7. 
10 ABl. C 384I vom 12.11.2019, S. 178.
11 ABl. L 444 vom 31.12.2020, S. 2.



RR\1229749DE.docx 9/97 PE663.189v02-00

DE

weitreichende konstitutionelle und rechtliche Auswirkungen sowohl für das Vereinigte 
Königreich als auch für die EU haben wird und erhebliche Auswirkungen auf das Leben 
der Bürger und auf die Unternehmen im Vereinigten Königreich und in der EU; ist 
daher erfreut über die im Handels- und Kooperationsabkommen verankerte 
Verpflichtung der beiden Parteien, die Werte und Grundsätze der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte, die die Grundlage ihrer 
Innen- und Außenpolitik bilden, sowie über die allgemeinen Regeln für die 
Menschenrechtskonditionalität aufrechtzuerhalten, die eine vollständige oder teilweise 
Beendigung oder Aussetzung des Abkommens aus Menschenrechtsgründen 
ermöglichen;

2. ist ferner erfreut darüber, dass das Handels- und Kooperationsabkommen mit dem 
Mandat und den Bestimmungen der Politischen Erklärung übereinstimmt, indem es 
einen einzigen übergreifenden institutionellen Rahmen für alle Aspekte der 
wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit, einschließlich der 
Fischerei, und die gleichen Ausgangsbedingungen vorsieht, der für die gesamte 
Partnerschaft, einschließlich künftiger ergänzender Abkommen, gilt; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass es neben dem Handels- und Kooperationsabkommen bisher 
ein ergänzendes Geheimschutzabkommen sowie ein vollständig eigenständiges 
Abkommen über die Zusammenarbeit im Nuklearbereich gibt;

3. begrüßt den im Rahmen des Handels- und Kooperationsabkommens eingerichteten 
Streitbeilegungsmechanismus für die gesamte Wirtschaftspartnerschaft auf der 
Grundlage des Völkerrechts, der aus politischen Konsultationen, Schiedsverfahren 
sowie Möglichkeiten der Aussetzung und wechselseitiger Retorsion besteht, ist jedoch 
der Auffassung, dass die Schlüsseldefinitionen von Wesentlichkeit, der Formulierung 
„in erheblichem Maße ... auswirken“ und von Beweislast geklärt werden sollten um 
sicherzustellen, dass der Mechanismus in der Praxis gut funktioniert; betont darüber 
hinaus, dass sichergestellt werden sollte, dass dieser Mechanismus die volle Wirkung 
und Autonomie des EU-Rechts, insbesondere in Bezug auf das Recht der 
Mitgliedstaaten und das Völkerrecht, achtet, indem er keine rechtliche Überprüfung der 
Handlungen der EU oder ihres Gerichtshofs darstellt12; begrüßt in diesem 
Zusammenhang auch die Verwirklichung der in Artikel 178 Absatz 2 Buchstabe b des 
Austrittsabkommens geschaffenen Möglichkeit, künftige Abkommen, insbesondere das 
Handels- und Kooperationsabkommen, im Falle einer Verletzung des 
Austrittsabkommens ganz oder teilweise auszusetzen, ohne dass zuvor langwierige 
Konsultationsverfahren durchgeführt werden müssen (Artikel INST.10);

4. ist der Auffassung, dass es angesichts des im Handels- und Kooperationsabkommen 
eingerichteten flexiblen Governance-Systems, der Zusammensetzung und der 
weitreichenden Befugnisse, die dem Partnerschaftsrat übertragen wurden, der Vielzahl 
von Fachausschüssen und der fünfjährigen Überprüfungszyklen der Umsetzung von 
größter Bedeutung ist, dass das Europäische Parlament aktiv in den 
Entscheidungsprozess, die Bewertung der Umsetzung und die nächsten Schritte, 
einschließlich des Überprüfungsprozesses, einbezogen wird, um bei der Anwendung des 

12 Vgl. in diesem Sinne: Gutachten des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 18. Dezember 2014, Beitritt 
der Europäischen Union zur Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten – 
Vereinbarkeit des Übereinkunftsentwurfs mit dem EU- und dem AEU-Vertrag, c-2/13, ECLI:EU:C:2014:2454, 
Randnr. 184.
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Abkommens und bei künftigen Verhandlungen volle Transparenz und demokratische 
Legitimität zu gewährleisten; begrüßt daher die Zusage der Kommission, das in 
Artikel 218 Absatz 10 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
verankerte Recht des Parlaments auf unverzügliche und umfassende Unterrichtung in 
allen Phasen internationaler Vereinbarungen im Einklang mit der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung13 und der Rahmenvereinbarung über die 
Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen 
Kommission14 gebührend zu achten; begrüßt ferner die Zusage der Kommission, das 
Parlament immer vor und nach den Sitzungen des Partnerschaftsrates und der 
Fachausschüsse zu unterrichten und alle Dokumente dieser gemeinsamen Gremien zur 
gleichen Zeit wie dem Rat zur Verfügung zu stellen, einschließlich Entwürfe für 
Tagesordnungen, Vorschläge für Beschlüsse des Rates zur Festlegung des Standpunkts 
der Union usw; begrüßt nachdrücklich die Einrichtung interner Beratungsgruppen und 
zivilgesellschaftlicher Foren und unterstreicht die Bedeutung der Möglichkeit, eine 
parlamentarische Partnerschaftsversammlung mit Mitgliedern aus dem Europäischen 
Parlament und dem Parlament des Vereinigten Königreichs einzurichten, die über die 
Arbeit des Partnerschaftsrates auf dem Laufenden gehalten werden müsste und in der 
Lage wäre, Empfehlungen an ihn zu richten, um eine demokratische Kontrolle der 
Beschlüsse der gemeinsamen Gremien zu gewährleisten;

5. begrüßt die Festlegung einer Verpflichtung für das Vereinigte Königreich, das von der 
Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen auf ihrer 21. Tagung angenommene Übereinkommen von Paris 
(„Übereinkommen von Paris“) zu achten und sich jeglicher Handlungen oder 
Unterlassungen zu enthalten, die die Ziele und Zwecke des Übereinkommens von Paris 
untergraben oder wesentlich beeinträchtigen würden (Artikel COMPROV.5), und die 
sich daraus ergebende Möglichkeit für die EU, das Handels- und 
Kooperationsabkommen oder jedes Zusatzabkommen ganz oder teilweise zu beenden 
oder auszusetzen, falls dem Vereinigten Königreich eine Handlung oder Unterlassung 
zuzuschreiben ist, die Ziel und Zweck des Übereinkommens von Paris wesentlich 
beeinträchtigt (Artikel INST.35);

6. nimmt zur Kenntnis, dass es im Handels- und Kooperationsabkommen keine 
vollwertige Lösung für den Datenschutz gibt, und nimmt ferner zur Kenntnis, dass die 
Kommission angekündigt hat, den Prozess zur Bewertung der Angemessenheit der 
Datenschutzregelung des Vereinigten Königreichs im Rahmen der Datenschutz-
Grundverordnung15 und der Strafverfolgungsrichtlinie16 einzuleiten, um die 
Rechtssicherheit zu schaffen, die Einzelpersonen, Unternehmen und Behörden 

13 Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union 
und der Europäischen Kommission vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung (ABl. L 123 vom 12.5.2016, 
S. 1).
14 Rahmenvereinbarung vom 20. November 2010 über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament 
und der Europäischen Kommission (ABl. L 304 vom 20.11.2010, S. 47).
15 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 119 
vom 4.5.2016, S. 1).
16 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum 
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sowie zum freien Datenverkehr (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89).
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berechtigterweise benötigen; betont in diesem Zusammenhang auch, dass die Rolle der 
Unternehmen beim Austausch nicht-personenbezogener Daten als unverzichtbarer 
Aspekt der Partnerschaft angesehen werden sollte, wobei jedoch eine klare 
Unterscheidung zwischen dieser und der für den Schutz personenbezogener Daten 
geltenden rechtlichen Regelung getroffen werden sollte; unterstreicht die Tatsache, dass 
bei der Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer immer Kapitel V der 
Datenschutz-Grundverordnung oder Kapitel V der Strafverfolgungsrichtlinie 
eingehalten werden muss; erinnert daran, dass die Kommission, um die Angemessenheit 
des Datenschutzrahmens des Vereinigten Königreichs zu erklären, nachweisen muss, 
dass das Vereinigte Königreich ein Schutzniveau bietet, das dem des EU-
Rechtsrahmens „der Sache nach gleichwertig“ ist, auch in Bezug auf die 
Weiterübermittlung an Drittländer und die Vorschriften über den Zugang zu 
personenbezogenen Daten für die Zwecke der nationalen Sicherheit; besteht darauf, 
dass für den Fall, dass der britische Datenschutzrechtsrahmen nicht für einen 
Angemessenheitsbeschluss in Frage kommt, die alternativen Rechtsmechanismen, die 
das Datenschutzrecht der Union für internationale Übermittlungen vorsieht, in vollem 
Umfang genutzt werden sollten;

7. empfiehlt als der zuständige Ausschuss für die Auslegung und Anwendung des 
Völkerrechts, soweit die Europäische Union davon betroffen ist, dass das Parlament in 
der Lage sein muss, seine Zustimmung zu jedem künftigen Rechtsakt mit 
Rechtswirkung zu erteilen, der von den durch das Handels- und 
Kooperationsabkommen geschaffenen Gremien vorgeschlagen wird, es sei denn, der 
Rechtsakt würde nur nicht wesentliche Elemente des Abkommens ändern;

Geistiges Eigentum 

8. unterstreicht die Bedeutung des geistigen Eigentums und die Notwendigkeit, die 
regulatorische Kontinuität sowohl für die Inhaber von Rechten in der EU als auch für 
die Begünstigten von Beschränkungen und Ausnahmen im Vereinigten Königreich zu 
gewährleisten; begrüßt in diesem Zusammenhang den verstärkten Schutz der Rechte des 
geistigen Eigentums, der im Handels- und Kooperationsabkommen verankert ist und 
sich auf alle Arten von Rechten des geistigen Eigentums erstreckt, einschließlich des 
Urheberrechts und verwandter Schutzrechte – sowie des Folgerechts von Künstlern und 
der Zusammenarbeit zwischen Verwertungsgesellschaften – Marken und eingetragener 
und nicht eingetragener Geschmacksmuster, Patente – einschließlich ergänzender 
Schutzzertifikate – sowie Geschäftsgeheimnisse und Pflanzensorten; begrüßt auch die 
Festlegung von Durchsetzungs- und Kooperationsbestimmungen in dem Abkommen, 
die ein breites Spektrum von Maßnahmen abdecken, wie z. B. zivil- und 
verwaltungsrechtliche Durchsetzung, zivilrechtliche Verfahren und Rechtsbehelfe im 
Bereich der Geschäftsgeheimnisse, Maßnahmen an den Grenzen, weitergehende Regeln 
für spezifische Zollverfahren und Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Zoll, Polizei, 
Verwaltung und Justiz;

9. bedauert jedoch zutiefst, dass künftige geografische Angaben, Ursprungsbezeichnungen 
oder traditionelle Spezialitäten aus dem Geltungsbereich des Handels- und 
Kooperationsabkommens ausgeklammert wurden, obwohl dieser Aspekt in der 
Politischen Erklärung ausdrücklich erwähnt wird, und dass infolgedessen kein 
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Mechanismus für die Anerkennung von geografischen Angaben der EU im Vereinigten 
Königreich geschaffen wurde; ersucht daher die beiden Parteien, die Gespräche über 
diesen Aspekt so bald wie möglich fortzusetzen, um geeignete Regelungen zu finden, 
die auf dem im Austrittsabkommen enthaltenen Schutz bestehender geografischer 
Angaben aufbauen;

Gesellschaftsrecht

10. bedauert zutiefst, dass die bestehenden Gesellschaftsformen der Parteien, wie z. B. die 
Societas Europaea (SE) oder die „Limited Companies“, nicht Teil des Abkommens sind 
und somit von der jeweiligen Gegenseite nicht mehr akzeptiert werden; nimmt das Ziel 
der Parteien zur Kenntnis, ein vorhersehbares regulatorisches Umfeld und effiziente 
Verfahren für die Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen, zu schaffen, um gemeinsame Mindeststandards festzulegen, die 
Handelspraktiken absichern und einen fairen Wettbewerb gewährleisten, hätte es aber 
vorgezogen, wenn man sich konkret verständigt hätte; ist dennoch erfreut darüber, dass 
die Parteien zwar die Wirtschaftsbeteiligten geschützt, aber gleichzeitig der 
Notwendigkeit Rechnung getragen haben, ein nachhaltiges und dem Wettbewerb 
zuträgliches Entwicklungsklima zu gewährleisten, indem sie sich verpflichteten, keine 
Rückschritte bei den Arbeits- und Sozialstandards zu machen, und indem sie sich auf 
Bestimmungen über verbotene Praktiken sowie über die Durchsetzung und die 
Zusammenarbeit im Bereich der Wettbewerbspolitik geeinigt haben;

Justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Familiensachen

11. bedauert ferner, dass die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen nicht Teil der 
Verhandlungen über die künftige Partnerschaft zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich war und somit nicht unter das Handels- und Kooperationsabkommen fällt; 
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dieser Rechtsbereich für die 
Gewährleistung der Rechtssicherheit in den künftigen Handels- und 
Geschäftsbeziehungen zwischen Bürgern und Unternehmen im Hinblick auf 
grenzüberschreitende Geschäfte von überragender Bedeutung ist; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, so bald wie möglich zu einer gemeinsamen Verständigung im Bereich 
der Zivilgerichtsbarkeit und der Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen zu 
gelangen, um Sicherheit und ausreichenden Schutz der Parteien bei 
grenzüberschreitenden Geschäften und anderen Aktivitäten zu gewährleisten; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die erneute Hinterlegung der Beitrittsurkunde des Vereinigten 
Königreichs zum Haager Übereinkommen von 2005 über Gerichtsstandsvereinbarungen 
am 28. September 2020, stellt jedoch fest, dass die Haager Regelung in ihrer 
Anwendung und ihrem Geltungsbereich begrenzter ist als die Brüssel-I-Regelung 
(Neufassung), da sie nur für ausschließliche Gerichtsstandsklauseln gilt, die nach 
Inkrafttreten des Übereinkommens in dem für die Gerichtsstandsklausel gewählten 
Land vereinbart wurden; begrüßt auch den Antrag des Vereinigten Königreichs vom 
8. April 2020, nach Ablauf der Übergangsfrist Vertragspartei des Lugano-
Übereinkommens von 2007 zu bleiben, da dieses Übereinkommen ein weitgehend 
gleichwertiges System wie die Brüssel-Regelung (vor ihrer „Neufassung") bietet; 
erinnert jedoch daran, dass die EU ihre Entscheidung in dieser Angelegenheit sehr 
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sorgfältig abwägen sollte, insbesondere im Hinblick auf das Protokoll II des genannten 
Übereinkommens über seine einheitliche Auslegung und auf die Möglichkeit, ein 
Gleichgewicht ihrer Beziehungen zu Drittländern und internationalen Organisationen 
insgesamt zu wahren; ist der Ansicht, dass dies vor allem eine effektive 
Zusammenarbeit und einen Dialog zwischen der Kommission und dem Europäischen 
Parlament, insbesondere mit dem Rechtsausschuss umfassen sollte, der für die 
Auslegung und Anwendung des Völkerrechts zuständig ist, soweit die Europäische 
Union davon betroffen ist;

12. bedauert ferner zutiefst, dass keine detaillierte und sinnvolle Lösung in Bezug auf 
Ehesachen, elterliches Sorgerecht und andere Familienangelegenheiten durch das 
Handels- und Kooperationsabkommen festgelegt wurde; weist in diesem 
Zusammenhang erneut darauf hin, dass dies von Beginn der Verhandlungen an die 
Verhandlungsleitlinie des Parlaments war; begrüßt in diesem Zusammenhang den 
Beitritt des Vereinigten Königreichs zum Übereinkommen der Haager Konferenz für 
Internationales Privatrecht vom 23. November 2007 über die internationale 
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen von Kindern und anderen 
Familienangehörigen am 28. September 2020, wodurch die Kontinuität bei der 
Anwendung dieses Übereinkommens nach dem Ende des Übergangszeitraums 
gewährleistet wird; begrüßt auch die Möglichkeiten für eine verstärkte 
Zusammenarbeit, zumindest in zentralen familienrechtlichen Fragen, die sich durch die 
Teilnahme des Vereinigten Königreichs als Beobachter an den Sitzungen des 
Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen und bei Fragen der 
praktischen Zusammenarbeit in den Bereichen elterliches Sorgerecht, Kindesentführung 
und Unterhaltspflichten bieten.

Ich bin überzeugt, dass die obigen Ausführungen einen nützlichen Beitrag zu dem vom 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und dem Ausschuss für internationalen Handel 
erstellten Bericht leisten werden.

Mit freundlichen Grüßen

Adrián Vázquez Lázara
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SCHREIBEN DES ENTWICKLUNGSAUSSCHUSSES

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu dem Beschluss über den Abschluss – im Namen der Union – 
des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und des Abkommens 
zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den Austausch 
und den Schutz von Verschlusssachen (2020/0382(NLE))

Sehr geehrter Herr McAllister, sehr geehrter Herr Lange,

im Rahmen des oben genannten Verfahrens wurde der Entwicklungsausschuss ersucht, dem 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und dem Ausschuss für internationalen Handel 
eine Stellungnahme vorzulegen. Der Entwicklungsausschuss beschloss in seiner Sitzung vom 
27. Januar 2021, diese Stellungnahme in Form eines Schreibens zu übermitteln.

In dieser Sitzung hat der Entwicklungsausschuss auch beschlossen, den Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten und den Ausschuss für internationalen Handel als federführende 
Ausschüsse zu ersuchen, die nachstehend aufgeführten Vorschläge in ihren 
Entschließungsantrag zu übernehmen17.

Mit freundlichen Grüßen

Tomas Tobé

17 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Tomas Tobé (Vorsitzender und Verfasser der Stellungnahme), 
Pierrette Herzberger-Fofana (erste stellvertretende Vorsitzende), Norbert Neuser (zweiter stellvertretender 
Vorsitzender), Chrysoula Zacharopoulou (dritte stellvertretende Vorsitzende), Erik Marquardt (vierter 
stellvertretender Vorsitzender), Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo 
Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana 
González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle 
Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Miguel Urbán Crespo und Bernhard Zimniok.
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VORSCHLÄGE

1. stellt fest, dass das Vereinigte Königreich aufgrund des Umfangs seiner öffentlichen 
Entwicklungshilfe (selbst nach der Kürzung von 0,7 auf 0,5 % des BNE), seines 
Fachwissens, seiner Kapazitäten im Bereich der Projektdurchführung und seiner 
umfassenden Beziehungen zum Commonwealth und zu anderen Entwicklungsländern 
ein wichtiger Akteur im Bereich der Entwicklungshilfe und der humanitären Hilfe ist; 
fordert das Vereinigte Königreich auf, dazu beizutragen, die negativen Auswirkungen 
des Brexit auf die Entwicklungsländer so gering wie möglich zu halten, und an seiner 
Zusage festzuhalten, bei der Entwicklungshilfe und der humanitären Hilfe eine 
Vorreiterrolle einzunehmen; fordert eine enge Geberkoordinierung und 
Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, einschließlich der 
Möglichkeit, die Kapazitäten des jeweils anderen zu nutzen, um die Effizienz, die 
Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit und die Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu maximieren.
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SCHREIBEN DES HAUSHALTSKONTROLLAUSSCHUSSES

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender 
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu dem Beschluss über den Abschluss des Handels- und 
Kooperationsabkommens im Namen der Union zwischen der Europäischen Union 
und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und des Abkommens 
zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den Austausch 
und den Schutz von Verschlusssachen (2020/0382(NLE))

Sehr geehrter Herr McAllister, sehr geehrter Herr Lange,

der Haushaltskontrollausschuss (CONT) hat beschlossen, zu dem oben genannten Thema eine 
Stellungnahme in Form eines Schreibens abzugeben. 

Der Haushaltskontrollausschuss (CONT) ersucht den Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten und den Ausschuss für internationalen Handel als die federführenden 
Ausschüsse, bei der Ausarbeitung des Beschlusses des Europäischen Parlaments über das 
Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich die 
folgenden Erwägungen und Empfehlungen zu berücksichtigen.

Im Namen des CONT-Ausschusses wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie sicherstellen 
könnten, dass der Standpunkt und die Erwägungen des CONT-Ausschusses zu den oben 
genannten Punkten im Beschluss des Parlaments berücksichtigt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Monika Hohlmeier
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VORSCHLÄGE

A. unter Hinweis auf seine Stellungnahme vom 11. Mai 2020 zu den Empfehlungen für die 
Verhandlungen über eine neue Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland (2020/2023(INI)),

B. unter Hinweis auf das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits,

Allgemeine Bemerkungen

1. begrüßt, dass am 24. Dezember 2020 das Handels- und Kooperationsabkommen 
zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits 
und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und das 
Abkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den Austausch und 
den Schutz von Verschlusssachen geschlossen wurden;

2. würdigt die Arbeit von Michel Barnier, dem Leiter der Taskforce für die Beziehungen 
zum Vereinigten Königreich, sowie der gesamten Taskforce, auch im Hinblick darauf, 
wie die Verhandlungen seitens der EU geführt wurden;

3. nimmt zur Kenntnis, dass der im Austrittsabkommen zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich festgelegte Übergangszeitraum am 31. Dezember 2020 endete; 
stellt mit Befriedigung fest, dass durch das Abkommen sichergestellt wurde, dass es 
weniger Beeinträchtigungen des Warenflusses gab als dies bei einer Situation ohne 
Abkommen der Fall gewesen wäre; unterstreicht gleichzeitig, dass das Ende des 
Übergangszeitraums indes zur Wiedereinführung von Grenzkontrollen und zu neuen 
bürokratischen Verfahren geführt hat, was schwerwiegende Auswirkungen für 
Wirtschaftsakteure hat; begrüßt, dass mit dem Abkommen die Integrität des 
Binnenmarkts gewahrt wird;

4. nimmt zur Kenntnis, dass im Einklang mit den Basisrechtsakten eine Einigung über die 
weitere Teilnahme des Vereinigten Königreichs an Horizont Europa (mit Ausnahme des 
Fonds des Europäischen Innovationsrats), am Euratom-Programm für Forschung und 
Ausbildung, an der Copernicus-Komponente des Weltraumprogramms und an ITER 
(dem Projekt auf dem Gebiet der Kernfusion) erzielt wurde, und dass das Vereinigte 
Königreich im Rahmen des Weltraumprogramms auch Zugang zu Diensten im 
Zusammenhang mit der Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum 
haben wird;

5. nimmt zur Kenntnis, dass das Vereinigte Königreich einen jährlichen Finanzbeitrag in 
Form eines operativen Beitrags leisten wird, der auf einem Finanzierungsschlüssel 
beruhen wird, der als Verhältnis des BIP des Vereinigten Königreichs zu Marktpreisen 
zum BIP der Union zu Marktpreisen definiert ist und der unter bestimmten 
Bedingungen rückwirkend angepasst werden kann, und dass für Horizont Europa ein 
automatischer Korrekturmechanismus gilt; begrüßt die Einführung der neuen 
Teilnahmegebühr, die auf 4 % des jährlichen operativen Beitrags festgesetzt ist, 
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schrittweise eingeführt und in der Regel nicht rückwirkend angepasst wird;

6. weist darauf hin, dass das Parlament in die künftige Gestaltung des Abkommens aktiv 
einbezogen werden sollte, u. a. indem es an der Parlamentarischen 
Partnerschaftsversammlung teilnimmt und durch eine enge Kontrolle und Einbindung in 
Bezug auf die Teilnahme der Kommission am Partnerschaftsrat und an der Vielzahl von 
Fachausschüssen für die künftige Durchführung des Abkommens, und dass der CONT-
Ausschuss rasch und aktiv über Entwicklungen, die seine Zuständigkeitsbereiche 
betreffen, informiert und in diese einbezogen werden sollte;

Schutz der finanziellen Interessen der Union

7. hebt hervor, dass für den Schutz der finanziellen Interessen der Union in allen 
Dimensionen gesorgt und sichergestellt werden muss, dass das Vereinigte Königreich 
seinen finanziellen Verpflichtungen aus dem Abkommen in vollem Umfang 
nachkommt;

8. begrüßt, dass mit dem Abkommen der Schutz der finanziellen Interessen der EU 
sichergestellt ist, indem der einschlägige Rechtsrahmen der EU Anwendung findet, 
einschließlich Präventivmaßnahmen gegen Korruption, Betrug und sonstige 
rechtswidrige Handlungen, wirksamer Kontrollen und Prüfungen, und dass 
sichergestellt ist, dass bei Feststellung von Unregelmäßigkeiten die gezahlten Beträge 
wieder eingezogen werden sowie wirksame und angemessene Verwaltungsstrafen oder 
Bußgelder verhängt werden;

9. unterstreicht, dass sichergestellt werden muss, dass die Umsetzung des Abkommens 
und – im Einklang mit den Bestimmungen über die enge Zusammenarbeit der 
Vertragsparteien – das Zugangsrecht der Dienststellen der Kommission, des 
Europäischen Rechnungshofs, von OLAF und der EUStA sowie das Kontrollrecht des 
Europäischen Parlaments in vollem Umfang geachtet werden; hebt ferner die 
Bedeutung der Zuständigkeit des EuGH in Bezug auf Entscheidungen der Kommission 
hervor;

10. besteht auf einer starken Delegation der EU im Vereinigten Königreich im Einklang mit 
dem Vertrag über die Europäische Union, um die administrative Zusammenarbeit und 
den Informationsaustausch zu erleichtern;

11. begrüßt, dass das Abkommen auch ein Protokoll zur Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden und zur Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer 
und zur gegenseitigen Unterstützung bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf 
Steuern und Zölle umfasst; unterstreicht in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit 
einer engen Zusammenarbeit in den Bereichen Mehrwertsteuer und Zölle, um eine 
ordnungsgemäße Erhebung und Beitreibung von Forderungen zu gewährleisten;

12. hebt hervor, dass Zollverfahren sehr komplex sind und dass es fortlaufend eines raschen 
Informationsaustausches und einer engen Zusammenarbeit zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich bedarf, um effiziente Kontrollen und eine effiziente 
Abfertigung sowie die Durchsetzung der einschlägigen Rechtsvorschriften zu 
gewährleisten;
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13. betont gleichzeitig, dass Zoll- und Mehrwertsteuerbetrug einschließlich Schmuggel 
durch angemessene Kontrollen verhindert werden muss, wobei zu berücksichtigen ist, 
wie wahrscheinlich es für bestimmte Waren ist, geschmuggelt zu werden oder 
Gegenstand falscher Ursprungserklärungen oder falscher Angaben zum Inhalt zu sein.



PE663.189v02-00 20/97 RR\1229749DE.docx

DE

SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den 
Abschluss – im Namen der Union – des Abkommens über Handel und 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien 
und Nordirland andererseits und des Abkommens zwischen der Europäischen 
Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland über die 
Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen 
(COM(2020)0856 –2020/0382(NLE))

Sehr geehrter Herr McAllister, sehr geehrter Herr Lange,

im Rahmen des oben genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für Wirtschaft und 
Währung (ECON-Ausschuss) gebeten, dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und 
dem Ausschuss für internationalen Handel eine Stellungnahme zu übermitteln. Aufgrund der 
Dringlichkeit der Angelegenheit beschlossen die ECON-Koordinatoren im schriftlichen 
Verfahren, die Stellungnahme in Form eines Briefes zu übermitteln.

Der ECON-Ausschuss hat die Angelegenheit in seiner Sitzung vom 1. Februar 2021 geprüft. 
Er hat in dieser Sitzung beschlossen, den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und den 
Ausschuss für internationalen Handel als federführende Ausschüsse aufzufordern, folgende 
Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Irene Tinagli



RR\1229749DE.docx 21/97 PE663.189v02-00

DE

VORSCHLÄGE

Allgemeine Grundsätze

1. stellt fest, dass an der Umsetzung des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits 
und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits (das 
Abkommen) weiter gearbeitet werden muss;

2. nimmt die besonderen Schwierigkeiten zur Kenntnis, die der gesamtirischen Wirtschaft 
durch die Einschränkung der Freizügigkeit von nicht-irischen EU-Bürgern und von 
Dienstleistungen auf der Insel Irland entstehen;

3. fordert die Kommission, die Europäische Zentralbank, die Europäischen 
Aufsichtsbehörden, den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken und den Ausschuss 
für die einheitliche Abwicklung auf, die Umsetzung des Abkommens und die 
Marktentwicklungen im Bereich der Finanzdienstleistungen genau zu beobachten, um 
potenzielle Marktstörungen und Bedrohungen für die Finanzstabilität, die 
Marktintegrität und den Anlegerschutz rechtzeitig zu erkennen;

4. fordert die Kommission auf, die Ergebnisse dieser Beobachtung dem ECON-Ausschuss 
vorzulegen, auch im Hinblick auf die im Abkommen vorgesehenen Überprüfungen;

Marktzugang

5. stellt fest, dass das Abkommen keinen umfassenden Marktzugang in Bezug auf 
Finanzdienstleistungen vorsieht und dass die Pass-Rechte zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich mit dem Ende des Übergangszeitraums ihre Gültigkeit verloren 
haben; stellt fest, dass der Zugang zum Finanzmarkt nun auf dem EU-Recht und dem 
nationalen Recht, gegebenenfalls einschließlich des Gleichwertigkeitsrahmens, beruht;

6. stellt fest, dass der EU-Rahmen für die Gleichwertigkeit in verschiedenen sektoralen 
Verordnungen und Richtlinien im Bereich der Finanzdienstleistungen verankert ist und 
dass Gleichwertigkeitsbeschlüsse unilateral sind und durch delegierte Rechtsakte 
gefasst werden sollten;

7. unterstreicht, dass die Bewertung der Gleichwertigkeit zukunftsorientiert sein muss, 
d. h. sie muss ein ausreichendes Maß an regulatorischer Angleichung an den 
Rechtsrahmen des Binnenmarktes fördern und damit die Integrität des Binnenmarktes 
für Finanzdienstleistungen schützen und solide Garantien für den Anlegerschutz bieten;

8. betont, dass kontinuierlich überwacht werden muss, ob sich die britischen Vorschriften 
von den EU-Standards wegentwickeln, um unangemessene Wettbewerbsvorteile und 
Aufsichtsarbitrage auf der Grundlage regulatorischer Divergenzen für im Vereinigten 
Königreich ansässige Unternehmen zu vermeiden und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten;

9. erinnert daran, dass die EU einen Gleichwertigkeitsbeschluss jederzeit einseitig 
zurückziehen kann, wenn die Bedingungen für die Gewährung des 
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Gleichwertigkeitsstatus nicht mehr erfüllt sind;

10. stellt fest, dass gemäß der gemeinsamen Erklärung zur Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich in Bezug auf 
Finanzdienstleistungen bis März 2021 eine Vereinbarung geschlossen werden soll;

11. ist der Ansicht, dass die Einigung über die Vereinbarung spezifische 
Kooperationsvereinbarungen umfassen sollte, um die Angleichung der 
Rechtsvorschriften zu fördern und sicherzustellen, dass potenzielle Änderungen des 
britischen Rechtsrahmens und seiner Umsetzung den EU-Aufsichtsbehörden umgehend 
mitgeteilt werden;

12. betont, dass ein solcher Rahmen für die künftige regulatorische Zusammenarbeit im 
Bereich der Finanzdienstleistungen durch rigorose Verpflichtungen zur Verhinderung 
von Steuerhinterziehung, aggressiver Steuervermeidung und Geldwäsche untermauert 
werden sollte;

13. fordert die Kommission auf, bei den Verhandlungen über die Vereinbarung für 
Transparenz zu sorgen und den ECON-Ausschuss regelmäßig daran zu beteiligen, und 
zwar auf derselben Ebene, auf der sie den Rat beteiligt;

14. fordert die Kommission auf, Überlegungen darüber anzustellen, ob und unter welchen 
Bedingungen durch den künftigen Rahmen für die regulatorische Zusammenarbeit im 
Bereich der Finanzdienstleistungen die Ziele der Zusammenarbeit in Steuerfragen und 
der Bekämpfung der Geldwäsche strategisch in den EU-Rahmen für die 
Gleichwertigkeit integriert werden könnten;

Kapitalmarktunion

15. weist darauf hin, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs neue Impulse für die 
Regulierung der Kapitalmärkte schafft und die sichere und ehrgeizige Regulierung der 
Kapitalmärkte in der EU-27 dringlicher macht, um eine stabile, gut diversifizierte und 
kosteneffiziente Finanzierung der EU-Wirtschaft zu gewährleisten;

16. fordert die Kommission auf, einen Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung der 
bestehenden Rechtsvorschriften für Finanzdienstleistungen („Omnibus-Verordnung“) 
anzunehmen, um sie an die neue Situation anzupassen, in der das Vereinigte Königreich 
den Binnenmarkt verlassen hat und somit alle Verweise auf spezifische britische 
Gegebenheiten hinfällig geworden sind;

17. bekräftigt seinen Standpunkt, dass den EU-Aufsichtsbehörden im Falle von Bedenken 
hinsichtlich der Finanzstabilität, der Marktintegrität oder des Verbraucher- und 
Anlegerschutzes direkte und erweiterte Aufsichtsbefugnisse über bestimmte 
Unternehmen aus Drittländern, die im Gleichwertigkeitsrahmen der EU anerkannt sind, 
eingeräumt werden sollten;
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Steuerliche Angelegenheiten

18. stellt fest, dass sich beide Parteien im Bereich der Besteuerung zur Umsetzung von 
Grundsätzen des verantwortungsvollen Handelns, einschließlich internationaler 
Standards für Steuertransparenz, Informationsaustausch und fairen Steuerwettbewerb, 
verpflichtet haben;

19. erinnert daran, dass ein koordinierter Kampf gegen Steuerhinterziehung und 
Steuervermeidung weiterhin eine Priorität und eine Voraussetzung für die 
Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen ist;

20. bedauert, dass es keine steuerlichen Maßnahmen in einem Streitbeilegungsmechanismus 
oder Neugewichtungsmechanismus gibt, einschließlich eines Regressionsverbots bei der 
Unternehmensbesteuerung, und ist besorgt über die Auswirkungen der 
unterschiedlichen Rechtsvorschriften im Bereich der Körperschaftssteuer und der 
Steuertransparenz auf die Steuervermeidung;

21. erinnert daran, dass jedes Drittland, das enge wirtschaftliche Beziehungen zur EU 
unterhält, vom Rat im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nicht kooperativer Länder 
und Gebiete für Steuerzwecke und ihre Aufnahme in eine EU-Liste überprüft wird; 
fordert daher, dass der Rat das Vereinigte Königreich umgehend in die Liste der 
regelmäßig überprüften Länder aufnimmt um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen 
der gemeinsamen politischen Erklärung18 zur Bekämpfung schädlicher 
Steuerregelungen eingehalten werden;

22. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die ihnen zur Verfügung stehenden 
Instrumente zur Bekämpfung von Steuervermeidung, insbesondere die Vorschriften 
über beherrschte ausländische Körperschaften, rigoros anzuwenden, um ihre 
Steuereinnahmen zu schützen, wobei zu berücksichtigen ist, dass das Vereinigte 
Königreich jetzt ein Drittland ist;

23. legt der EU nahe, eindeutige Verpflichtungen zur Verhinderung von 
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung sowie aggressiver Steuerplanung zu 
integrieren, einschließlich steuerlicher und finanzieller Transparenz in relevanten 
Bereichen, insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Steuergebiete innerhalb 
des Vereinigten Königreichs und seiner Überseegebiete, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten;

Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

24. nimmt die Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zur Kenntnis, insbesondere zum Informationsaustausch und 
zum wirtschaftlichen Eigentum;

25. stellt fest, dass beide Parteien sich verpflichtet haben, ein umfassendes System zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterhalten und 
regelmäßig die Notwendigkeit zu überprüfen, dieses System auszuweiten, wofür sie die 

18 Politische Erklärung vom 17. Oktober 2019 zur Festlegung des Rahmens für die künftigen Beziehungen 
zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich ABl. C 384I vom 12.11.2019, S. 178.
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Grundsätze und Ziele der Empfehlungen der Financial Action Task Force 
berücksichtigen;

26. bedauert, dass mögliche Verstöße gegen diese Verpflichtung nicht Gegenstand des im 
Abkommen vorgesehenen Schiedsverfahrens sind;

27. bedauert, dass die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht von den 
Neugewichtungsregeln erfasst werden, die eine Angleichung der sich entwickelnden 
Standards ermöglichen;

28. fordert eine gründliche Bewertung des Vereinigten Königreichs, auch durch 
Fortführung der Bewertung seiner überseeischen Gebiete und der unmittelbar der 
englischen Krone unterstehenden Gebiete, nach den Kriterien der EU-Liste der 
Drittländer mit hohem Risiko;

29. fordert die Kommission auf, die verfügbaren Instrumente zu nutzen, bei der 
anstehenden Überarbeitung des Rahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche neue 
Instrumente in Betracht zu ziehen und eine aufrichtige Zusammenarbeit in Bezug auf 
die Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums sicherzustellen, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten und den Binnenmarkt vor den vom 
Vereinigten Königreich ausgehenden Risiken der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung zu schützen;

Wettbewerb

30. stellt fest, dass ein fairer Wettbewerb auf gleichen Wettbewerbsbedingungen beruht; 
fordert die Kommission auf, für einen fairen Wettbewerb zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich zu sorgen, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten und Dumping in Zukunft zu vermeiden19;

31. fordert die Kommission auf, sich insbesondere auf staatliche Beihilferegelungen zu 
konzentrieren, die Freizonen, Wirtschaftszonen und Steuervorbescheide im weiteren 
Sinne, einschließlich informeller Vereinbarungen, betreffen.

19 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. Juni 2020 zur Wettbewerbspolitik - Jahresbericht 2019, angenommene Texte, 
P9_TA(2020)0158.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0158_DE.html
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SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR BESCHÄFTIGUNG UND SOZIALE 
ANGELEGENHEITEN

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
15E201
BRÜSSEL

Herrn 
Bernd Lange
Ausschuss für internationalen Handel
12G301
BRÜSSEL

Betrifft: Empfehlungen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
zu dem Beschluss über den Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens 
im Namen der Union zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien 
und Nordirland andererseits und über den Abschluss des Abkommens zwischen 
der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von 
Verschlusssachen (2020/0382(NLE))

Sehr geehrte Herren Vorsitzende,

im Rahmen des genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten ersucht, Ihren Ausschüssen eine Stellungnahme in Form eines Schreibens 
vorzulegen.

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten hat die Angelegenheit in 
seiner Sitzung vom 1. Februar 2021 geprüft. In dieser Sitzung hat er beschlossen, diese 
Stellungnahme an die Ausschüsse für auswärtige Angelegenheiten und internationalen Handel 
als federführende Ausschüsse zu übermitteln.

Mit freundlichen Grüßen

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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VORSCHLÄGE

A. in der Erwägung, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland (im Folgenden „Vereinigtes Königreich“) aus der Europäischen Union (im 
Folgenden „EU“) und der Europäischen Atomgemeinschaft Auswirkungen auf 
Millionen von Bürgern hat – und zwar sowohl auf Bürger des Vereinigten Königreichs, 
die in der Union leben oder arbeiten oder in die Union reisen, und Unionsbürger, die im 
Vereinigten Königreich leben oder arbeiten oder in das Vereinigte Königreich reisen, 
als auch auf Personen, die keine Bürger der Union oder des Vereinigten Königreichs 
sind;

B. in der Erwägung, dass Drittländer, die nicht denselben Pflichten unterliegen wie 
Mitgliedstaaten, nicht dieselben Rechte haben und dieselben Vorteile genießen können 
wie ein Mitgliedstaat; in der Erwägung, dass es andererseits im beiderseitigen Interesse 
der EU und des Vereinigten Königreichs liegt, durch das Handels- und 
Kooperationsabkommen und andere mögliche Abkommen ehrgeizige, weitreichende 
und ausgewogene Beziehungen anzustreben;

C. in der Erwägung, dass die EU seit 2008 in die in ihren Handelsabkommen mit 
Drittländern enthaltenen Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung 
Bestimmungen über arbeitsrechtliche Normen aufnimmt;

D. in der Erwägung, dass die Politische Erklärung, die dem Abkommen über den Austritt 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft vom 19. Oktober 2019 und dem 
Protokoll zu Nordirland (im Folgenden „Austrittsabkommen“) beigefügt ist, den 
Rahmen für die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich setzte, indem sie die Eckpunkte für eine ambitionierte, breite, vertiefte und 
flexible Partnerschaft festlegte, die sich auf die Handels- und 
Wirtschaftszusammenarbeit erstreckt und deren Herzstück ein umfassendes und 
ausgewogenes Freihandelsabkommen (FHA) bildet;

E. in der Erwägung, dass Artikel 184 des Austrittsabkommens vorsieht, dass die EU und 
das Vereinigte Königreich sich nach besten Kräften bemühen werden, in gutem 
Glauben und unter uneingeschränkter Achtung ihrer jeweiligen Rechtsordnung die 
erforderlichen Schritte einzuleiten, um die in der Politischen Erklärung genannten 
Abkommen über ihre künftigen Beziehungen rasch auszuhandeln, und die 
entsprechenden Verfahren zur Ratifizierung und zum Abschluss dieser Abkommen 
durchzuführen, um sicherzustellen, dass diese Abkommen so weit als möglich ab dem 
Ende des Übergangszeitraums gelten;

F. in der Erwägung, dass die Verhandlungsleitlinien vom Europäischen Rat im Hinblick 
auf die Eröffnung von Verhandlungen über den Gesamtrahmen der künftigen 
Beziehungen, der in der Politischen Erklärung weiter auszuarbeiten war, angenommen 
wurden;

G. in der Erwägung, dass angesichts der geografischen Nähe zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich (im Folgenden „Vertragsparteien“) und deren wechselseitiger 
wirtschaftlicher Abhängigkeit sowie auch der großen Zahl im Vereinigten Königreich 
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lebender EU-Bürger und in der EU lebender britischer Staatsbürger die Partnerschaft 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich umfassend sein und sowohl ein FHA 
als auch, soweit dies im Interesse der Union ist, eine weiterreichende 
branchenübergreifende Zusammenarbeit einschließen sollte;

H. in der Erwägung, dass diese Partnerschaft insbesondere darauf abzielen sollte, ein FHA 
ohne Zölle, ohne Kontingente und ohne Dumping abzuschließen, was durch 
entschlossene Verpflichtungen – auch im Bereich der Sozial- und 
Beschäftigungsstandards – sichergestellt wird;

I. in der Erwägung, dass diese Verpflichtungen verhindern sollten, dass es zu 
Beeinträchtigungen des Handels und zu unfairen Wettbewerbsvorteilen kommt, sodass 
eine tragfähige und lang währende Beziehung zwischen den Vertragsparteien 
gewährleistet werden kann; in der Erwägung, dass die Partnerschaft daher auf hohen 
Standards und einem ausgewogenen Verhältnis von Rechten und Pflichten beruhen 
sollte, das die Unteilbarkeit der vier Freiheiten sicherstellt und gleiche 
Ausgangsbedingungen garantiert, die sich langfristig bewähren;

J. in der Erwägung, dass im Rahmen der Partnerschaft zu diesem Zweck gemeinsame 
hohe Sozial- und Beschäftigungsstandards aufrechterhalten werden sollten, wobei die 
entsprechenden im Laufe der Zeit entwickelten Sozial- und Beschäftigungsstandards 
und -rechte der EU als Referenzpunkt dienen sollten;

K. in der Erwägung, dass die Partnerschaft die Vertragsparteien zur kontinuierlichen 
Verbesserung ihres jeweiligen Schutzniveaus verpflichten sollte, um entsprechend hohe 
Sozial- und Beschäftigungsstandards und somit die Aufrechterhaltung gleicher 
Ausgangsbedingungen sicherzustellen;

L. in der Erwägung, dass die Partnerschaft im Hinblick auf die in der Politischen 
Erklärung enthaltene Verpflichtung zu gleichen Ausgangsbedingungen insbesondere 
sicherstellen sollte, dass das Niveau des durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
und Verfahrensweisen gewährleisteten Arbeits- und Sozialschutzes nicht unter das 
Niveau abgesenkt wird, das sich aus den gemeinsamen Standards ergibt, die am Ende 
des Übergangszeitraums innerhalb der EU und im Vereinigten Königreich gelten, und 
zwar zumindest in den folgenden Bereichen: Grundrechte am Arbeitsplatz; Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz unter Einbeziehung des Vorsorgeprinzips; faire 
Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsstandards; Unterrichtung, Anhörung und 
Rechte auf Unternehmensebene sowie Umstrukturierung; in der Erwägung, dass die 
Partnerschaft den Sozialdialog zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, deren 
jeweiligen Organisationen und den Regierungen schützen und vorantreiben und auch 
den Dialog mit der Zivilgesellschaft fördern sollte;

M. in der Erwägung, dass in diesem Zusammenhang der Grundsatz des Regressionsverbots 
für das derzeitige und künftige Arbeits- und Sozialschutzniveau von wesentlicher 
Bedeutung ist; in der Erwägung, dass es gemäß Artikel 6.1 und Artikel 6.2 des Handels- 
und Kooperationsabkommens keiner Vertragspartei gestattet ist, die am Ende des 
Übergangszeitraums geltenden Arbeits- und Sozialstandards in einer Weise abzusenken, 
die den Handel oder die Investitionen zwischen den Vertragsparteien beeinträchtigt;

N. in der Erwägung, dass die Partnerschaft sicherstellen sollte, dass das Vereinigte 
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Königreich seine Verpflichtungen sowie seine Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
und Verfahrensweisen, in denen sich diese Verpflichtungen niederschlagen, durch 
angemessen ausgestattete inländische Behörden, ein wirksames System der 
Arbeitsaufsicht und wirksame Verwaltungs- und Gerichtsverfahren durchsetzt;

O. in der Erwägung, dass Mobilitätsregelungen auf dem Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung zwischen den Mitgliedstaaten und der uneingeschränkten 
Gegenseitigkeit beruhen sollten; in der Erwägung, dass die Partnerschaft auch eine 
umfassende und tiefgreifende Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
vorsehen sollte;

P. in der Erwägung, dass die Partnerschaft auch angemessene Vorkehrungen für die 
Streitbeilegung und Durchsetzung umfassen und insbesondere eine Einrichtung 
schaffen sollte, die die Umsetzung und das Funktionieren der Partnerschaft verwaltet 
und überwacht sowie die Streitbeilegung ermöglicht; in der Erwägung, dass es wichtig 
ist, die Sozialpartner, soweit angemessen, in das Verfahren der Streitbeilegung 
einzubeziehen;

Q. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament während der gesamten 
Verhandlungen darauf bestanden hat, dass der Gerichtshof der Europäischen Union die 
einzige Schiedsinstanz für das Unionsrecht bleiben sollte;

R. in der Erwägung, dass Klauseln, die einen gewissen eingeschränkten Schutz aus dem 
EU-Recht abgeleiteter Arbeitnehmerrechte nach dem nationalen Recht vorsahen, von 
der britischen Regierung vor der Annahme des Gesetzes „European Union (Withdrawal 
Agreement) Act 2020“, mit dem das Austrittsabkommen angenommen wurde, 
gestrichen wurden, wobei sich die britische Regierung verpflichtet hat, diese 
Bestimmungen in der anstehenden Gesetzesvorlage zum Arbeitsgesetz 
wiedereinzuführen; in der Erwägung, dass diese Gesetzesvorlage noch nicht eingebracht 
wurde;

Allgemeine Bemerkungen

1. begrüßt die intensiven und erfolgreichen Bemühungen der Verhandlungsführer der EU 
und des Vereinigten Königreichs, ein Handels- und Kooperationsabkommen zwischen 
den Vertragsparteien zu schließen, wodurch die katastrophalen Folgen eines Austritts 
ohne Abkommen für Millionen von Bürgern und Unternehmen verhindert wurden; 
bedauert, dass aufgrund des Abschlusses des Abkommens in letzter Minute keine 
ordnungsgemäße parlamentarische Kontrolle vor Ablauf des Übergangszeitraums 
möglich war, und bedauert erneut zutiefst, dass die Regierung des Vereinigten 
Königreichs nicht durch eine Verlängerung der Frist für die Erzielung einer Einigung 
einen reibungsloseren Übergang ermöglicht hat; bedauert, dass der Abschluss des 
Abkommens in letzter Minute unmittelbare negative Auswirkungen auf die Bürger und 
Unternehmen hatte, die mit neuen Vorschriften, die ihren Lebensunterhalt und ihren 
Alltag betreffen, zurechtkommen und sich an diese anpassen müssen;

2. erinnert an den einzigartigen Charakter des Handels- und Kooperationsabkommens, das 
zwar mit anderen Freihandelsabkommen insofern vergleichbar ist, als darin die 
Bedingungen festgelegt sind, unter denen Erzeugnisse, die verschiedenen Vorschriften 
entsprechen, zugelassen werden können, und Mechanismen zur Harmonisierung dieser 
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Vorschriften und zur Förderung konvergierender Ansätze für künftige Regelungen 
geschaffen werden, aber durch das auch der Verlust langjähriger bestehender Rechte 
wie des Rechts auf Freizügigkeit und der Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit angegangen werden muss; weist darauf hin, dass im Gegensatz zu anderen 
Handelsabkommen der Ausgangspunkt der Vertragsparteien weitgehend harmonisierte 
rechtliche Rahmenbedingungen, gemeinsame Rechte und stark integrierte Märkte sind 
und dass das Handels- und Kooperationsabkommen darauf abzielt, zu überwachen, wie 
diese in Zukunft möglicherweise voneinander abweichen, und die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die Bürger, die Gesellschaft und die Wirtschaft zu 
begrenzen;

3. begrüßt, dass trotz einiger Unzulänglichkeiten im Handels- und 
Kooperationsabkommen die Priorität des Europäischen Parlaments, die Rechte der 
Bürger zu schützen, in den meisten Fällen erreicht wurde, bedauert jedoch, dass der 
freie Personenverkehr zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich am 1. Januar 
2021 endete, dass alle Bewegungen nun den Einwanderungsvorschriften der EU und 
des Vereinigten Königreichs unterliegen, die für Drittstaatsangehörige gelten, und dass 
die Rechte und der Schutz der Bürger, die sich aus der Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit ergeben, eingeschränkt werden; weist jedoch darauf hin, dass 
Personen, die sich vor dem 1. Januar 2021 in einer Situation mit grenzüberschreitendem 
Bezug zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich befanden, unter das 
Austrittsabkommen fallen, durch das ihnen ihr Recht auf Verbleib oder Arbeit weiter 
zusteht, Nichtdiskriminierung sichergestellt wird und ihre 
Sozialversicherungsansprüche geschützt werden; stellt fest, dass bestimmte Arten von 
Reisen, darunter kurzfristige Geschäftsreisen und Besuche zu anderen Zwecken (wie 
etwa unternehmensinterne Versetzungen mit einer Dauer von bis zu drei Jahren), von 
der Visumpflicht befreit bleiben;

4. bedauert, dass der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) keine Zuständigkeit für 
die Auslegung der im Handels- und Kooperationsabkommen enthaltenen und sich aus 
dem Unionsrecht ergebenden Grundsätze hat und dass die obersten Gerichte und die 
Berufungsgerichte des Vereinigten Königreichs in Zukunft von der Rechtsprechung des 
EuGH abweichen können;

5. betont, dass der Zugang zur Justiz für die Umsetzung und Durchsetzung der 
Bürgerrechte unerlässlich ist; verweist erneut auf die unmittelbaren und sofortigen 
Auswirkungen des Handels- und Kooperationsabkommens auf die Rechte der Bürger, 
insbesondere im Falle von Unionsbürgern, die im Vereinigten Königreich wohnen oder 
leben, und von Bürgern des Vereinigten Königreichs, die in der EU wohnen oder leben; 
fordert beide Vertragsparteien des Abkommens auf, den Bürgern Zugang zur Justiz und 
Rechtsschutz in Bezug auf ihre Rechte vor den Gerichten des Vereinigten Königreichs 
und der EU zu gewähren;

6. bedauert, dass die Regierung des Vereinigten Königreichs ihren Verpflichtungen in 
Bezug auf ein neues Beschäftigungsgesetz noch nicht nachgekommen ist; weist erneut 
darauf hin, dass die Sozial- und Beschäftigungsstandards im Arbeitsgesetz nicht statisch 
sein sollten, sondern dass alle Verbesserungen der Sozial- und Beschäftigungsstandards 
in der EU direkt übernommen werden sollten, um gleiche Ausgangsbedingungen 
zwischen den Vertragsparteien sicherzustellen;
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7. weist erneut darauf hin, dass im Rahmen des Handels- und Kooperationsabkommens 
jede Absenkung der Sozial- und Arbeitsstandards durch das Vereinigte Königreich, die 
sich auf den Handel oder die Investitionen auswirkt, einschließlich des Versäumnisses, 
die wirksame Durchsetzung seiner Rechtsvorschriften und Standards sicherzustellen, 
einen Verstoß gegen den Grundsatz des Regressionsverbots und gegen die 
Bestimmungen über gleiche Wettbewerbsbedingungen darstellt;

8. bringt in diesem Zusammenhang seine Besorgnis über Berichte der letzten Wochen zum 
Ausdruck, wonach das britische Wirtschaftsministerium ein Paket mit 
Deregulierungsmaßnahmen im Rahmen einer Reform des britischen Arbeitsmarkts nach 
dem Brexit in Erwägung zieht, wobei der Minister für Wirtschaft, Energie und Industrie 
des Vereinigten Königreichs bestätigt hat, dass die Regierung des Vereinigten 
Königreichs die von der EU abgeleiteten Arbeitsgesetze überprüft, von denen einige – 
insbesondere die Arbeitszeitrichtlinie – verworfen werden könnten; weist darauf hin, 
dass solche Maßnahmen, wenn sie angenommen werden würden, die Rechte der 
Arbeitnehmer im Vereinigten Königreich erheblich schwächen könnten, aber auch 
wesentliche Auswirkungen auf die im Abkommen für einen offenen und fairen 
Wettbewerb und eine nachhaltige Entwicklung zwischen den Vertragsparteien 
vorgesehenen gleichen Wettbewerbsbedingungen haben könnten; betont, dass solche 
Maßnahmen im Widerspruch zum Austrittsabkommen und zum Handels- und 
Kooperationsabkommen stehen würden;

9. bedauert in diesem Zusammenhang insbesondere, dass kürzlich erlassene Rechtsakte 
der Union, deren Umsetzungsfristen während des Übergangszeitraums abgelaufen sind, 
wie etwa die Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und 
pflegende Angehörige und die Richtlinie über transparente und vorhersehbare 
Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich nicht 
umgesetzt wurden; bedauert, dass das Vereinigte Königreich trotz seiner Verpflichtung 
gemäß Artikel 127 des Austrittsabkommens, diese Richtlinien während des 
Übergangszeitraums umzusetzen, nicht die erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat, um 
sie in sein nationales Recht umzusetzen, und somit den Bürgern des Vereinigten 
Königreichs bestimmte neu eingeführte Rechte vorenthalten hat;

10. befürwortet, dass das Vereinigte Königreich in den Agenturen, die in den 
Zuständigkeitsbereich des Beschäftigungsausschusses des Parlaments fallen, als nicht 
stimmberechtigter Beobachter aus einem Drittstaat weiter mitwirkt, zum Beispiel in der 
Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (nach 
dem für Norwegen geltenden Modell20), da dies den Vertragsparteien den Austausch 
von Daten, bewährten Verfahren und Methoden ermöglichen würde; fordert das 

20 Norwegen hat ein bilaterales Abkommen mit Eurofound und zahlt für die Teilnahme an der Europäischen 
Erhebung über die Arbeitsbedingungen, an der es seit 2000 teilnimmt (letzte vier Erhebungsrunden). Es hat auch 
an der zweiten Erhebungsrunde der Europäischen Erhebung zur Lebensqualität 2007–2008 teilgenommen. 
Norwegen nimmt auch eine Beobachterrolle für die Europäische Freihandelsassoziation ( EFTA) im 
Verwaltungsrat von Eurofound ein. Außerdem hat Eurofound ein alle Mitgliedstaaten sowie Norwegen 
umfassendes Korrespondentennetzwerk (Network of European Correspondents), dessen Mitglieder 
Sachverständige sind, die für die europäische Debatte relevante Informationen aus den einzelnen Ländern 
liefern. Eurofounds Europäisches Beobachtungsinstrument für Umstrukturierungen überwacht mittels des 
Netzwerks auch die Auswirkungen von weitreichenden Umstrukturierungen, Förderinstrumenten für 
Umstrukturierungen und umstrukturierungsbezogenen Gesetzen in den EU-Mitgliedstaaten und in Norwegen auf 
die Beschäftigung.
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Vereinigte Königreich ferner nachdrücklich auf, mit der Europäischen Arbeitsbehörde 
(gemäß Artikel 17 Absatz 6 sowie Artikel 42 der Verordnung (EU) 2019/1149) 
zusammenzuarbeiten, um eine wirksame Anwendung und Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften der Union und des Vereinigten Königreichs im Zusammenhang mit 
der Arbeitskräftemobilität sicherzustellen, ebenso wie mit der Verwaltungskommission 
gemäß der Verordnung Nr. 883/2004/EG; bedauert, dass eine solche Zusammenarbeit 
im Handels- und Kooperationsabkommen nicht vorgesehen ist und dass das Vereinigte 
Königreich bisher kein Interesse daran bekundet hat;

11. bedauert zutiefst, dass das Vereinigte Königreich infolge des Austrittsabkommens 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich im Zeitraum 2021–2027 nicht länger 
am Erasmus-Austauschprogramm teilnehmen wird, wodurch Studierenden aus der EU 
und dem Vereinigten Königreich wertvolle Studien- und Arbeitserfahrungen im 
Ausland vorenthalten werden; stellt fest, dass Mobilitätsmaßnahmen für Studierende 
und Schüler der beruflichen Aus- und Weiterbildung die Möglichkeit bieten werden, 
eine Mobilitätsmaßnahme in einem Drittland, einschließlich des Vereinigten 
Königreichs, durchzuführen; fordert das Vereinigte Königreich nachdrücklich auf, 
seinen diesbezüglichen Ansatz zu überdenken und sich künftig gemäß Teil V des 
Abkommens, einschließlich der darin vorgesehenen finanziellen Bedingungen, an 
Erasmus zu beteiligen;

12. bedauert die diskriminierende Entscheidung des Vereinigten Königreichs, für 
Staatsangehörige bestimmter EU-Mitgliedstaaten unterschiedliche Gebühren für 
Arbeitsvisa zu erheben, wie etwa in Bezug auf Visa für Saisonarbeit und Visa für 
Gesundheits- und Pflegekräfte; betont, dass es wichtig ist, den gleichberechtigten 
Zugang der EU-Bürger zum Arbeitsmarkt des Vereinigten Königreichs sicherzustellen, 
und dass für alle EU-Bürger dieselben Gebühren gelten müssen;

13. verweist auf die Bedeutung von Mechanismen, die von beiden Vertragsparteien 
eingerichtet wurden, um Veränderungen und Schwierigkeiten zu überwachen, die bei 
im Vereinigten Königreich lebenden Bürgern der EU-Mitgliedstaaten und in der EU 
lebenden Bürgern des Vereinigten Königreichs auftreten können, und so Fälle von 
Rechtsunsicherheit zu ermitteln und Abhilfe zu schaffen; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Einrichtung interner Beratungsgruppen und zivilgesellschaftlicher 
Foren;

Gleiche Ausgangsbedingungen

14. weist darauf hin, dass konvergierende Entwicklungen bei der Regulierung im 
Allgemeinen eine Nivellierung der Wettbewerbsbedingungen bewirken, während 
divergierende Tendenzen zu relativen Veränderungen der Wettbewerbsbedingungen 
führen können; 

15. weist darauf hin, dass angesichts der geografischen Nähe und der wirtschaftlichen 
Verflechtung der Vertragsparteien das Leitprinzip der EU während der gesamten 
Verhandlungen darin bestand, das Handels- und Kooperationsabkommen durch solide 
rechtliche Verpflichtungen zu untermauern, die gleiche Bedingungen für einen offenen 
und fairen Wettbewerb, insbesondere auch in Bezug auf Arbeits- und Sozialstandards, 
sicherstellen, um einen Wettlauf nach unten und unfaire Wettbewerbsvorteile zu 
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vermeiden, die durch Unterbietung des Schutzniveaus oder andere regulatorische 
Unterschiede erzielt werden;

16. nimmt die wichtigsten Elemente des Instrumentariums zur Kenntnis, das mit dem 
Vereinigten Königreich in Arbeits- und Sozialfragen vereinbart wurde, insbesondere (1) 
den ausdrücklichen Verweis auf die Europäische Sozialcharta und die Übereinkommen 
der Internationalen Arbeitsorganisation, (2) die Rolle der nationalen Durchsetzung des 
Regressionsverbots und (3) das System von Ausgleichsmaßnahmen zur Bewältigung 
künftiger Unterschiede;

17. weist erneut darauf hin, dass das Rückschrittsverbot nach Artikel 6.2 einer Prüfung auf 
Handelsverzerrung unterliegt und dass keine Vertragspartei ihr Arbeits- und 
Sozialschutzniveau „in einer Weise, die sich auf den Handel oder die Investitionen 
zwischen den Vertragsparteien auswirkt“ schwächen oder auf ein Niveau absenken darf, 
das unterhalb des am Ende des Übergangszeitraums geltenden Niveaus liegt; bedauert 
insbesondere die sehr hohe Schwelle in dieser Hinsicht („in einer Weise, die sich auf 
den Handel […] auswirkt“);

18. weist nachdrücklich darauf hin, dass ein vollständiges und solides Regressionsverbot für 
Arbeits- und Sozialstandards ebenso von entscheidender Bedeutung ist wie die genaue 
Überwachung möglicher künftiger Unterschiede durch beide Vertragsparteien, und 
fordert die Kommission auf, diese Bestimmung uneingeschränkt durchzusetzen, die 
Sozialpartner eng in die Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung einzubeziehen und 
das Europäische Parlament und den Rat als Mitgesetzgeber auf dem Laufenden zu 
halten;

19. betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, dass beide Vertragsparteien das 
Regressionsverbot ordnungsgemäß anwenden und wirksam durchsetzen, und fordert die 
Kommission auf, die diesbezüglichen Entwicklungen genau zu beobachten; stellt fest, 
dass die Durchsetzung dieser Schutzniveaus durch nationale Durchsetzungs- und 
Streitbeilegungsbestimmungen vorgesehen ist; weist darauf hin, dass die 
Vertragsparteien im Falle von Streitigkeiten zwischen ihnen über die Anwendung des 
Kapitels über Arbeits- und Sozialstandards ausschließlich auf die Verfahren 
zurückgreifen, die in Titel XI Artikel 9.1, 9.2 und 9.3 oder in Teil zwei in Abweichung 
von Titel I des Teils sechs über Streitbeilegung und horizontale Bestimmungen 
festgelegt sind; stellt ferner fest, dass die Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
Gleichgewichts nach Artikel 9.4 nur dann ausgelöst werden, wenn aufgrund erheblicher 
Unterschiede wesentliche Auswirkungen auf den Handel oder die Investitionen 
zwischen den Vertragsparteien auftreten; ist jedoch besorgt darüber, wie eine mögliche 
einseitige Absenkung der Sozial- und Arbeitsstandards durch das Vereinigte Königreich 
in Zukunft im Rahmen des Handels- und Kooperationsabkommens angegangen und 
angefochten werden könnte, insbesondere wenn nachgewiesen werden sollte, dass sich 
diese auf den Handel oder die Investitionen zwischen den Vertragsparteien ausgewirkt 
hat; bekräftigt erneut, dass jede einseitige Absenkung der Sozial- und Arbeitsstandards, 
die zulasten der europäischen Arbeitnehmer und Unternehmen geht, zügig angegangen 
und behoben werden muss, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu wahren;

20. stellt mit Besorgnis fest, dass eine Überprüfung dieser Vorschriften erst nach vier 
Jahren oder wenn die Maßnahmen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts zu häufig 
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in Anspruch genommen wurden und wenn die Unterschiede über einen Zeitraum von 
zwölf Monaten fortbestehen, stattfinden wird; fordert nachdrücklich, dass das 
Europäische Parlament und die Sozialpartner eng in den Überprüfungsprozess 
einbezogen werden;

21. fordert die Vertragsparteien auf, zusätzliche gemeinsame Auslegungsinstrumente 
auszuhandeln, um das Kapitel über gleiche Wettbewerbsbedingungen im Allgemeinen 
und die Rolle des Parlaments und der Sozialpartner bei der Überwachung und 
Umsetzung im Besonderen zu klären, einschließlich der Möglichkeit für die 
Sozialpartner, über die Einreichung eines Amicus-Schriftsatzes an die 
Sachverständigengruppe hinaus förmliche Beschwerden einzureichen; fordert darüber 
hinaus ausreichende Ressourcen und ein ständiges Sekretariat für die interne 
Beratungsgruppe;

Mobilität und Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit

22. weist erneut darauf hin, dass britische Staatsbürger, die sich in der EU aufhalten, und 
EU-Bürger, die sich im Vereinigten Königreich aufhalten, gemäß dem 
Austrittsabkommen bis zum 31. Dezember 2020 dem Schutz der Vorschriften zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit unterliegen, was Leistungen bei 
Krankheit, Mutterschaft bzw. Vaterschaft, Invalidität und Alter sowie Leistungen für 
Hinterbliebene, Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, Sterbegeld, 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit, Vorruhestandsleistungen und Familienleistungen 
angeht;

23. stellt fest, dass dem Handels- und Kooperationsabkommen zufolge die derzeitigen 
Bestimmungen für die notwendige medizinische Versorgung oder Notversorgung 
„grundsätzlich“ weiterhin für vorübergehende Aufenthalte im Vereinigten Königreich 
und in der EU gelten;

24. begrüßt die Tatsache, dass der neue Mechanismus für die Zusammenarbeit bei der 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit eng an die bestehenden Vorschriften 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur Festlegung der Modalitäten für 
die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 angelehnt ist; begrüßt 
insbesondere, dass die EU-Vorschriften über Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung 
und die Zusammenrechnung der Zeiten im Handels- und Kooperationsabkommen 
geschützt sind;

25. bedauert jedoch, dass der sachliche Anwendungsbereich eingeschränkt ist und 
insbesondere Familienleistungen, Pflegeleistungen und beitragsunabhängige 
Geldleistungen sowie die Exportierbarkeit von Leistungen bei Arbeitslosigkeit nicht 
berücksichtigt werden;

26. bedauert ferner, dass im Handels- und Kooperationsabkommen keine dynamische 
Angleichung an die Entwicklung der EU-Rechtsvorschriften zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit vorgesehen ist, insbesondere im Zusammenhang mit 
der derzeitigen Überarbeitung der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) 
Nr. 987/2009; fordert die Vertragsparteien auf, den von Beschränkungen der 
Freizügigkeit betroffenen Bürgern unverzüglich fundierte und zuverlässige 
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Informationen über ihr Aufenthaltsrecht, ihr Recht auf Arbeit und die Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit zur Verfügung zu stellen;

27. nimmt zur Kenntnis, dass nach dem Handels- und Kooperationsabkommen und unter 
bestimmten Bedingungen Arbeitnehmer, die in das Vereinigte Königreich oder aus dem 
Vereinigten Königreich entsandt werden, den Rechtsvorschriften des Aufnahmelandes 
im Bereich der sozialen Sicherheit unterliegen können; betont, dass dies negative 
Auswirkungen auf ihren Sozialversicherungsverlauf haben kann; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Übergangsbestimmung, nach der die Mitgliedstaaten nach 
Mitteilung an die Kommission beantragen können, dass das Entsendesystem, wie es am 
31. Dezember 2020 bestand, für einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren beibehalten wird;

28. fordert eine ordnungsgemäße und kohärente Anwendung des Protokolls über die 
Koordinierung der sozialen Sicherheit in den Mitgliedstaaten, um die gleichen Rechte 
für alle betroffenen Bürger sicherzustellen;

Fazit

29. empfiehlt, dass das Europäische Parlament dem Handels- und Kooperationsabkommen 
seine Zustimmung erteilt, fordert jedoch nachdrücklich, dass dem Europäischen 
Parlament jährliche Berichte über seine Umsetzung vorgelegt werden, insbesondere im 
Hinblick auf die Frage gleicher Wettbewerbsbedingungen in Bezug auf Sozial- und 
Arbeitsstandards.
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SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR UMWELTFRAGEN, ÖFFENTLICHE 
GESUNDHEIT UND LEBENSMITTELSICHERHEIT

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu dem Beschluss über den Abschluss – im Namen der Union – 
des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und des Abkommens 
zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den Austausch 
und den Schutz von Verschlusssachen (2020/0382(NLE))

Sehr geehrte Herren Vorsitzende,

im Rahmen des oben genannten Verfahrens hat der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit beschlossen, Ihren Ausschüssen eine Stellungnahme in 
Form eines Schreibens vorzulegen.

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat den 
Gegenstand am 27. Januar 2021 geprüft und seine Stellungnahme am selben Tag 
angenommen. Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittel 
ersucht die federführenden Ausschüsse, den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und 
den Ausschuss für internationalen Handel, diese Überlegungen im Zustimmungsverfahren zu 
berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Pascal Canfin
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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,

A. unter Hinweis auf seine Stellungnahme vom 21. Januar 2020 zu dem Abschluss des 
Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 
(2018/0427(NLE)),

B. unter Hinweis auf seine Stellungnahme vom 8. Mai 2020 zu den Empfehlungen für die 
Verhandlungen über eine neue Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland (2020/2023(INI)),

C. unter Hinweis auf sein Schreiben vom 23. Oktober 2020 betreffend die Bereitschaft und 
Reaktion im Falle einer ausbleibenden Einigung in den Verhandlungen mit dem 
Vereinigten Königreich in Bezug auf Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit,

D. unter Hinweis auf das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits,

Allgemeine Bemerkungen

1. begrüßt den Umstand, dass das Übereinkommen von Paris eine wesentliche Komponente 
des Handels- und Kooperationsabkommens („das Abkommen“) darstellen wird und dass 
jegliche Verletzung dieser wesentlichen Komponente durch eine Partei der anderen Partei 
das Recht verleiht, das Abkommen ganz oder teilweise zu beenden oder auszusetzen; 
betont, dass diese Bestimmung in allen künftigen Handelsabkommen, die die EU 
aushandelt, ebenfalls enthalten sein sollte; 

2. begrüßt den Umstand, dass mit dem Abkommen die Garantien, die bereits in dem dem 
Austrittsabkommen beigefügten Protokoll zu Irland und Nordirland verankert sind, 
bewahrt werden und es somit keine regulatorischen Prüfungen von Waren, die zwischen 
Nordirland und der Republik Irland verkehren, geben wird; begrüßt ferner den Umstand, 
dass mit dem Abkommen die Integrität des Binnenmarkts gewahrt wird; 

3. würdigt die Arbeit des Leiters der Taskforce für die Beziehungen zum Vereinigten 
Königreich, Michel Barnier, und der gesamten Taskforce bei der Durchführung der 
Verhandlungen seitens der EU; 

4. begrüßt das Übereinkommen zwischen den Parteien über die Umsetzung des 
Austrittsabkommens, das eine Voraussetzung dafür war, dass das Parlament in Erwägung 
zieht, einem etwaigen Abkommen über die künftigen Beziehungen zuzustimmen; billigt 
die konkreten befristeten flexiblen Regelungen, die von den Parteien vereinbart wurden, 
um Unterbrechungen aufgrund der Umsetzung des Protokolls zu Irland und Nordirland 
über den Handel zwischen Großbritannien und Nordirland mit bestimmten Erzeugnissen – 
etwa die Lieferung von Arzneimitteln und gekühltem Fleisch und anderen 
Lebensmittelerzeugnissen an Supermärkte – zu beschränken; bekräftigt, dass besonderes 
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Augenmerkt auf den Handel mit Erzeugnissen zwischen Großbritannien und Nordirland 
zu legen ist, damit die Integrität des Binnenmarktes erhalten bleibt und es nicht zu 
Gefahren für die Umwelt, die öffentliche Gesundheit und die Lebensmittelsicherheit oder 
zu Nahrungsmittelknappheit kommt;

5. fordert, dass die Reserve der EU für die Anpassung an den Brexit in Höhe von 
5 Mrd. EUR rasch verwendet wird, um den am stärksten betroffenen Bereichen zu helfen, 
die auch unter den Folgen von COVID-19 leiden;

6. verweist auf den besorgniserregenden Präzedenzfall des Vorschlags für das britische 
Internal Market Bill (Binnenmarktgesetz) im Hinblick auf die Zukunft der bilateralen 
Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich und allgemeiner auf den 
Beitrag des Vereinigten Königreichs zur Wahrung des internationalen regelbasierten 
Systems;

7. betont, dass die Kommission bereit sein muss, die im Rahmen des Abkommens wie auch 
des Austrittsabkommens zur Verfügung stehenden Streitbeilegungsverfahren 
uneingeschränkt zur Anwendung zu bringen, falls die britischen Behörden gegen die 
Bestimmungen verstoßen; nimmt zur Kenntnis, dass das Abkommen ein Kapitel über den 
Zugang zur Justiz enthält, wonach Interessenträger über ein wirksames und transparentes 
Beschwerdeverfahren Zugang zur Justiz erhalten, falls mutmaßlich gegen die fairen 
Wettbewerbsbedingungen im Umweltbereich und gegen das Regressionsverbot verstoßen 
wird; fordert, dass diese Bestimmungen ordnungsgemäß angewandt werden;

8. betont, dass das Parlament die größtmögliche Kontrolle über die Umsetzung des 
Abkommens ausüben sollte, indem es aktiv an der Parlamentarischen 
Partnerschaftsversammlung teilnimmt; betont ferner, dass die Ausschüsse des Parlaments 
die Kommission für ihre Beteiligung am Partnerschaftsrat, den Handelssonderausschüssen 
und Arbeitsgruppen zur Rechenschaft ziehen sollten; ist der Ansicht, dass das Parlament 
an einer etwaigen künftigen Überarbeitung des Abkommens teilhaben sollte und dass der 
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 
Themen, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, konsultiert werden sollte; 

9. bedauert, dass das Parlament kaum Zeit hatte, das Abkommen ordnungsgemäß zu prüfen; 
bedauert ferner, dass das Abkommen – wenn auch für eine kurze Zeit – vorläufig 
angewendet werden musste, bevor das Parlament seine Zustimmung geben konnte; betont 
darüber hinaus, dass die konkreten Umstände des Brexit keinesfalls einen Präzedenzfall 
für künftige internationale Abkommen darstellen sollten, die von der Union ausgehandelt 
und geschlossen werden; bedauert, dass das bislang für die Union wichtigste bilaterale 
Abkommen auch das Abkommen war, bei dem das Parlament am wenigsten Zeit für die 
parlamentarische Kontrolle hatte;

10. erkennt an, dass diese Dringlichkeit weitestgehend der Verhandlungsstrategie der 
britischen Seite zuzuschreiben ist, die beschlossen hatte, dass der Übergangszeitraum 
nicht verlängert werden sollte; 
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Faire Wettbewerbsbedingungen, Klima- und Umweltschutzbestimmungen

11. begrüßt den Umstand, dass mit dem Abkommen das Ziel der Parteien bekräftigt wird, 
bis 2050 Klimaneutralität in ihrer gesamten Wirtschaft zu erzielen; bedauert, dass das 
grundlegende Klimaschutzniveau in Bezug auf Treibhausgase für die Union die 
Zielvorgabe von 40 % weniger Emissionen in ihrer gesamten Wirtschaft bis 2030, 
einschließlich des EU-Systems für die Bepreisung von CO2-Emissionen, für das 
Vereinigte Königreich hingegen der britische Anteil dieser Zielvorgabe für 2030 in der 
gesamten Wirtschaft des Vereinigten Königreichs, einschließlich des britischen Systems 
für die Bepreisung von CO2-Emissionen, ist; bedauert, dass die Parteien nicht die 
überarbeiteten Zielvorgaben für die gesamte Wirtschaft berücksichtigt haben, die nun 
angenommen werden sollen, und ist der Auffassung, dass mit der Aufnahme bestimmter 
Bestimmungen diesen bevorstehenden Veränderungen und höheren Zielvorgaben hätte 
Rechnung getragen werden sollen;

12. weist darauf hin, dass am 18. Dezember 2020 die Vorlage des national festgelegten 
Beitrags (Nationally Determined Contribution, NDC) der EU und ihrer Mitgliedstaaten 
mit einem aktualisierten und verbesserten Ziel von mindestens 55 % weniger 
Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 an das Sekretariat des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) 
übermittelt wurde; nimmt die Ankündigung der britischen Regierung vom 3. Dezember 
2020 zur Kenntnis, den überarbeiteten NDC für 2030 auf 68 % im Vergleich zu den 
Werten von 1990 festzusetzen; nimmt ferner zur Kenntnis, dass das Vereinigte Königreich 
mit seinen geltenden Maßnahmen und Mitteln wohl nicht in der Lage sein wird, seinem 
4. und 5. CO2-Haushalt zu entsprechen; begrüßt den Umstand, dass das Vereinigte 
Königreich angekündigt hat, den Verkauf von neuen Benzin- und Dieselfahrzeugen 
bis 2030 zu verbieten; 

13. weist außerdem darauf hin, dass das Vereinigte Königreich Vorschläge für seinen eigenen 
CO2-Markt, das Emissionshandelssystem des Vereinigten Königreichs, vorgelegt hat, das 
bis zum zweiten Quartal 2021 eingerichtet werden soll; nimmt jedoch zur Kenntnis, dass 
noch unklar ist, wie nah dieses System dem Emissionshandelssystem der EU sein wird, 
und weist darauf hin, dass noch Fragen bezüglich der praktischen Umsetzung, Zielsetzung 
und Wirksamkeit des Emissionshandelssystems des Vereinigten Königreichs offen sind; 
hebt ferner hervor, dass die EU plant, den Anwendungsbereich ihres eigenen 
Emissionshandelssystem zusätzlich zu stärken und zu erweitern; ist der Ansicht, dass das 
etwaige Auftreten erheblicher Unterschiede zwischen den beiden Systemen zu einer 
Verzerrung der fairen Wettbewerbsbedingungen führen könnte und daher bei der 
Anwendung des CO2-Grenzausgleichssystems der EU – sobald es eingeführt wurde – 
berücksichtigt werden sollte; 

14. bedauert, dass es keine eindeutigen Bestimmungen dazu gibt, wie die 
Treibhausgasemissionen aus der Luftfahrt und dem Seeverkehr behandelt werden;

15. nimmt zur Kenntnis, dass dem Abkommen zufolge die Möglichkeit besteht, das 
Emissionshandelssystem des Vereinigten Königreichs mit dem der EU zu verbinden; 
vertritt die Auffassung, dass in dem Fall, dass das Vereinigte Königreich um die 
Verbindung seines eigenen Emissionshandelssystems mit dem der EU ersuchen sollte, 
dieser Antrag nur berücksichtigt werden sollte, wenn klar ist, dass das 
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Emissionshandelssystem des Vereinigten Königreichs nicht die Integrität und 
Wirksamkeit des Systems der EU und insbesondere die Ausgewogenheit seiner Rechte 
und Pflichten unterminiert;

16. weist darauf hin, dass die für das gesamte Vereinigte Königreich geltende Letztsicherung 
aus dem überarbeiteten Austrittsabkommen gestrichen wurde, was bedeutet, dass die 
einschlägigen verbindlichen Umweltbestimmungen ebenfalls aus dem 
Austrittsabkommen ausgenommen wurden; begrüßt den Umstand, dass seit langem 
etablierte Umweltprinzipien der EU nun in dem Abkommen enthalten sind, etwa der 
Grundsatz, dass der Umweltschutz beispielsweise durch Folgenabschätzungen in die 
Politikgestaltung integriert werden sollte, der Grundsatz von Präventivmaßnahmen zur 
Verhinderung von Umweltschäden, der Grundsatz, dass Umweltschäden vorrangig an der 
Quelle behoben werden sollten, und das Verursacherprinzip; fordert beide Parteien auf, 
den Vorsorgeansatz ebenso auszulegen und anzuwenden wie den Grundsatz der 
Vorsorge;

17. bedauert, dass es in dem Abkommen nicht darum geht, dass das Vereinigte Königreich die 
Taxonomiegrundsätze der EU und ihre Umsetzung befolgt oder sich daran anpasst; ist 
überzeugt, dass angesichts der Rolle des Vereinigten Königreichs als internationaler 
Finanzknotenpunkt dafür gesorgt werden muss, dass die Taxonomieziele nicht unterboten 
oder verwässert werden; stellt fest, dass das Vereinigte Königreich vorhat, seine eigene 
grüne Taxonomie einzuführen, wobei die wissenschaftlichen Messgrößen aus der 
Taxonomie der EU verwendet werden sollen;

18. nimmt zur Kenntnis, dass die Parteien ein Regressionsverbot in Bezug auf die Niveaus am 
Ende des Übergangszeitraum vereinbart und sich verpflichtet haben, sich zu bemühen, 
ihre Schutzniveaus im Laufe der Zeit anzuheben; fordert die Parteien auf, nach einer 
dynamischen Anpassung der Klima- und Umweltschutzvorgaben zu streben; weist darauf 
hin, dass der Ausgleichsmechanismus auf „erhebliche“ Unterschiede – nach oben wie 
nach unten – beschränkt ist, die Handel oder Investitionen „wesentlich beeinträchtigen“; 
fordert die Kommission auf, für Klarheit in Bezug auf die Auslegung des Begriffs 
„erhebliche Unterschiede“ und die uneingeschränkte Umsetzung der 
Durchsetzungsbestimmungen zu sorgen; ist der Ansicht, dass die Verbindung zu „Handel 
und Investitionen“ weit gefasst ausgelegt werden sollte; fordert die Parteien auf, dafür 
Sorge zu tragen, dass die Bestimmungen für gleiche Wettbewerbsbedingungen gewahrt 
werden;

19. bedauert darüber hinaus, dass dem Verlust der Biodiversität als großem Umweltproblem 
kaum Bedeutung beigemessen wird und das bevorstehende globale 
Naturschutzabkommen für die Zeit nach 2020 keine Erwähnung findet;

20. betont, dass die Kommission in der Vergangenheit wegen mehreren Verstößen in 
Umweltfragen, z. B. in Bezug auf die Luft- und Wasserqualität, Klage gegen das 
Vereinigte Königreich erhoben hat und zum Zeitpunkt des Austritts des Vereinigten 
Königreichs aus der Europäischen Union immer noch Rechtssachen anhängig waren; 
weist darauf hin, dass die Umweltagentur des Vereinigten Königreichs eine mögliche 
Aufhebung der Hochwasserrichtlinie (2007/60/EG) und eine mögliche Reform der 
Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) aufs Tapet gebracht hat; betont, dass Unterschiede 
beim Umweltschutz in diesen Bereichen die Luft- und Wasserqualität in der EU gefährden 
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könnten, da sie grenzüberschreitend sind; nimmt die geplante Einrichtung eines Amtes für 
Umweltschutz (OEP) in England und Nordirland zur Kenntnis; ist besorgt über Berichte, 
in denen die künftige Unabhängigkeit des OEP, seine Fähigkeit, bei Verstößen gegen 
Umweltbestimmungen rechtliche Schritte zu ergreifen, und seine Finanzierung in Frage 
gestellt werden; 

21. ist zutiefst besorgt über einige umweltpolitische Maßnahmen des Vereinigten 
Königreichs, etwa das Vorhaben, die genetische Veränderung zu deregulieren, da dies zur 
Folge haben könnte, dass entsprechende Erzeugnisse ohne Sicherheitsprüfungen oder 
ordnungsgemäße Kennzeichnung in die EU gelangen;

22. betont, dass das Vereinigte Königreich als Land außerhalb des EWR nicht mehr Teil der 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) ist und auch nicht mehr an den EU-
Regelungsrahmen für Chemikalien (REACH) gebunden ist; betont, dass der neue 
Regelungsrahmen des Vereinigten Königreichs ebenso solide und transparent sein muss 
wie REACH; ist der Ansicht, dass der Brexit bei weitem keine Vereinfachung herbeiführt, 
sondern vielmehr eine Duplizierung der Unionsbestimmungen und eine Last, die 
nachteilige Folgen haben wird, insbesondere für KMU im Vereinigten Königreich; nimmt 
zur Kenntnis, dass das Abkommen nur insofern dazu beiträgt, den Handel mit 
Chemikalien zu erleichtern, als die regulatorische Zusammenarbeit, eine Verpflichtung 
zur Transparenz der Verfahren zur Einstufung von Wirkstoffen und eine Verpflichtung 
zur Umsetzung des Global Harmonisierten Systems der Vereinten Nationen zur 
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien vorgesehen sind; begrüßt etwaige 
künftige Verhandlungen mit dem Ziel, bei der Verwaltung der Chemikaliensicherheit 
enger zusammenzuarbeiten;

Gesundheitsfragen

23. begrüßt die Bestimmungen zur Zusammenarbeit bei der Gesundheitssicherheit, die die 
Parteien und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten in die Lage versetzen, 
einschlägige Informationen auszutauschen, bedauert jedoch, dass diese Zusammenarbeit 
darauf beschränkt wurde, „erhebliche“ Risiken für die öffentliche Gesundheit zu bewerten 
und die Maßnahmen zu koordinieren, die zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 
erforderlich werden könnten; betont, dass die derzeitige COVID-19-Pandemie nur dazu 
geführt hat, dass in Gesundheitsfragen enger zusammengearbeitet werden muss und eine 
strukturierte und regelmäßige Kommunikation zwischen Behörden und Interessenträgern 
in beide Richtungen erforderlich ist, damit in Krisensituationen besser reagiert werden 
kann; 

24. unterstützt die Bestimmungen in dem Abkommen, mit denen die Versorgung mit 
Arzneimitteln erleichtert wird, z. B. die Anerkennung der Ergebnisse von Inspektionen, 
die die Behörden der anderen Partei vorgenommen haben, da hiermit eine unnötige 
Doppelarbeit bei Inspektionen zur Bewertung der Einhaltung der Erfordernisse bewährter 
Herstellungsverfahren verhindert wird, und die Möglichkeit für beide Parteien, die 
entsprechende Anerkennung für Herstellungsbetriebe außerhalb des Hoheitsgebiets der 
ausstellenden Behörde unter bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen einseitig zu 
erweitern;
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25. bedauert, dass das Abkommen kein umfassendes Abkommen über die gegenseitige 
Anerkennung von Arzneimittelregelungen enthält, da dadurch die Doppelarbeit im 
Hinblick auf Regulierungsmaßnahmen und qualitätsbezogene Tätigkeiten und Verfahren 
für Unternehmen, die Erzeugnisse in der EU und im Vereinigten Königreich vermarkten, 
beschränkt worden wäre; fordert die zuständigen Behörden in der EU und im Vereinigten 
Königreich auf, parallel Gespräche fortzuführen, damit ein Abkommen über die 
gegenseitige Anerkennung nach dem Vorbild bestehender Abkommen zwischen der EU 
und anderen Drittstaaten geschlossen wird; bedauert auch, dass in dem Abkommen nichts 
über Medizinprodukte gesagt wird, da dies bedeutet, dass notifizierte Stellen oder die 
Bescheinigungen, die sie ausstellen, nicht gegenseitig anerkannt werden; 

26. betont, dass dem Abkommen zufolge das Vereinigte Königreich nicht mehr an dem 
zentralisierten Verfahren der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) für die 
Marktzulassung von Arzneimitteln teilnehmen wird; fordert die Kommission auf, für die 
laufende Überwachung und Verständigung mit den entsprechenden Stellen des 
Vereinigten Königreichs wie der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 
(MHRA, Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte des Vereinigten 
Königreichs) zur Verfügung zu stehen;

27. betont, dass angesichts des Umstands, dass die Regelungen zur Übertragung 
personenbezogener Daten zu medizinischen Forschungszwecken derzeit der Aufsicht im 
Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) unterliegen, Klärungsbedarf 
in Bezug darauf besteht, wie das Vereinigte Königreich die Bestimmungen der EU-
Verordnung über klinische Prüfungen, die Blutsicherheitsstandards der EU und den 
künftigen Zugang zu Unionsnetzen, die bei der Organspende helfen, umsetzen will; 

Lebensmittelsicherheit

28. nimmt zur Kenntnis, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem Binnenmarkt 
und der Zollunion der EU bedeutet, dass beide Parteien getrennte Regelungen in Bezug 
auf die Gesundheit von Menschen, Pflanzen und Tieren befolgen; stellt fest, dass die 
Bestimmungen zu gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen 
(SPS-Maßnahmen) weitgehend den entsprechenden Bestimmungen der WTO 
entsprechen;

29. begrüßt den Umstand, dass die Lebensmittelsicherheitsstandards der EU nicht geändert 
werden und das Abkommen darauf ausgerichtet ist, die hohen SPS-Standards der EU zu 
wahren; bekräftigt, dass die Handelsströme zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich in Bezug auf Waren, die an SPS-Maßnahmen gebunden sind, äußerst stark 
sein werden und die EU über ein ordnungsgemäßes Koordinierungsverfahren verfügen 
sollte, damit abweichende Prüfungen von Waren, die aus dem Vereinigten Königreich in 
die Unionshäfen kommen, verhindert werden;

30. begrüßt den Umstand, dass das Abkommen den Grundsatz der Regionalisierung, das 
Verfahren für die Auflistung genehmigter Einrichtungen und zahlreiche Maßnahmen 
enthält, deren Ziel die möglichst weitgehende Beschränkung der SPS-Einfuhrverfahren 
unter Beibehaltung strenger Gesundheitsstandards ist; ist der Ansicht, dass 
Einfuhrprüfungen auf dem SPS-Risiko in Verbindung mit diesen Einfuhren beruhen 
sollten, begrüßt jedoch, dass die Häufigkeit der Identitäts- und Warenkontrollen reduziert 
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werden könnte, damit dem Ausmaß, in dem die SPS-Bestimmungen der Parteien 
konvergieren, Rechnung getragen wird; 

31. bedauert, dass das Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel (RASFF) in dem 
Abkommen nicht konkret erwähnt wird;

32. begrüßt den Umstand, dass das Abkommen einen Rahmen für Dialog und 
Zusammenarbeit bietet, um die Bekämpfung der Entwicklung der Resistenzen gegen 
antimikrobielle Wirkstoffe zu verstärken.

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hält es 
für äußerst wichtig, dass seine Ansichten und Bedenken ordnungsgemäß zur Kenntnis 
genommen und berücksichtigt werden, und ersucht daher die federführenden Ausschüsse, den 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und den Ausschuss für internationalen Handel, 
seine vorstehende Stellungnahme zu berücksichtigen. 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit fordert 
die federführenden Ausschüsse, den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und den 
Ausschuss für internationalen Handel, auf zu empfehlen, dass das Parlament dem Entwurf 
eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Abkommens über Handel und 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 
einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits 
zustimmt. 
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SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR INDUSTRIE, FORSCHUNG UND 
ENERGIE

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu dem Beschluss über den Abschluss des Handels- und 
Kooperationsabkommens im Namen der Union zwischen der Europäischen Union 
und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und über den Abschluss 
des Abkommens zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den 
Austausch und den Schutz von Verschlusssachen (2020/0382(NLE))

Sehr geehrte Herren Vorsitzende,

im Rahmen des genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für Industrie, Forschung und 
Energie beauftragt, Ihren Ausschüssen eine Stellungnahme vorzulegen.

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie hat den Gegenstand in seiner Sitzung 
vom 14. Januar 2021 geprüft. Nach einem schriftliches Verfahren unter Beteiligung seiner 
Koordinatoren, das am 29. Januar 2021 abgeschlossen wurde, hat der Ausschuss beschlossen, 
den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und den Ausschuss für internationalen Handel 
als federführende Ausschüsse zu ersuchen, der Zustimmungsempfehlung die folgende 
Stellungnahme beizufügen.

Mit freundlichen Grüßen

Cristian-Silviu Buşoi

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten und den Ausschuss für internationalen Handel als federführende 
Ausschüsse, der Empfehlung der Zustimmung die folgende Stellungnahme beizufügen:

1. begrüßt, dass noch vor Ablauf des Übergangszeitraums eine Einigung über die 
künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich erzielt 
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werden konnte; bedauert jedoch zutiefst, dass die Zeit für die parlamentarische 
Kontrolle äußerst kurz ist, weil das Abkommen so spät geschlossen wurde, und dass 
seine vorläufige Anwendung begrenzt ist und Ende Februar 2021 auslaufen wird;

2. unterstützt die erzielten Vereinbarungen insgesamt und betont, dass auf die 
uneingeschränkte Einhaltung der Regressionsverbote zu achten ist; betont jedoch, dass 
im Partnerschaftsrat und seinen Fachausschüssen noch viele Details ausgearbeitet 
werden müssen; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass das Parlament und 
seine Fachausschüsse kontinuierlich angemessen informiert und in die Arbeit des 
Partnerschaftsrates und seiner Ausschüsse einbezogen werden; fordert darüber hinaus 
eine dauerhafte Struktur, um die Beteiligung des Parlaments an den regelmäßigen 
Überprüfungen des Handels- und Kooperationsabkommens sicherzustellen;

3. äußert sich besorgt über die autonome Rolle, die der Partnerschaftsrat nicht nur bei der 
Überprüfung, sondern auch bei der Änderung des Abkommens im Hinblick auf die 
künftige Teilnahme an EU-Programmen, einschließlich Horizont Europa und anderen 
Programmen im Zuständigkeitsbereich des ITRE-Ausschusses, spielen wird; fordert 
daher den Abschluss einer interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem Parlament 
und der Kommission, um sicherzustellen, dass alle im Partnerschaftsrat gefassten 
Beschlüsse in Bezug auf die künftige Teilnahme an Programmen der Union erst gefasst 
werden, wenn die Zustimmung des Parlaments eingeholt wurde;

Forschung

4. begrüßt die Fortsetzung der europäischen Zusammenarbeit mit dem Vereinigten 
Königreich in den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Innovation; betont, wie 
wichtig es ist, die Mobilität von Forschern zu unterstützen, um den freien Austausch 
von wissenschaftlichen Kenntnissen und Technologien sicherzustellen; bedauert jedoch 
die selektive Beteiligung des Vereinigten Königreichs in diesem Bereich; ist der 
Auffassung, dass das Programm Erasmus+ ein unverzichtbarer Bestandteil des 
europäischen Bildungssystems ist, das exzellente Forscher ausbildet und einzigartige 
Möglichkeiten für Forscher bietet; stellt fest, dass der Nutzen von Horizont Europa ohne 
hervorragende Bildung nicht ausgeschöpft werden kann; ist daher der Ansicht, dass die 
Beteiligung des Vereinigten Königreichs an Horizont Europa mit der Teilnahme an 
Erasmus+ einhergehen sollte und dass zusätzliche Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um das Vereinigte Königreich davon zu überzeugen, sich auch an Erasmus+ zu 
beteiligen; ist der Ansicht, dass die Beteiligung des Vereinigten Königreichs an beiden 
Programmen beiden Parteien zugutekommen und weiter zum Erfolg Europas in 
Wissenschaft und Technologie beitragen wird; 

5. begrüßt die Assoziierung des Vereinigten Königreichs mit dem Programm Horizont 
Europa; betont, dass es sich hierbei um eine historische Assoziierung handelt, da eine 
Assoziierung nie zuvor so große Auswirkungen auf den Haushalt der Union hatte; weist 
darauf hin, dass die in den jeweiligen Programmen festgelegten einschlägigen 
Bedingungen für die Teilnahme von Drittländern die Grundlage für die Verhandlungen 
über die Teilnahme an den Programmen bilden; hebt hervor, dass 
Assoziierungsabkommen mit Drittländern in der Vergangenheit gemäß Artikel 218 
Absatz 6 AEUV nach einem Zustimmungsverfahren geschlossen wurden; fordert daher 
eine umfassende parlamentarische Kontrolle, einschließlich der Zustimmung des 
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Parlaments vor der Annahme des Protokolls I (Programme und Tätigkeiten, an denen 
das Vereinigte Königreich teilnimmt);

6. fordert das Vereinigte Königreich und die Kommission nachdrücklich auf, den Dialog 
fortzusetzen, um einen wirksamen Rahmen für die gegenseitige Anerkennung 
akademischer und beruflicher Qualifikationen zu schaffen;

Weltraum

7. begrüßt die Beteiligung des Vereinigten Königreichs an der Copernicus-Komponente 
des EU-Weltraumprogramms und die Tatsache, dass Nutzer im Vereinigten Königreich 
weiterhin Zugang zu den Diensten der EU zur Beobachtung und Verfolgung von 
Objekten im Weltraum haben; ist der Auffassung, dass die EU und das Vereinigte 
Königreich im Bereich der Raumfahrt eng zusammenarbeiten sollten; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass das Vereinigte Königreich an anderen Komponenten des 
Weltraumprogramms teilnehmen könnte, und zwar auf der Grundlage ähnlicher 
Abkommen mit Drittländern, wobei die Bedingungen für jedes Programm oder jede 
Komponente ausgehandelt werden müssen, und auf der Grundlage eines angemessenen 
Gleichgewichts zwischen Verpflichtungen und Rechten unter Wahrung der 
strategischen Autonomie der EU im Raumfahrtsektor;

Industrie und KMU

8. unterstützt die Bestimmungen für gleiche Wettbewerbsbedingungen für einen offenen 
und fairen Wettbewerb und für eine nachhaltige Entwicklung, die darauf abzielen, 
gerechte Bedingungen für die europäische Industrie zu schaffen; begrüßt die besonderen 
Bestimmungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die es KMU besser 
ermöglichen sollen, die Handelsbestimmungen des Abkommens in vollem Umfang zu 
nutzen, wie etwa die Einrichtung spezieller KMU-Kontaktstellen; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, wachsam zu bleiben, um die Lieferketten der 
europäischen Industrie vor den direkten und indirekten Auswirkungen des Brexit zu 
schützen; fordert insbesondere, dass KMU, die in die Wertschöpfungsketten großer 
Unternehmen integriert sind, während dieses Übergangsprozesses unterstützt werden;

9. betont, wie wichtig es ist, Rechtsunsicherheit, Verwaltungsaufwand und 
Verfahrenskomplexität zu vermeiden, insbesondere im Hinblick auf die Streitbeilegung, 
erhöhte Zertifizierungsanforderungen und Tests, um sowohl den Standards der EU als 
auch des Vereinigten Königreichs zu entsprechen, was zu mehr Komplexität und 
höheren Kosten führen wird; fordert den Partnerschaftsrat daher auf, die Risiken des 
Dumpings sowie den Verwaltungsaufwand für die Unternehmen und die Energie- und 
Forschungsgemeinschaften genau zu überwachen und sicherzustellen, dass die 
Formalitäten bei der Ausfuhr von Waren oder bei der Erbringung von Dienstleistungen 
so gering wie möglich sind; ist dennoch besorgt, dass KMU Schwierigkeiten haben 
werden, die neuen Vorschriften rasch umzusetzen, und ist der Ansicht, dass mehr getan 
werden muss, um KMU in dieser Hinsicht zu unterstützen;

10. begrüßt insbesondere die Garantien für den Umweltschutz, die über die für den 
Umwelt-, Klima- und Arbeitsschutz geltenden Regressionsverbote hinausgehen; betont, 
dass diese Maßnahmen überwacht und aufrechterhalten werden sollten, um in Zukunft 
für gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Vertragsparteien zu sorgen und um 
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zu verhindern, dass Unternehmen ihre Tätigkeiten in das Gebiet verlagern, dessen 
Produktionskosten aufgrund gelockerter Umweltvorschriften oder Sozialstandards 
niedriger sind, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit einer Vertragspartei geschwächt 
werden würde;

IKT

11. unterstützt die erzielte Einigung über die Bereitstellung von Telekommunikationsnetzen 
und -diensten, durch die der bestehende Besitzstand weitgehend gewahrt wird; bedauert 
jedoch, dass keine Einigung über die Umsetzung der Roamingverordnung erzielt 
werden konnte; fordert daher die Mobilfunkbetreiber auf, den Grundsatz „Roaming zu 
Inlandspreisen“ sowohl in der EU als auch im Vereinigten Königreich weiterhin 
anzuwenden;

12. unterstreicht die Bedeutung des freien Datenflusses sowohl für Bürger als auch für 
Unternehmen; begrüßt daher die Bestimmungen, mit denen grenzüberschreitende 
Datenströme sichergestellt werden, um den Handel in der digitalen Wirtschaft zu 
erleichtern und gleichzeitig die ordnungsgemäße Anwendung des EU-Besitzstands 
sicherzustellen; betont, dass eine intensive Zusammenarbeit erforderlich ist, um die 
Interoperabilität der Daten sicherzustellen; betont, dass ein regelmäßiger strukturierter 
Dialog über die Herausforderungen und Chancen der künstlichen Intelligenz 
erforderlich ist; fordert aufgrund des sich rasch wandelnden technologischen und 
regulatorischen Umfelds eine regelmäßige Überwachung dieser Bestimmungen und 
fordert den Partnerschaftsrat auf, dafür zu sorgen, dass das Vereinigte Königreich sich 
weiterhin an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hält;

13. begrüßt die Bestimmungen zur Cybersicherheit, die einen regelmäßigen Dialog 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, einen fortgesetzten 
Informationsaustausch zwischen IT-Notfallteams (Computer Emergency Response 
Teams – CERT), die Beteiligung des Vereinigten Königreichs an spezifischen 
Tätigkeiten der Kooperationsgruppe für Netz- und Informationssysteme (NIS) und die 
Zusammenarbeit des Vereinigten Königreichs mit der EU-Agentur für Cybersicherheit 
(ENISA) vorsehen, und stellt fest, dass in diesem Bereich mehr Zusammenarbeit 
erforderlich ist;

Energie

14. stellt fest, dass das Energiekapitel am 30. Juni 2026 ausläuft, es sei denn, sowohl die EU 
als auch das Vereinigte Königreich vereinbaren eine Verlängerung der Vereinbarung 
um jeweils ein Jahr; betont, dass die Zusammenarbeit in allen Energiefragen über diesen 
Zeitpunkt hinaus fortgesetzt werden muss, da beide Energiemärkte miteinander 
verbunden sind und Nordirland im Energiebinnenmarkt der EU verbleiben wird; fordert 
eine starke Rolle des Europäischen Parlaments bei der Entscheidung über diese 
Verlängerung;

15. fordert, dass bei Vorhaben von gemeinsamem Interesse und den Leitlinien für die 
transeuropäische Energieinfrastruktur (TEN-E-Leitlinien) den besonderen 
Herausforderungen, vor denen Irland steht, Rechnung getragen wird;

16. fordert das Vereinigte Königreich auf, Vereinbarungen über die Zusammenarbeit mit 
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dem Europäischen Netz der Übertragungsnetzbetreiber für Strom und Gas (ENTSO-E 
und ENTSO-G) und der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) zu schließen; fordert die Kommission auf, eine 
Praxis der Zusammenarbeit im Energiebereich einzuführen, auch mit dem Ziel, einen 
Anstieg der Energieendpreise zu vermeiden;

17. begrüßt, dass einige Grundsätze der Gestaltung des EU-Strommarkts in das Abkommen 
aufgenommen wurden; betont, dass die Einbeziehung aller wesentlichen Grundsätze für 
die künftige Zusammenarbeit von beiderseitigem Nutzen wäre; fordert ferner, dass 
laufende Projekte im Energiebereich fortgeführt werden;

18. befürwortet die Bemühungen und hält es für unerlässlich, das Emissionshandelssystem 
der EU und das künftige nationale System des Vereinigten Königreichs miteinander zu 
verknüpfen, um gemeinsam auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen 
hinzuarbeiten und das Übereinkommen von Paris einzuhalten;

19. fordert eine Absichtserklärung auf der Grundlage des Rahmens für die Zusammenarbeit 
der Nordsee-Anrainerstaaten im Energiebereich, die mindestens gemeinsame Projekte, 
maritime Raumplanung, die Integration von Offshore-Energie in die Energiemärkte, 
einschließlich bewährter Verfahren bei der Planung der Offshore- und Onshore-Netze 
jeder Partei, Unterstützungsrahmen und Finanzierung unter angemessener Kontrolle 
durch beide Parteien umfasst;

20. nimmt das Abkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich über die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der sicheren und friedlichen Nutzung der Kernenergie 
zur Kenntnis und bedauert, dass es nicht Teil des Zustimmungsverfahrens ist, da der 
Euratom-Vertrag keine Rolle des Europäischen Parlaments vorsieht; befürwortet eine 
rasche Annahme des Protokolls I (Programme und Tätigkeiten, an denen das Vereinigte 
Königreich teilnimmt), damit das Vereinigte Königreich als mit „Fusion for Energy“ 
assoziiertes Drittland an den ITER-Tätigkeiten teilnehmen kann;

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht daher den Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten und den Ausschuss für internationalen Handel als federführende 
Ausschüsse, dem Parlament zu empfehlen, dem Handels- und Kooperationsabkommen 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich seine Zustimmung zu erteilen.
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SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR BINNENMARKT UND 
VERBRAUCHERSCHUTZ

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu dem Beschluss über den Abschluss – im Namen der Union – 
des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und des Abkommens 
zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den Austausch 
und den Schutz von Verschlusssachen (COM(2020)0856 – C9-0432/2020 – 
2020/0382(NLE))

Sehr geehrter Herr McAllister, sehr geehrter Herr Lange,

im Rahmen des oben genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz darum ersucht, Ihren Ausschüssen eine Stellungnahme in Form eines 
Schreibens vorzulegen.

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz hat den Gegenstand in seiner Sitzung 
vom 28. Januar 2021 geprüft. In dieser Sitzung21 hat er beschlossen, die Ausschüsse für 
auswärtige Angelegenheiten und internationalen Handel als federführende Ausschüsse zu 
ersuchen, die nachstehend aufgeführten Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu 
übernehmen.

21 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Anna Cavazzini (Vorsitzende, Verfasserin der Stellungnahme), 
Andrus Ansip (stellvertretender Vorsitzender), Maria Grapini (stellvertretende Vorsitzende), Maria Manuel 
Leitão Marques (stellvertretende Vorsitzende), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, 
Alessandra Basso, Markus Buchheit, Miroslav Radačovský, Marco Zullo, Pablo Arias Echeverría, Deirdre 
Clune, Christian Doleschal, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-
Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Vlad-Marius Botoş, Dita 
Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana 
Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Kateřina Konečná, 
Anne-Sophie Pelletier, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Hynek Blaško, 
Virginie Joron und Jean-Lin Lacapelle.
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Mit freundlichen Grüßen

Anna Cavazzini
Vorsitzende

VORSCHLÄGE

1. ist der Auffassung, dass der Binnenmarkt eine der wichtigsten Errungenschaften der 
Union ist, für die Volkswirtschaften aller Parteien von großem Nutzen war und eine 
Grundlage für Fortschritte bei der Lebensqualität der Bürger geschaffen hat; betont, 
dass diese neue Ära der Wirtschaftspartnerschaft darauf ausgerichtet sein sollte, 
beiderseits vorteilhafte Möglichkeiten zu schaffen, und keinesfalls zu Rückschritten in 
Bezug auf die Integrität und Funktionsweise des Binnenmarkts und der Zollunion 
führen sollte; betont in diesem Zusammenhang, dass Drittländer nicht die gleichen 
Rechte haben und die gleichen Vorteile genießen können wie die Mitgliedstaaten, und 
dass Verzerrungen im Handel mit Waren und Dienstleistungen, unlauterer Wettbewerb 
und ungleiche Wettbewerbsbedingungen im Rahmen des Abkommens so weit wie 
möglich vermieden werden sollten; erkennt an, dass die Ausweitung der 
Erleichterungen für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte ein geeignetes Mittel ist, um 
Handelsverzerrungen zu vermeiden;

2. erklärt, dass ein solides Marktüberwachungs- und Zollkontrollsystem und ein hohes 
Schutzniveau für die Rechte der Verbraucher in der EU durch wirksame 
Marktüberwachung, Rückverfolgbarkeit von Produkten, Produktsicherheit, hohe 
Qualitätsstandards und Durchsetzungsmechanismen Schlüsselelemente für den Schutz 
des Binnenmarkts und der Unionsbürger sind; ist der Auffassung, dass die 
Streitbeilegungsmechanismen im Rahmen der Bestimmungen dieses Abkommens 
wirksam, automatisch und rasch durchsetzbar sein müssen, um eine echte 
Abschreckung gegen Abweichungen von dem Abkommen zu bilden;

3. betont, dass die vollständige Umsetzung der Bestimmungen des Austrittsabkommens 
und insbesondere des Protokolls zu Irland und Nordirland von größter Bedeutung für 
die Integrität des Binnenmarkts und der Zollunion ist, die beide Bereiche sind, die in die 
Zuständigkeit des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz fallen; betont, 
dass die Umsetzung des Abkommens als Eckpfeiler für die künftigen Beziehungen zum 
Vereinigten Königreich und als integraler Bestandteil der neuen Beziehungen zwischen 
der EU und dem Vereinigten Königreich zu betrachten ist und daher genau überwacht, 
überprüft und ordnungsgemäß durchgesetzt werden sollte;

4. hält es für äußerst wichtig, das System zur Bestimmung von Waren, bei denen die 
Gefahr besteht, dass sie in die Union eingeführt werden, klarer zu gestalten und den 
Bediensteten der Union, die mit der Überprüfung der Einhaltung der geltenden 
Rechtsvorschriften in den Bereichen Zoll, Sicherheit und Gefahrenabwehr sowie 
Marktüberwachung betraut sind, einen ungehinderten Zugang zu den erforderlichen 
Informationen und tatsächlichen Standorten zu garantieren, damit sie ihre Aufgaben 
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erfüllen können;

5. betont daher, dass die Einhaltung des Protokolls als integraler Bestandteil der 
Bedingungen für die Inanspruchnahme der im Abkommen über die künftigen 
Beziehungen vorgesehenen Erleichterungen anzusehen ist und dass die Nichteinhaltung 
der Verpflichtungen der Vertragsparteien, wie sie im Protokoll festgelegt sind, als 
Grund für die Einleitung des Schiedsverfahrens und gegebenenfalls des 
Ausgleichsmechanismus zu betrachten ist, der es beiden Seiten ermöglicht, 
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um ungerechtfertigten Benachteiligungen zum 
Nachteil ihrer Unternehmen und Bürger entgegenzuwirken;

6. stellt fest, dass der Handel mit Dienstleistungen einen wesentlichen Beitrag zur 
europäischen Wirtschaft leistet, und erkennt an, dass geeignete Regelungen für den 
Handel mit Dienstleistungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich 
gefunden wurden, die Bestimmungen über den Marktzugang und die 
Inländerbehandlung nach den Vorschriften des Aufnahmelandes enthalten, die 
sicherstellen, dass Dienstleistungserbringer aus der EU nicht diskriminiert werden; 
erkennt an, dass die Regelungen einen klaren Rahmen für die gegenseitige 
Anerkennung beruflicher Qualifikationen bieten, der den Empfehlungen des Parlaments 
entspricht, indem die Regelungsautonomie der EU in diesem Bereich gewahrt wird; 
begrüßt die Möglichkeit, gemeinsame Empfehlungen an den Partnerschaftsrat zu 
richten, die die Grundlage für Regelungen zur Anerkennung von Berufsqualifikationen 
für bestimmte Berufe bilden könnten, ohne dass das nationale Bildungsniveau gesenkt 
wird; ist der festen Überzeugung, dass die ausschließliche Zuständigkeit der Union in 
Zukunft uneingeschränkt geachtet werden sollte und dass daher der Abschluss 
bilateraler Abkommen zwischen einzelnen Mitgliedstaaten und dem Vereinigten 
Königreich über die gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen vermieden werden 
sollte;

7. ist bestürzt darüber, dass der äußerst späte Abschluss dieses Abkommens zu großer 
Unsicherheit für Verbraucher und Unternehmen im EU-Binnenmarkt und im 
Vereinigten Königreich geführt hat und dass sich dies negativ auf die Kontrolltätigkeit 
des Parlaments ausgewirkt hat; hebt hervor, dass die Verwirklichung der Ziele des 
Abkommens nur dann sichergestellt werden kann, wenn auch für seine vollständige 
Umsetzung und wirksame Durchsetzung gesorgt wird, und betont, wie wichtig die Rolle 
des Parlaments bei der Überwachung dieser Umsetzung ist; fordert die Kommission auf, 
sich dem Parlament gegenüber nachdrücklich und eindeutig zu verpflichten, für eine 
wirksame Zusammenarbeit mit dem Parlament und für die aktive Beteiligung des 
Parlaments im Hinblick auf die Kontrolle und Überwachung zu sorgen und 
unverzügliche und umfassende Informationen über die Umsetzung und mögliche 
Anpassung des Abkommens zu liefern; fordert die Kommission ferner auf, dafür zu 
sorgen, dass das Parlament vor und nach den einschlägigen Sitzungen des 
Partnerschaftsrates sowie über die Aktivitäten im Rahmen der Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen angemessen und rechtzeitig informiert wird;

8. unterstreicht, dass die EU bei der Umsetzung besonderes Augenmerk auf die 
Konformität der im Abkommen vorgesehenen Zollkontrollen legen sollte, die 
durchzuführen sind, bevor die Waren in den Binnenmarkt gelangen (entweder aus dem 
Vereinigten Königreich oder aus anderen Drittländern über das Vereinigte Königreich), 
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und betont, dass die Einhaltung der Binnenmarktvorschriften bei den Waren unbedingt 
sichergestellt werden muss; betont, dass mehr in Zollkontrolleinrichtungen investiert 
werden muss und dass die Koordinierung und der Informationsaustausch zwischen 
beiden Seiten weiter vorangetrieben werden müssen, um Störungen des Handels so weit 
wie möglich zu verhindern und die Integrität der Zollunion im Interesse der 
Verbraucher und der Unternehmen zu wahren; vertritt die Ansicht, dass eine 
reibungslose Zusammenarbeit zwischen Zoll- und Marktüberwachungsbehörden 
unbedingt notwendig ist, und äußert insbesondere Bedenken hinsichtlich der 
notwendigen operativen Kapazitäten eines EU-Büros in Belfast; 

9. stellt in Bezug auf das Abkommen über den digitalen Handel fest, wie wichtig es ist, die 
Beilegung grenzübergreifender Streitigkeiten im Online-Handel zu erleichtern, und 
weist darauf hin, dass Verbraucher bei Online-Einkäufen angemessen über etwaige 
zusätzliche Gebühren oder Zölle informiert werden müssen, die sie beim Kauf bei 
einem Händler im Vereinigten Königreich zu entrichten haben; hofft, dass das 
Vereinigte Königreich die EU-Datenstandards weiterhin einhält und dass weiter davon 
ausgegangen werden kann, dass im Vereinigten Königreich ein angemessenes 
Schutzniveau für Daten aus der Union besteht; 

10. ist der Auffassung, dass durch die in dem Abkommen getroffenen Regelungen für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge die notwendige Gegenseitigkeit und 
Nichtdiskriminierung im Interesse der Unternehmen und Verbraucher in der EU 
gewährleistet werden kann;

11. stellt fest, dass die Roaming-Gebühren angesichts der Einheit der Wirtschaft der 
gesamten irischen Insel erhebliche negative Auswirkungen auf die Grenzgebiete haben 
könnten;

12. stellt fest, dass das Abkommen keine Bestimmung über eine dynamische Angleichung 
enthält, die zur Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen in den Bereichen 
Verbraucherschutz, nachhaltige Standards und Wettbewerbsregeln hätte beitragen 
können; begrüßt jedoch das im Abkommen enthaltene Regressionsverbot, insbesondere 
im Bereich des Verbraucherschutzes, aber auch in den anderen relevanten Bereichen, 
sowie die einseitigen Maßnahmen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts, die im 
Falle erheblicher Unterschiede in Bereichen, in denen diese Unterschiede den Handel 
oder Investitionen wesentlich beeinträchtigen, von Nutzen wären; betont, wie wichtig es 
ist, die EU künftig vor möglichen Abweichungen bei der Regulierung seitens des 
Vereinigten Königreichs zu schützen;

13. fordert die Kommission auf, zu prüfen, wie unfaire Wettbewerbsvorteile aufgrund nach 
und nach unterschiedlicher Regulierungssysteme verhindert werden können, und dafür 
zu sorgen, dass höhere EU-Standards, wie etwa Verbraucherrechte im Zusammenhang 
mit der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit, kontinuierlich weiterentwickelt werden; 
fordert die rasche, wirksame und gerechte Durchsetzung von Streitbeilegungs- und 
Abhilfemaßnahmen, um die Integrität des Binnenmarkts zu wahren und für einen freien 
und fairen Wettbewerb zu sorgen, der der hohen Qualität der EU-Standards und des 
Verbraucherschutzes nicht abträglich ist, um angemessene und verhältnismäßige 
administrative Anforderungen für Verbraucher und Unternehmen, insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU), sicherzustellen;
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14. stellt fest, dass die Verbrauchergewohnheiten und das Vertrauen der Verbraucher in 
grenzüberschreitende Einkäufe bereits durch die Ungewissheit über die geltenden 
Vorschriften beeinträchtigt wurden, und fordert die Regierung des Vereinigten 
Königreichs, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die im Abkommen 
vorgesehenen Maßnahmen über den Verbraucherschutz rasch umzusetzen und die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich bei verschiedenen 
sektorspezifischen Maßnahmen im Zusammenhang mit nachhaltigen 
Produktionsmethoden und der Produktsicherheit zu verstärken; fordert zum Nutzen der 
Verbraucher Transparenz entlang der Lieferkette für Produkte und Dienstleistungen und 
erklärt, dass Preise, die die Gesamtkosten des Kaufs widerspiegeln, einschließlich aller 
einschlägigen Gebühren und Zölle, sowie Klarheit über die geltenden 
Verbraucherrechte von entscheidender Bedeutung sind, um Spannungen zu vermeiden 
und das Vertrauen der Verbraucher bei grenzüberschreitenden Einkäufen zu stärken.
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SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR VERKEHR UND TOURISMUS

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zur Zustimmung zum Handels- und Kooperationsabkommen 
zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 
einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
andererseits (2020/0382(NLE))

Sehr geehrte Vorsitzende,

im Rahmen des oben genannten Verfahrens hat der Ausschuss für Verkehr und Tourismus 
beschlossen, die Anwendung von Artikel 56 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu beantragen, um 
dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und dem Ausschuss für internationalen Handel 
eine Stellungnahme in Form dieses Briefes zu übermitteln.

Der Ausschuss für Verkehr und Tourismus möchte die folgenden Anmerkungen machen:

VORSCHLÄGE

1. begrüßt die Tatsache, dass das Handels- und Kooperationsabkommen (das 
„Abkommen“) eine kontinuierliche und ungehinderte Anbindung für den Luft-, 
Straßen- und Seeverkehr gewährleisten und einen fairen Wettbewerb zwischen den 
Verkehrsunternehmen der EU und des Vereinigten Königreichs sicherstellen wird; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass das Abkommen einen 
gegenseitigen Marktzugang sowie gemeinsame Regeln und Standards in einer Vielzahl 
von Bereichen festlegt und ein hohes Maß an Verkehrssicherheit, Arbeitnehmer- und 
Fahrgastrechten sowie Umweltschutz in diesen Bereichen gewährleistet; begrüßt ferner 
die Tatsache, dass das Abkommen die Konnektivität sicherstellt, dem Vereinigten 
Königreich jedoch nicht dasselbe Maß an Rechten gewährt, das der Binnenmarkt bietet;

2. unterstreicht, dass die EU weiterhin wegen der Tatsache achtsam sein muss, dass sich 
das Vereinigte Königreich nicht zu einer dynamischen Angleichung seiner Vorschriften 
in mehreren Politikbereichen verpflichtet hat; weist darauf hin, dass dies bedeutet, dass 
die einseitige Verschärfung von Vorschriften und Standards in der EU nicht 
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automatisch zu einer Angleichung der entsprechenden Vorschriften und Standards des 
Vereinigten Königreichs führen wird;

3. begrüßt das in das Abkommen aufgenommene umfassende Kapitel über den 
Luftverkehr, das gewährleisten sollte, dass die strategischen Interessen der EU 
geschützt werden, und das angemessene Bestimmungen über den Marktzugang, die 
Verkehrsrechte, das Code-Sharing und die Fluggastrechte enthält; begrüßt die 
besonderen Bestimmungen über gleiche Wettbewerbsbedingungen im Kapitel über den 
Luftverkehr, die gewährleisten werden, dass die Luftfahrtunternehmen der EU und des 
Vereinigten Königreichs unter gleichen Bedingungen miteinander konkurrieren; nimmt 
die Lösung zur Kenntnis, die für die Vorschriften mit Bezug zu Eigentum und Kontrolle 
gefunden wurde, die den Zugang zum Binnenmarkt regeln und gleichzeitig die 
Möglichkeit einer weiteren Liberalisierung in der Zukunft offen lassen;

4. begrüßt das spezielle Kapitel über die Flugsicherheit; stellt fest, dass der vereinbarte 
Text eine enge Zusammenarbeit bei der Flugsicherheit und dem 
Luftverkehrsmanagement vorsieht; ist der Ansicht, dass eine solche Zusammenarbeit 
die EU bei der Festsetzung des Schutzniveaus nicht einschränken sollte, das sie für die 
Sicherheit für angemessen erachtet; unterstreicht die Bedeutung der künftigen engen 
Zusammenarbeit zwischen der britischen Zivilluftfahrtbehörde und der Agentur der 
Europäischen Union für Flugsicherheit;

5. begrüßt die Tatsache, dass das Abkommen die quotenfreie Konnektivität zwischen der 
EU und dem Vereinigten Königreich für Güterkraftverkehrsunternehmen sicherstellen 
und beiden Parteien volle Transitrechte über das Gebiet der jeweils anderen Partei, die 
so genannte „Landbrücke“, garantieren wird; begrüßt die in den Verhandlungen über 
den Straßenverkehr erreichten durchweg gleichen Wettbewerbsbedingungen und die 
spezifischen Bestimmungen, die dafür sorgen werden, dass die hohen EU-Standards für 
den Güterkraftverkehrssektor für das Vereinigte Königreich verbindlich sind; hebt in 
diesem Zusammenhang hervor, dass das Abkommen unter anderem Normen für den 
Zugang zum Beruf, die Entsendung von Fahrern, Lenk- und Ruhezeiten, 
Fahrtenschreiber sowie Gewichte und Abmessungen von Fahrzeugen enthält; stellt fest, 
dass diese Normen nicht nur einen fairen Wettbewerb sicherstellen, sondern auch gute 
Arbeitsbedingungen für die Fahrer und ein hohes Maß an Sicherheit im Straßenverkehr 
gewährleisten werden; begrüßt die besonderen Bestimmungen für Nordirland, die in 
Anerkennung der einzigartigen Situation Irlands angenommen wurden und die 
Störungen der Wirtschaft auf der irischen Insel auf ein Mindestmaß reduzieren werden;

6. stellt fest, dass der Personenkraftverkehr vorläufig durch das Interbus-Übereinkommen 
(das nur für Gelegenheitsverkehr gilt) abgedeckt werden soll, wodurch die Rechte der 
Fahrgäste gewahrt und ein hohes Sicherheitsniveau gewährleistet werden; betont daher, 
dass das Protokoll zum Interbus-Übereinkommen, das die Personenbeförderung im 
Linien- und Sonderlinienverkehr mit Kraftomnibussen abdeckt, so bald wie möglich 
abgeschlossen werden sollte, um eine mögliche Unterbrechung der Konnektivität 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich zu vermeiden;

7. stellt fest, dass sich das Abkommen zwar nicht auf den Schienenverkehr bezieht, dass 
aber auf bilateraler Ebene zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich bereits 
geeignete Schritte unternommen wurden, um den Sonderfall des Ärmelkanaltunnels zu 
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regeln; ist der Ansicht, dass nach der Annahme von Notfallmaßnahmen Ende 2020 eine 
angemessene vorübergehende Sicherheits- und Genehmigungsregelung eingeführt 
wurde22;

8. betont, wie wichtig eine weitere Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich mit 
dem Ziel ist, die Nachhaltigkeit des Verkehrs zu erhöhen;

9. begrüßt die Tatsache, dass das Abkommen einen gegenseitigen und gleichberechtigten 
Marktzugang für den internationalen Seeverkehrssektor mit angemessenen und gleichen 
Wettbewerbsbedingungen in den Bereichen Sicherheit, Gefahrenabwehr, Umwelt und 
Soziales zu den Häfen der EU und des Vereinigten Königreichs gewährleistet, ohne von 
den bestehenden hohen EU-Standards in diesen Bereichen abzugehen; betont, wie 
wichtig es ist, effiziente Zollkontrollen und reibungslos funktionierende Ausfuhr- und 
Einfuhrsysteme zwischen den Häfen der EU und des Vereinigten Königreichs zu 
gewährleisten, ohne dass es zu Störungen der Verkehrsverbindungen kommt und ohne 
dass die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Flotte beeinträchtigt wird;

10. unterstreicht die Bedeutung von Partnerschaften zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich im Bereich Forschung und Entwicklung bei allen Verkehrsträgern und 
begrüßt die Beteiligung des Vereinigten Königreichs an grenzüberschreitenden 
Verkehrsprojekten von gemeinsamem Interesse auf der Grundlage der Gegenseitigkeit, 
einschließlich der fortgesetzten Zusammenarbeit im Rahmen des TEN-V-Netzes und 
der Bemühungen um die Schaffung von Interoperabilität entlang aller Korridore, z. B. 
im Hinblick auf den ungehinderten Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 
und der Ladeinfrastruktur;

11. unterstreicht die Bedeutung der ordnungsgemäßen Umsetzung des Abkommens; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Einsetzung der Fachausschüsse im Bereich 
Verkehr  nämlich der Ausschüsse für Luftverkehr, Flugsicherheit und 
Straßenverkehr , um die Umsetzung des Abkommens zu überwachen und zu 
überprüfen; fordert die Kommission auf, eine spezielle Struktur einzurichten, die es den 
Sozialpartnern ermöglicht, an der Überwachung und Umsetzung des Abkommens 
beteiligt zu werden, und ihnen die Möglichkeit gibt, Beschwerden einzureichen; fordert 
die Kommission nachdrücklich auf, sich darauf einzurichten, die 
Streitbeilegungsmechanismen in vollem Umfang zu nutzen und die in dem Abkommen 
vorgesehenen Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, falls das Vereinigte Königreich das 
Abkommen nicht einhält; betont, dass das Parlament in Zukunft durch seine aktive und 
kontinuierliche Beteiligung an der durch das Abkommen eingerichteten 
Parlamentarischen Partnerschaftsversammlung die Umsetzung des Abkommens 
strengstens kontrollieren sollte.

22 Verordnung (EU) 2020/2222 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Dezember 2020 über 
bestimmte Aspekte der Sicherheit und Konnektivität im Eisenbahnverkehr im Hinblick auf die 
grenzüberschreitende Infrastruktur zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich durch die feste 
Ärmelkanal-Verbindung (ABl. L 437 vom 28.12.2020, S. 43).
Beschluss (EU) 2020/1531 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2020 zur Ermächtigung 
Frankreichs zur Aushandlung, zur Unterzeichnung und zum Abschluss einer internationalen Vereinbarung zur 
Ergänzung des Vertrags zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
über den Bau und Betrieb einer festen Ärmelkanal-Verbindung durch private Konzessionäre (ABl. L 352 vom 
22.10.2020, S. 4).
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Unter Berücksichtigung der vorstehenden Anmerkungen empfiehlt der Ausschuss für Verkehr 
und Tourismus dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und dem Ausschuss für 
internationalen Handel, dem Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland andererseits zuzustimmen.

Mit freundlichen Grüßen,

((gezeichnet)) [Karima Delli] [Johan Danielsson]

CC: D. Sassoli, Präsident
A. Tajani, Vorsitzender der Konferenz der Ausschussvorsitze
Koordinierung der Legislativtätigkeit
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SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zum Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens im 
Namen der Union zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien 
und Nordirland andererseits und zum Abschluss des Abkommens zwischen der 
Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von 
Verschlusssachen (COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE))

Sehr geehrte Herren Vorsitzende,

im Rahmen des genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für regionale Entwicklung 
beauftragt, Ihren entsprechenden Ausschüssen eine Stellungnahme vorzulegen. Der 
Ausschuss für regionale Entwicklung hat in seiner Sitzung vom 1. Februar 2021 diese 
Stellungnahme in Form eines Schreibens (Berichterstatter: Pascal Arimont) mit 37 Stimmen 
bei 0 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen angenommen.

* * *

Der Ausschuss für regionale Entwicklung begrüßt, dass am 24. Dezember 2020 ein 
Abkommen über die künftigen Beziehungen zum Vereinigten Königreich (VK) erzielt wurde, 
sodass die weiteren Probleme, die sich ohne ein Abkommen ergeben hätten, vermieden 
werden konnten. Allerdings bedauert der Ausschuss, dass die Beziehungen zwischen der 
Union und dem Vereinigten Königreich relativ schwach sein werden, auch im wichtigen 
Bereich der regionalen Entwicklung.

Auch wenn diese Beziehungen schwächer sein werden als diejenigen, die die EU zu 
bestimmten assoziierten Ländern unterhält, ist es auch klar, dass der wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Schaden ohne Abschluss dieses Abkommens noch größer wäre. Wenn man 
auch den Umstand bedenkt, dass die regulatorische Freiheit der EU vollständig gewahrt wird, 
ist dies ein hinreichender Grund, die Ratifizierung des Abkommens zu unterstützen.

Dennoch ist es wichtig, dass die Kommission das Europäische Parlament sowie regionale und 
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lokale Stellen in die Verfahren zur Kontrolle und Überwachung der Umsetzung dieses 
Abkommens einbindet. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, dass die Arbeits-, 
Sozial- und Umweltstandards auf beiden Seiten nicht herabgesetzt werden.

Die wichtige Rolle der Kohäsionspolitik der Union bei der Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts ist offensichtlich. Bekanntermaßen gehörten einige 
Regionen des VK über Jahre hinweg zu den Hauptbegünstigten der Kohäsionspolitik. 
Während das Vereinigte Königreich sich bedauerlicherweise dafür entschieden hat, sich 
insgesamt nicht an der Kohäsionspolitik der Union zu beteiligen, begrüßt der Ausschuss den 
Umstand, dass das Handels- und Kooperationsabkommen einen allgemeinen Rahmen für die 
künftige Teilnahme des Vereinigten Königreichs an den Programmen der Union vorsieht.

Allerdings beteiligt sich das VK auch künftig an dem PEACE+-Programm, das Teil von 
Interreg ist. Der Ausschuss hat mehrfach betont, dass dieses Programm von maßgeblicher 
Bedeutung für den Friedensprozess und die Gemeinschaften in Nordirland ist und dem Brexit-
Prozess nicht zum Opfer fallen darf23. Daher begrüßt der Ausschuss, dass die Fortführung des 
Programms gesichert ist und dass es von beiden Seiten finanziert wird.

Der Ausschuss ruft dazu auf, in Zukunft Überlegungen über eine mögliche umfassendere 
Beteiligung des VK an den kohäsionspolitischen Programmen innerhalb des mit diesem 
Abkommen geschaffenen Rahmens anzustellen. Insbesondere könnte die Teilnahme von 
Teilen des VK, außer Nordirland, an Interreg vorgesehen werden. Beispielsweise zielt die 
Regierung des VK in ihrem Positionspapier zur Zukunft der Kohäsionspolitik vom April 2018 
darauf ab, die Finanzierung von Interreg im Vereinigten Königreich (zusätzlich zum 
PEACE+-Programm) auch künftig fortzusetzen. Es läge im beiderseitigen Interesse der EU 
und des VK, dass sich das VK an den kohäsionspolitischen Zielen und Programmen beteiligt. 

Darüber hinaus nimmt der Ausschuss zur Kenntnis, dass die schottische Regierung Interesse 
bekundet hat, dass sich Schottland an bestimmten Unionsprogrammen beteiligt, unter 
anderem möglicherweise an der Kohäsionspolitik.

Schließlich begrüßt der Ausschuss, dass das vorläufige Rahmenabkommen zwischen der EU 
und dem VK über Gibraltar den politischen Willen umfasst, einen Finanzierungsmechanismus 
nach dem Vorbild der Kohäsionspolitik zwischen Gibraltar und Campo de Gibraltar 
einzurichten, in dessen Mittelpunkt Ausbildung, Kompetenten und Beschäftigung24 stehen, 
der durch die EU-Strukturfonds ergänzt werden könnte, insbesondere durch die Interreg-
Programme.

* * *

Aus den vorstehend genannten Gründen ersucht der Ausschuss für regionale Entwicklung den 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und den Ausschuss für internationalen Handel zu 
empfehlen, dass das Parlament dem Abschluss – im Namen der Union – des Handels- und 
Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

23 Siehe Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. September 2018 zu den Auswirkungen der 
Kohäsionspolitik der EU auf Nordirland (ABl. C 433 vom 23.12.2019, S. 2.)
24 Siehe Punkt 23 des vorgeschlagenen Rahmens für ein Rechtsinstrument zwischen der EU und dem VK zur 
Festlegung der künftigen Beziehungen Gibraltars zur EU, auf den sich Spanien und das VK am 31. Dezember 
2020 informell geeinigt haben.
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Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland andererseits und des Abkommens zwischen der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den 
Austausch und den Schutz von Verschlusssachen zustimmt.

Mit freundlichen Grüßen

Younous Omarjee
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SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR LANDWIRTSCHAFT UND LÄNDLICHE 
ENTWICKLUNG

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung zu 
dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Handels- und 
Kooperationsabkommens im Namen der Union zwischen der Europäischen Union 
und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und über den Abschluss 
des Abkommens zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den 
Austausch und den Schutz von Verschlusssachen (COM(2020)0856 – 
2020/0382(NLE))

Sehr geehrte Herren Vorsitzende,

ich nehme hiermit Bezug auf den Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den 
Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich (COM(2020)0856).

Die Koordinatoren im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) 
haben die Angelegenheit in ihrer Sitzung vom 26. Januar geprüft. Sie erkannten an, dass das 
Abkommen von Vorteil für die Land- und Ernährungswirtschaft ist, da die Branche erheblich 
darunter gelitten hätte, wenn beide Partner Handel gemäß den Bestimmungen der WTO 
geführt hätten. 

Allerdings bedauerten die Koordinatoren, dass das Abkommen keinen Schutz der 
geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen bietet, die zum 1. Januar 2021 
genehmigt wurden, und forderten Verfahren der bilateralen Zusammenarbeit, damit sie 
gegenseitig anerkannt werden. Außerdem bekräftigten sie, dass das Austrittsabkommen 
uneingeschränkt und wirksam umgesetzt werden muss, damit die Integrität des Binnenmarkts 
und der Zollunion gewahrt wird, und dass das Parlament über die Überwachung der 
Anwendung des Abkommens angemessen informiert werden und seine entsprechenden 
parlamentarischen Kontrollrechte ausüben sollte.
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Ungeachtet dieser Vorbehalte stimmten die AGRI-Koordinatoren dem Abschluss des 
genannten Abkommens durch die EU und das Vereinigte Königreich einstimmig zu und baten 
mich, ihre Stellungnahme nach Artikel 56 GO an Sie zu übermitteln.

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Lins



PE663.189v02-00 64/97 RR\1229749DE.docx

DE

SCHREIBEN DES FISCHEREIAUSSCHUSSES

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
ASP 15E201
BRÜSSEL

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender
Ausschuss für internationalen Handel
ASP 12G301
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme des Fischereiausschusses zum Abschluss des Abkommens über 
Handel und Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich 
(2020/0382(NLE))

Sehr geehrte Vorsitzende,

im Rahmen des im Betreff genannten Verfahrens wurde der Fischereiausschuss aufgefordert, 
eine Stellungnahme zum Abschluss des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich abzugeben, das seit dem 1. Januar 2021 
vorläufig in Kraft ist, wobei der Abschluss des Zustimmungsverfahrens im Parlament bisher 
noch aussteht.

Da das Europäische Parlament nur verhältnismäßig wenig Zeit hat, um einen Standpunkt zu 
diesem äußerst bedeutsamen Abkommen zu erarbeiten, beschlossen die Koordinatoren des 
Fischereiausschusses, eine Stellungnahme in Form eines Briefs (Artikel 56 Absatz 1 
Unterabsatz 2 der Geschäftsordnung) abzugeben, der in seiner Gänze der 
Zustimmungsempfehlung des Parlaments beigefügt werden soll. Die von Xavier Bellamy, dem 
ständigen Berichterstatter des PECH-Ausschusses für den Brexit, verfasste Stellungnahme 
wurde am 25. Januar im Fischereiausschuss sowie in mehreren Sitzungen der Koordinatoren 
vorgestellt und diskutiert.

Beiliegend erhalten Sie die Stellungnahme des Fischereiausschusses zum Abkommen über 
Handel und Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich in ihrer von 
den Koordinatoren mit sehr großer Mehrheit im schriftlichen Verfahren am 2. Februar 2021 
angenommenen Fassung.

Mit freundlichen Grüßen

Pierre Karleskind
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in Kopie an: Referat Legislative Koordinierung
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– unter Hinweis auf die Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 18. Juni 2020 zu 
den Verhandlungen über eine neue Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland (A9-0117/2020), insbesondere zur Fischerei,

A. in der Erwägung, dass das katastrophale Szenario eines Austritts ohne Abkommen und 
damit unmittelbare große Schäden für Hunderttausende von Arbeitsplätzen, die direkt 
und indirekt mit den Wirtschaftszweigen Fischfang, Aquakultur und Verarbeitung der 
Union verbunden sind, sowie für zahlreiche Küstengebiete und an den Küsten lebende 
Menschen, deren Lebensunterhalt von diesen Arbeitsplätzen abhängig ist, und für die 
Umsetzung von nachhaltigen Regelungen für den Schutz der Meeresfauna und der 
biologischen Vielfalt nur mit knapper Not abgewendet wurde; in der Erwägung, dass 
das Abkommen dennoch negative Folgen für die direkt und indirekt im Fischfang 
tätigen Personen sowie ihre Angehörigen hat, da einige Wirtschaftszweige und 
Ortschaften stark geschädigt werden;

B. in der Erwägung, dass das Thema Fischfang bei den Verhandlungen über das 
Abkommen als vorrangig behandelt wurde;

Der Fischereiausschuss:

1. äußert sich erleichtert angesichts des Abschlusses eines Fischereiabkommens als 
integraler Bestandteil des umfassenden Abkommens, mit dem die Möglichkeit eines 
Zugangs zu den Gewässern, Ressourcen und Märkten der Vertragsparteien gewahrt 
wird; äußert sich anerkennend über die Bemühungen des Verhandlungsteams der EU, 
den Fischfang und den Grundsatz der nachhaltigen Bewirtschaftung von Ressourcen, 
die seit mehreren Jahrzehnten mit dem Vereinigten Königreich gemeinsam 
bewirtschaftet wurden, zu erhalten, und dankt dem Team für seinen ununterbrochenen 
Einsatz für die europäische Fischereiwirtschaft;

2. spricht jedoch sein Bedauern angesichts des endgültigen Verlustes von Fangrechten im 
Wert von 25 % des Gesamtumfangs der Fangrechte aus, die die europäischen Flotten 
bisher in den Gewässern des Vereinigten Königreichs besaßen; weist darauf hin, dass 
diese Verringerung zwar weniger schädlich ist, als es eine vollständige Schließung der 
Gewässer des Vereinigten Königreichs gewesen wären, dass sie aber dennoch einen 
großen Verlust für die betroffenen Wirtschaftsteilnehmer dieser Branche darstellt, 
insbesondere in den Regionen und Ortschaften, die am stärksten von diesen 
Fanggründen abhängig sind;

3. äußert große Bedenken über die Lage, die nach dem fünfeinhalb Jahre dauernden 
Übergangszeitraum eintreten wird, wenn der Verlust dieser 25 % vollständig wirksam 
wird; fordert die Kommission auf, für alle erforderlichen Garantien Sorge zu tragen, 
damit der mit dem Vereinigten Königreich erzielte Ausgleich am Ende dieses Zeitraums 
nicht in Frage gestellt wird, und insbesondere damit der Verlust nicht über diese 25 % 
hinausgeht und der gegenseitige Zugang weiterhin gewährt wird; äußert sich in dieser 
Hinsicht besorgt angesichts der Tatsache, dass der Partnerschaftsrat berechtigt ist, die 
Anhänge FISH 1, 2 und 3 zu ändern; fordert, dass das Parlament vor jeder Änderung 
dieser Anhänge angehört wird; fordert die Kommission auf, alle ihr zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen zu veröffentlichen und erforderlichenfalls unverzüglich zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Abkommens dauerhaft 
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eingehalten werden;

4. hebt hervor, dass es jetzt von entscheidender Bedeutung ist, für die im Fischfang 
Tätigen berechenbare langfristige Bedingungen sowie die für ihre Tätigkeit und die 
Umsetzung der erforderlichen Investitionen nötige Perspektive sicherzustellen, da viele 
dieser Investitionen aufgrund der durch die Verhandlungsphase entstandene 
Unsicherheit bereits vier Jahre lang aufgeschoben wurden;

5. äußert sich insbesondere besorgt aufgrund der Risiken der Umsetzung des Abkommens 
nach dem Ende des Anpassungszeitraums, da die Bestimmungen über den Zugang zu 
Gewässern lediglich aussagen, dass die Vertragsparteien jährliche Verhandlungen „nach 
Treu und Glauben und mit dem Ziel, ein für beide Seiten zufriedenstellendes 
Gleichgewicht zwischen den Interessen beider Vertragsparteien zu gewährleisten“, 
durchführen sollen; weist zudem auf den Umfang des in Schiffe unter der Flagge des 
Vereinigten Königreichs investierten europäischen Kapitals hin sowie auf die 
Notwendigkeit, angesichts der Vorteile für Beschäftigung und Wirtschaft auf beiden 
Seiten die Möglichkeit zu erhalten, seitens der EU und seitens des Vereinigten 
Königreichs in Unternehmen im Bereich Fischfang zu investieren; äußert daher seine 
Besorgnis angesichts der möglichen Einschränkungen für die Einflaggung von Schiffen, 
die Bestimmung, dass der gesamte Fang oder ein Teil von ihm im Vereinigten 
Königreich angelandet werden muss, oder andere Risiken für Investitionen in die 
Fischereiwirtschaft, insbesondere angesichts der möglichen Auswirkungen von 
Vorbehalt Nr. 13 („Fischerei und Gewässer“) des Vereinigten Königreichs zu Anhang 
SERVIN-2 des Abkommens;

6. äußert seine große Besorgnis hinsichtlich der Auswirkungen der Möglichkeit für das 
Vereinigte Königreich, von den Verordnungen der Union zu technischen Maßnahmen 
und anderen diesbezüglichen Rechtsakten der Union im Umweltbereich abzuweichen; 
weist darauf hin, dass beide Seiten mit dem Abkommen verpflichtet werden, zu 
belegen, dass jegliche Veränderungen in diesem Bereich nicht diskriminierend und 
angesichts wissenschaftlich nachprüfbarer Daten erforderlich sind, um die langfristige 
ökologische Nachhaltigkeit sicherzustellen; fordert die Kommission auf, insbesondere 
darauf zu achten, dass diese Bedingungen eingehalten werden, und entschieden zu 
reagieren, wenn das Vereinigte Königreich in diskriminierender Weise tätig wird;

7. hebt das Risiko von Marktverzerrungen und der Entstehung ungleicher 
Wettbewerbsbedingungen und ökologischer Risiken aufgrund möglicher Unterschiede 
zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU in Bezug auf die Nachhaltigkeit 
hervor; fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass das Vereinigte 
Königreich nicht von dem Ziel der EU, die Überfischung zu beenden, abweicht;

8. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass Fanglizenzen innerhalb einer 
angemessenen Frist ausgestellt werden, damit jegliche Diskriminierung bei der 
Wahrung des Zugangs zu den Gewässern des Vereinigten Königreichs vermieden wird; 
vertritt die Auffassung, dass besondere Aufmerksamkeit Fanglizenzen für den Zugang 
zur 6- bis12-Meilen-Zone, der Klärung der Bestimmungen und Verfahren für Schiffe, 
die nicht vor 2016 in Betrieb waren, sowie der Möglichkeit der Übertragung von 
Zugangsrechten auf ein neues Schiff, falls ein Schiff aus der Flotte ausscheidet, 
gewidmet werden sollte;
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9. äußert Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der unterschiedlichen Bestimmungen, 
die für Gebiete mit besonderem Status in Bezug auf ihre Beziehung zum Vereinigten 
Königreich gelten, und zwar insbesondere für unmittelbar der englischen Krone 
unterstehende Gebiete und überseeische Gebiete; fordert die Kommission auf, den 
Besonderheiten der Vogtei Guernsey, der Vogtei Jersey und der Insel Man hinsichtlich 
der Umsetzung des Abkommens besondere Aufmerksamkeit zu widmen und vor allem 
für eine ausgewogene, nachhaltige und langfristige Lösung für den Zugang zu diesen 
Gewässern zu sorgen, die dem Granville-Bay-Abkommen entspricht; äußert sein 
Bedauern darüber, dass die mit EU-Kapital finanzierten Schiffe und die mit gemischtem 
Kapital finanzierten Schiffe, die in den überseeischen Gebieten des Vereinigten 
Königreichs wie etwa den Gewässern der Malwinen/Falklandinseln tätig sind, bei der 
Ausfuhr ihrer Fänge in die Union in Zukunft Zölle zahlen müssen, und fordert die 
Kommission und den Rat auf, alle Möglichkeiten zu prüfen, um Präferenzregelungen 
für den Zugang zu den Fischereimärkten der EU mit ähnlichen Konditionen wie den im 
Abkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich 
vorgesehenen sicherzustellen;

10. äußert angesichts der Bestimmungen insbesondere für nicht quotengebundene Arten 
Bedenken hinsichtlich der Risiken und Auswirkungen möglicher 
Einfuhrbeschränkungen auf die zukünftigen Fangmöglichkeiten der EU insbesondere 
für gemischte Fischereien;

11. fordert die Beibehaltung eines einfachen Verfahrens für den Austausch von Quoten 
zwischen Beteiligten und Erzeugerorganisationen;

12. weist darauf hin, dass die Fischereiwirtschaft der EU als Folge des Abkommens 
deutliche wirtschaftliche Verluste erleiden wird; vertritt daher die Auffassung, dass vor 
allem die Entschädigung, die in der Reserve für die Anpassung an den Brexit 
vorgesehen sein wird, den Schäden gerecht werden muss, die dieser Wirtschaftszweig 
und die vom Fischfang abhängigen Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung aller 
direkten und indirekten Folgen des Abkommens erleiden werden;

13. hebt hervor, dass die vorläufige Anwendung des Abkommens bereits zu Konflikten und 
schädlichen Verwirrungen, Zusatzausgaben und finanziellen Verlusten für die im 
Fischfang Tätigen geführt hat, insbesondere für jene, die bisher in Gewässern von 
unmittelbar der englischen Krone unterstehenden Gebieten tätig waren, und auch die 
Lieferketten und den Einzelhandel geschädigt hat; hebt hervor, dass die in diesem 
Wirtschaftszweig Tätigen in die Umsetzung des Abkommens und seine zukünftigen 
Bewertungen einbezogen werden müssen, damit alle möglicherweise entstehenden 
Schwierigkeiten gemeldet und bekämpft werden;

14. begrüßt die Tatsache, dass ein Konsultationsverfahren mit Hilfe des Sonderausschusses 
für Fischerei die Überwachung der Umsetzung dieses Abkommens ermöglicht, und 
fordert dessen rasche Einführung, sobald die Einzelheiten hinsichtlich seiner Aufgaben 
und Zusammensetzung geklärt sind; weist darauf hin, dass das Europäische Parlament 
in diesem Gremium vertreten sein und regelmäßig über seine Prüfungen des 
Abkommens informiert werden muss; fordert die Kommission entschieden auf, dem 
Fischereiausschuss regelmäßig über die Umsetzung des Abkommens zu berichten, 
darunter auch über die Entwicklungen der jährlichen Verhandlungen über 



RR\1229749DE.docx 69/97 PE663.189v02-00

DE

Fangmöglichkeiten und den Zugang zu Gewässern;

15. vertritt die Auffassung, dass trotz dieser Unwägbarkeiten mit dem Abkommen im 
Allgemeinen ein günstiger Rahmen für die Fischereiwirtschaft geschaffen wurde; der 
Fischereiausschuss fordert daher den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und 
den Ausschuss für internationalen Handel als federführende Ausschüsse auf, die 
Zustimmung zu dem Abkommen über Handel und Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland andererseits zu empfehlen.
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SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR KULTUR UND BILDUNG

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den 
Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens im Namen der Union 
zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 
einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
andererseits und über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen 
Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland über die 
Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen 
(COM(2020)0856 – C9-XXXX/2021 – 2020/0382(NLE))

Sehr geehrter Herr McAllister, sehr geehrter Herr Lange,

im Rahmen des oben genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für Kultur und Bildung 
ersucht, dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und dem Ausschuss für 
internationalen Handel eine Stellungnahme vorzulegen. Der Ausschuss beschloss in seiner 
Sitzung vom 11. Januar 2021, diese Stellungnahme in Form eines Schreibens zu übermitteln.

Der Ausschuss für Kultur und Bildung hat den Gegenstand in seiner Sitzung vom 26. Januar 
2021 geprüft. In dieser Sitzung hat er beschlossen, die Ausschüsse für auswärtige 
Angelegenheiten und internationalen Handel als federführende Ausschüsse zu ersuchen, die 
nachstehend aufgeführten Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Verheyen
Vorsitzende, Ausschuss für Kultur und Bildung
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VORSCHLÄGE

1. bedauert zutiefst die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, für den Zeitraum des 
Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2021–2027 nicht am Programm Erasmus+ 
teilzunehmen; betont, dass diese Entscheidung für beide Seiten Nachteile bringen wird, 
da Menschen und Organisationen in der Union und im Vereinigten Königreich um 
lebensverändernde Chancen, die sich im Rahmen von Austausch- und 
Kooperationsprojekten ergeben, gebracht werden; ist insbesondere überrascht, dass das 
Vereinigte Königreich als Begründung für seine Entscheidung übermäßige Kosten für 
die Beteiligung angeführt hat; fordert das Vereinigte Königreich nachdrücklich auf, die 
im Rahmen der Gemeinsamen Erklärung über die Teilnahme an Unionsprogrammen 
vorgesehene Bedenkzeit zu nutzen, um seinen Standpunkt zu überdenken;

2. begrüßt, dass die irische Regierung angekündigt hat, dass sie die Mobilität und den 
Austausch im Rahmen von Erasmus+ für Studierende an Hochschulen in Nordirland 
ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit finanzieren und die erforderlichen Modalitäten für 
die Einschreibung an einer Hochschule festlegen wird, um dies zu ermöglichen; weist 
darauf hin, dass im Rahmen des Programms Erasmus+ Einrichtungen aus Ländern, die 
nicht an dem Programm teilnehmen, zur Teilnahme an bestimmten Maßnahmen 
berechtigt sind, und fordert die Kommission auf, die erforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen, um den britischen Einrichtungen eine Teilnahme im Rahmen dieser 
Bestimmungen zu ermöglichen; 

3. stellt fest, dass das Handels- und Kooperationsabkommen die Teilnahme des 
Vereinigten Königreichs am Programm „Horizont Europa“ vorsieht; weist darauf hin, 
dass Bildung und Forschung wesentliche Bestandteile der Hochschulzusammenarbeit 
sind und dass Synergien zwischen den Programmen „Horizont Europa“ und Erasmus+ 
zentrale Aspekte der neuen Programmgeneration sind; hebt hervor, dass es die Lage 
aufmerksam verfolgen wird, um sicherzustellen, dass der differenzierte Ansatz in Bezug 
auf die Teilnahme des Vereinigten Königreichs an den beiden Programmen der Union 
für die Hochschulzusammenarbeit weder deren Wirksamkeit noch die Ergebnisse der 
früheren Zusammenarbeit untergräbt; 

4. bedauert nach wie vor die frühere Entscheidung des Vereinigten Königreichs, sich ab 
dem 1. Januar 2021 weder an dem Programm „Kreatives Europa“ noch am 
Europäischen Solidaritätskorps zu beteiligen; ist besorgt darüber, dass diese 
Entscheidung viele Jahre der Zusammenarbeit gefährden wird, indem sowohl das 
Vereinigte Königreich als auch die EU einer wichtigen Quelle für Kreativität, Wandel 
und Innovation beraubt werden;

5. zeigt sich enttäuscht darüber, dass in dem Handels- und Kooperationsabkommen keine 
Regelung für die Visumbefreiung für Studienzwecke vorgesehen ist, was bedeutet, dass 
Studierende aus der EU, die im Vereinigten Königreich studieren möchten, und 
Studierende aus dem Vereinigten Königreich, die ein Studium in der EU anstreben, ein 
Visum beantragen müssen; weist ferner darauf hin, dass Studierende aus der EU, die ein 
Studium im Vereinigten Königreich anstreben, nach dem Auslaufen der Regelung der 
Gleichbehandlung in Bezug auf die Studiengebühren und den Zugang zu 
Studienkrediten nicht denselben Regelungen unterliegen werden wie die britischen 
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Studierenden und umgekehrt; bedauert, dass sich das Vereinigte Königreich nicht an 
den Initiativen und Maßnahmen beteiligen wird, die konzipiert wurden, um bis 2025 
einen echten europäischen Bildungsraum zu schaffen, wodurch die Zusammenarbeit 
weiter belastet wird; 

6. weist darauf hin, dass die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen nicht mehr für das Vereinigte Königreich gilt, und bedauert, dass 
das Handels- und Kooperationsabkommen keine Bestimmungen beinhaltet, mit denen 
die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen ermöglicht wird; fordert das 
Vereinigte Königreich und die Kommission nachdrücklich auf, den Dialog fortzusetzen, 
um einen wirksamen Rahmen für die gegenseitige Anerkennung akademischer und 
beruflicher Qualifikationen zu schaffen;  

7. zeigt sich enttäuscht darüber, dass es nicht möglich war, zu einer für beide Seiten 
annehmbaren Lösung hinsichtlich der visumfreien Einreise und des visumfreien Aufenthalts 
für Künstler und Kulturschaffende zu gelangen, insbesondere angesichts der Bedeutung, die 
Tourneen für die Branche und den kulturellen Austausch allgemein zukommt; beharrt 
darauf, dass die Bestimmungen für die Einreise und den vorübergehenden Aufenthalt 
natürlicher Personen zu Geschäftszwecken für die Kultur- und Kreativbranche ungeeignet 
sind und sich in kostspieligen und potenziell prohibitiven Anforderungen für Künstler und 
Kulturschaffende auf Tournee niederschlagen könnten; betont, dass Regeln für die 
Visumbefreiung im Interesse der Branche sind, sowohl in der EU als auch im Vereinigten 
Königreich, und fordert beide Parteien nachdrücklich auf, auf eine Einigung hinzuwirken;

8. vertritt die Auffassung, dass die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, nicht an 
einschlägigen Unionsprogrammen teilzunehmen, verbunden mit den Bestimmungen für die 
Mobilität von Studierenden und Kunstschaffenden die Fortführung des Dialogs und der 
Zusammenarbeit zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich in den Bereichen 
Bildung und Ausbildung sowie Jugend und Kultur zwangsläufig beeinträchtigen wird; weist 
darauf hin, dass die Regelungen im Rahmen des Handels- und Kooperationsabkommens im 
Gegensatz zu dem ausdrücklichen Willen der betreffenden Branchen, sowohl in der EU als 
auch im Vereinigten Königreich, stehen; 

9. begrüßt, dass das Handels- und Kooperationsabkommen eine Ausnahme für den 
Kulturbereich vorsieht und dass audiovisuelle Dienste daher von seinem 
Anwendungsbereich ausgenommen sind; 

10. weist darauf hin, dass audiovisuelle Werke aus dem Vereinigten Königreich für die Zwecke 
der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b und 
Absatz 3 grundsätzlich als „europäische Werke“ gelten, da das Vereinigte Königreich 
Vertragspartei des Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende 
Fernsehen ist; hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass sie genutzt werden können, um 
den Anteil von 30 % europäischer Werke in den Katalogen von Anbietern audiovisueller 
Mediendienste auf Abruf in den Mitgliedstaaten abzudecken; ist der Ansicht, dass die 
Situation genau beobachtet werden sollte; 

11. stellt mit Zufriedenheit fest, dass das Handels- und Kooperationsabkommen eine 
Fortsetzung der Zusammenarbeit im Bereich der Rückgabe von unrechtmäßig verbrachten 
und illegal gehandelten Kulturgütern an ihr Ursprungsland gemäß dem UNESCO-
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Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen 
Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut vorsieht; sieht einer aktiven 
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet erwartungsvoll entgegen; 

12. ist der Ansicht, dass Bildung sowie der kulturelle Austausch und der Jugendaustausch das 
Rückgrat einer guten Beziehung zwischen Partnern bilden; vertritt die Auffassung, dass die 
enge Zusammenarbeit und der enge Dialog in diesen Bereichen mit allen denkbaren Mitteln 
fortgesetzt werden müssen, und fordert die Parteien auf, das künftige Vorgehen in dieser 
Hinsicht zu prüfen; fordert beide Parteien nachdrücklich auf, das Handels- und 
Kooperationsabkommen als Grundlage für den Erhalt und den Aufbau von Beziehungen in 
den Bereichen Bildung, Kultur, Medien, Jugend und Sport zugunsten der Bürgerinnen und 
Bürger in der EU und im Vereinigten Königreich zu nutzen; betont, dass dem Vereinigten 
Königreich die Teilnahme an Programmen der Union nach dem MFR 2021–2027 nach wie 
vor offensteht.
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SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR BÜRGERLICHE FREIHEITEN, JUSTIZ 
UND INNERES

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres zu 
dem Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens im Namen der Union 
zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 
einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
andererseits und zu dem Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen 
Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland über die 
Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen 
(2020/0382(NLE))

Sehr geehrte Vorsitzende,

ich darf Ihnen hiermit mitteilen, dass der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (LIBE) im Anschluss an den Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 
28. Dezember 2020 am 11. Januar 2021 beschlossen hat, um die Genehmigung zu ersuchen, 
dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und dem Ausschuss für internationalen 
Handel gemäß Artikel 56 Absatz 1 der Geschäftsordnung im Rahmen des genannten 
Verfahrens eine Stellungnahme in Form eines Schreibens vorzulegen. Unser Ausschuss hat 
diese Stellungnahme in seiner Sitzung vom 4. Februar 2021 angenommen. In dieser Sitzung 
hat er beschlossen, den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und den Ausschuss für 
internationalen Handel als die federführenden Ausschüsse zu ersuchen, die nachstehend 
aufgeführten Vorschläge in ihren Entwurf einer Empfehlung zu übernehmen.

Somit übermittle ich Ihnen hiermit die Stellungnahme des LIBE-Ausschusses, die aus zwei 
Teilen besteht: Teil A (Allgemeine Bemerkungen), u. a. zu Teil I Titel III (institutionelle 
Bestimmungen), und Teil B (Thematische Anmerkungen zu jedem der Zuständigkeitsbereiche 
des LIBE-Ausschusses). In Teil B werden Aspekte behandelt, die in den 
Zuständigkeitsbereich des LIBE-Ausschusses fallen, in erster Reihe jene Aspekte, die im 
Handels- und Kooperationsabkommen eindeutig geregelt sind: der Schutz personenbezogener 
Daten, Sicherheit, Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung und justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen sowie sonstige einschlägige Bestimmungen im Rahmen von 
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Teil drei, die im Handels- und Kooperationsabkommen geregelt sind, sowie Asyl, Migration 
und Grenzmanagement und Mobilitätsregelungen, Themen, die im Text des Handels- und 
Kooperationsabkommens nur gestreift oder gar nicht behandelt werden. 

Mit freundlichen Grüßen

Juan Fernando López Aguilar

VORSCHLÄGE

A. Allgemeine Bemerkungen

1. vertritt die Auffassung, dass mit dem Handels- und Kooperationsabkommen ein 
einzigartiger Rahmen für eine besondere Beziehung zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich geschaffen werden soll, wobei den engen Beziehungen 
zwischen den beiden Parteien, die während der 47-jährigen Mitgliedschaft des 
Vereinigten Königreichs in der EU entstanden sind, sowie der Tatsache Rechnung zu 
tragen ist, dass das Vereinigte Königreich seit dem 1. Februar 2020 ein Drittland ist und 
der im Austrittsabkommen vorgesehene Übergangszeitraum am 31. Dezember 2020 
endete; 

2. bedauert sehr, dass das Handels- und Kooperationsabkommen vorläufig in Kraft 
getreten ist, wodurch das Recht des Parlaments untergraben wird, das Abkommen zu 
prüfen, bevor es gemäß Artikel 218 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) seine Zustimmung dazu erteilt; 

3. erkennt an, dass im Einklang mit Artikel 17 des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV) die Kommission die Union nach außen vertritt; fordert, dass das Parlament 
ermächtigt wird, an den Sitzungen des Partnerschaftsrats und anderer gemeinsamer 
Gremien, die im Rahmen des Handels- und Kooperationsabkommens eingerichtet 
wurden, etwa der Sonderausschuss für Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung 
und Justiz, teilzunehmen; fordert jedenfalls mit Nachdruck, dass dem Parlament im 
Zuge des neuen institutionellen Rahmens eine Prüffunktion zukommen sollte und dass 
es die Möglichkeit haben sollte, die Umsetzung sowohl des Handels- und 
Kooperationsabkommens als auch des Austrittsabkommens zu überwachen; drängt auf 
die rasche Einsetzung einer Parlamentarischen Partnerschaftsversammlung, in der 
Mitglieder des Europäischen Parlaments die Möglichkeit hätten, die Umsetzung des 
Handels- und Kooperationsabkommens und etwaiger künftiger Abkommen zu 
überwachen und dem Partnerschaftsrat Empfehlungen zu unterbreiten; fordert außerdem 
mit Nachdruck, dass die Kommission dafür sorgt, dass alle Informationen und 
Dokumente im Zusammenhang mit künftigen Sitzungen des Partnerschaftsrats oder 
sonstiger gemeinsamer Gremien dem Parlament auf einer Stufe mit dem Rat übermittelt 
werden, dass das Parlament zu den Standpunkten der Union zu allen Themen, die im 
Rahmen dieser Sitzungen behandelt werden, von der Kommission konsultiert wird, und 
dass die Protokolle und die in diesen Sitzungen angenommenen Dokumente dem 
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Parlament zur Verfügung gestellt werden, je nachdem, welche Fragen geprüft werden; 
stellt fest, dass die zuständigen Ausschüsse des Parlaments am besten in der Lage sind, 
dafür zu sorgen, dass die diesbezügliche Rolle des Parlaments uneingeschränkt 
transparent und wirksam wahrgenommen wird; fordert mit Nachdruck, dass sein 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres umfassend unterrichtet und 
konsultiert wird, insbesondere, wie bereits ausgeführt, in Bezug auf die Arbeit des 
Sonderausschusses für Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung und Justiz; 

4. bedauert, dass das Abkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den 
Austausch und den Schutz von Verschlusssachen nicht auch das Parlament einbezieht25 
und dass das Vereinigte Königreich seine ausdrückliche Zustimmung erteilen muss, 
damit derartige Informationen dem Parlament übermittelt werden können;

5. nimmt den Beschluss der Kommission vom 19. Januar 2021 zur Kenntnis, einen Dienst 
für die Abkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich (UKS) 
einzurichten;

B. Thematische Anmerkungen (Teil drei des Handels- und Kooperationsabkommens)

Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit, einschließlich Bestimmungen über die Aussetzung 
und Beendigung
6. begrüßt, dass in den Allgemeinen Bestimmungen von Teil drei (Artikel LAW.GEN.3) 

ausdrücklich auf die langjährige „Achtung der Vertragsparteien und der Mitgliedstaaten 
der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und des Schutzes der Grundrechte und -
freiheiten des Einzelnen, wie sie unter anderem in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und in der Europäischen Menschenrechtskonvention niedergelegt sind, 
sowie auf [die] Bedeutung der internen Umsetzung der in dieser Konvention 
verankerten Rechte und Freiheiten“ Bezug genommen wird; weist die federführenden 
Ausschüsse darauf hin, dass das Parlament sowohl in seiner Entschließung vom 
12. Februar 202026 als auch in seiner Entschließung vom 18. Juni 202027 (im Folgenden 
„Entschließungen vom Februar und Juni 2020“) die Auffassung vertreten hat, dass die 
durchgehende Achtung und die Umsetzung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) wie auch die Achtung der Rechtsstaatlichkeit eine 
erforderliche Bedingung für die Zusammenarbeit der EU mit dem Vereinigten 
Königreich ist; begrüßt außerdem die Aufnahme spezifischer Bestimmungen zur 
Beendigung, Nichtanwendung, Aussetzung und Streitbeilegung in die verschiedenen 
Titel von Teil drei, insbesondere die Bestimmung für eine beschleunigte Beendigung 
dieses Teils (Artikel LAW.OTHER.136: Beendigung) in dem Fall, dass das Vereinigte 
Königreich oder ein Mitgliedstaat die EMRK aufkündigt, und die Bestimmung für die 
Aussetzung dieses Teils (Artikel LAW.OTHER.137: Aussetzung), falls bei einer 
Vertragspartei schwerwiegende und systembedingte Mängel in Bezug auf die Achtung 
der Grundrechte vorliegen, wozu auch der Schutz personenbezogener Daten und die 
Rechtsstaatlichkeit gehören; betont, dass das Parlament und insbesondere sein 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres in vollem Umfang in den EU-
internen Mechanismus zur Entscheidung über die Beendigung und/oder Aussetzung auf 

25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(02)&from=DE 
26 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0033.
27 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0152.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(02)&from=DE
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der Grundlage der entsprechenden künftigen interinstitutionellen Vereinbarungen 
einbezogen werden sollten; bedauert ferner, dass der in Teil drei (Titel XIII) 
vorgesehene Mechanismus zur Streitbeilegung ein politischer Mechanismus ist, bei dem 
der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) keine Rolle spielt; bedauert sehr, dass 
im Handels- und Kooperationsabkommen in Bezug auf den Mechanismus zur 
Streitbeilegung keine Rolle für das Parlament oder für seinen Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres vorgesehen ist; fordert die Kommission und den Rat auf, 
die umfassende Beteiligung des Parlaments an der Entscheidung über den Standpunkt 
der Union zu den verschiedenen Stufen des Streitbeilegungsmechanismus auf der 
Grundlage der entsprechenden künftigen interinstitutionellen Vereinbarungen 
vorzusehen; fordert die Kommission auf, Vorschläge für das Verfahren zur Einleitung 
des Streitbeilegungsmechanismus auf Seiten der Union vorzulegen, bei denen das 
Parlament umfassend einbezogen wird; fordert die Kommission nachdrücklich auf, als 
Minimum und ungeachtet künftiger Bestimmungen spätestens zum Zeitpunkt der 
Abstimmung des Parlaments über seine Zustimmung eine öffentliche politische 
Verpflichtung dahingehend abzugeben, dass sie dem Rat vorschlagen wird, Teile oder 
Titel des Handels- und Kooperationsabkommens auszusetzen, zu ändern oder zu 
beenden, wenn das Parlament eine Aussetzung, Änderung oder Beendigung fordert; ist 
der Auffassung, dass die Zustimmung des Parlaments eingeholt werden sollte, bevor ein 
Beschluss über eine Änderung oder Beendigung des Handels- und 
Kooperationsabkommens gefasst wird, indem Artikel 218 Absatz 6 AEUV analog 
angewendet wird, wenn die Kommission die entsprechende Initiative ergreift;

Datenschutz
7. schließt sich im Hinblick auf den Datenschutz dem Ziel des Austrittsabkommens an, die 

Kontinuität des Schutzes zu gewährleisten, der natürlichen Personen in der Union 
gewährt wird, deren personenbezogene Daten im Vereinigten Königreich nach dem 
Austrittsdatum verarbeitet werden; 

8. nimmt die Verpflichtung der Vertragsparteien zur Kenntnis (Artikel COMPROV.10), 
ein hohes Niveau des Schutzes personenbezogener Daten zu gewährleisten, und dass die 
Vertragsparteien anerkennen, dass Einzelpersonen ein Recht auf den Schutz 
personenbezogener Daten und der Privatsphäre haben, bedauert indes, dass der 
Abschluss des Abkommens erfolgte, bevor die Kommission ihre Bewertung der 
Angemessenheit des Datenschutzrahmens des Vereinigten Königreichs abgeschlossen 
hatte;

9. nimmt ferner die für einen Zeitraum von vier Monaten geltende – und einmal für zwei 
weitere Monate verlängerbare, es sei denn, das Vereinigte Königreich oder die 
Kommission erheben Einwände – beispiellose Übergangsbestimmung für die 
Übermittlung personenbezogener Daten an das Vereinigte Königreich (Artikel 
FINPROV.10A) zur Kenntnis, der zufolge eine derartige Übermittlung nicht als 
Übermittlung an ein Drittland im Sinne des Unionsrechts gelten darf, sofern die 
Datenschutzvorschriften des Vereinigten Königreichs vom 31. Dezember 2020 gelten 
und unter der Bedingung, dass das Vereinigte Königreich seinen Datenschutzrahmen, 
seine Vorschriften für internationale Datenübermittlungen oder sonstige einschlägige 
nicht verbindliche Texte nicht ohne Zustimmung der Union zu einer solchen 
beabsichtigten Änderung im Partnerschaftsrat ändert, wobei es als stillschweigende 
Zustimmung gilt, wenn innerhalb von fünf Werktagen keine Einwände geltend gemacht 
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werden;

10. stellt fest, dass diese Übergangsbestimmung dazu dient, den Austausch 
personenbezogener Datenströme fortzusetzen, während die Kommission ihre 
Bewertung dessen, ob das Schutzniveau des Rechtsrahmens des Vereinigten 
Königreichs für den Datenschutz angemessen ist, abschließt und anschließend die 
entsprechenden Beschlüsse erlässt; äußert jedoch starke Zweifel daran, dass diese 
Übergangsbestimmung das erforderliche Schutzniveau für in das Vereinigte Königreich 
übermittelte personenbezogene Daten bieten wird, da sie auf der Annahme beruht, dass 
mit dem derzeit geltenden Datenschutzrecht des Vereinigten Königreichs das 
Datenschutzrecht der Union, insbesondere die Verordnung (EU) 2016/679 („DSGVO“) 
und die Richtlinie (EU) 2016/680 („Richtlinie zum Datenschutz bei der 
Strafverfolgung“), ordnungsgemäß und korrekt umgesetzt wurde und dass das 
Vereinigte Königreich derzeit das gleiche Schutzniveau gewährleistet, wie es von der 
Union festgelegt wurde; verweist diesbezüglich auf seine Entschließungen vom Februar 
und Juni 2020, in denen darauf hingewiesen wird, dass im britischen Datenschutzgesetz 
und im Rechtsrahmen des Vereinigten Königreichs für die Vorratsspeicherung von 
Daten der elektronischen Telekommunikation eine allgemeine und umfassende 
Ausnahme vorgesehen ist, wenn es um die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
Einwanderungszwecken geht; 

11. verweist auch in Bezug auf die Angemessenheit des Rechtsrahmens des Vereinigten 
Königreichs für den Datenschutz auf seine Entschließungen vom Februar und Juni 
2020, in denen hervorgehoben wird, dass die Kommission im Einklang mit der DSGVO 
und der Rechtsprechung des EuGH28 den Rahmen des Vereinigten Königreichs für den 
Datenschutz nur für angemessen erklären kann, wenn sie nachweist, dass das Vereinigte 
Königreich ein Schutzniveau vorsieht, dass gegenüber dem Rechtsrahmen der Union 
„im Wesentlichen gleichwertig“ ist, auch im Zusammenhang mit der Weitergabe von 
Daten an Drittländer; ist überdies der Ansicht, dass der Rechtsrahmen des Vereinigten 
Königreichs für die Vorratsspeicherung von Daten für die elektronische 
Telekommunikation die im einschlägigen Besitzstand der EU festgelegten Bedingungen 
in der Auslegung durch den EuGH nicht erfüllt und dass daher die Voraussetzungen für 
die Angemessenheit derzeit nicht gegeben sind; ist der Auffassung, dass die allgemeine 
und umfassende Ausnahme, die im britischen Datenschutzgesetz und im Rechtsrahmen 
des Vereinigten Königreichs für die Vorratsspeicherung von Daten der elektronischen 
Telekommunikation vorgesehen ist, wenn es um die Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu Einwanderungszwecken geht, geändert werden muss, bevor eine gültige 
Entscheidung über die Angemessenheit getroffen werden kann;

12. erachtet es als notwendig, dass die Kommission den Rechtsrahmen des Vereinigten 
Königreichs für den Datenschutz sorgfältig bewertet, darunter auch die internationalen 
Abkommen des Vereinigten Königreichs über die Übermittlung personenbezogener 
Daten, wie das Abkommen zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich über 
den Datenzugriff und die Bestimmungen zum Datenschutz und zum digitalen Handel im 
Abkommen über eine umfassende Wirtschaftspartnerschaft zwischen dem Vereinigten 
Königreich und Japan, und dass sie dem Rechtsrahmen des Vereinigten Königreichs in 

28 Urteil vom 6. Oktober 2015, C-362/14, Maximillian Schrems gegen Data Protection Commissioner, 
ECLI:EU:C:2015:650.
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den Bereichen nationale Sicherheit und Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
Strafverfolgungsbehörden besondere Aufmerksamkeit schenkt; weist darauf hin, dass 
Massenüberwachungsprogramme, die die Erhebung von Massendaten umfassen, nach 
Unionsrecht möglicherweise nicht angemessen sind, und fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, bei ihrer Bewertung die einschlägige Rechtsprechung des EuGH – 
etwa die Rechtssachen Schrems I und II und Privacy International29 – sowie die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu berücksichtigen; 
weist ferner auf die anhaltenden Verstöße der britischen Behörden gegen das 
Schengener Informationssystem (SIS) hin und betont, dass die Kommission es 
verabsäumt hat, diese Verstöße angemessen und rechtzeitig mit den britischen Behörden 
beizulegen; weist darauf hin, dass diese Verstöße, obwohl das Handels- und 
Kooperationsabkommen keinen Zugang zum SIS erlaubt, deutlich machen, dass den 
britischen Behörden die Daten von EU-Bürgern nicht anvertraut werden konnten, als 
das Vereinigte Königreich noch ein Mitgliedstaat war, und dass das Vereinigte 
Königreich daher dringend diese Probleme lösen und nachweisen sollte, dass es im 
Hinblick auf die Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung, die durch dieses 
Abkommens vorgesehen ist, vertrauenswürdig ist; hebt hervor, dass keine Entscheidung 
über die Angemessenheit erfolgen sollte, solange diese Verstöße weiter bestehen;

13. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass das Vereinigte Königreich die in 
dieser Stellungnahme aufgezeigten Probleme gelöst hat, bevor sie das britische 
Datenschutzrecht im Einklang mit dem Unionsrecht in der Auslegung durch den 
EuGH30 als angemessen betrachtet; fordert, auch die Stellungnahme des Europäischen 
Datenschutzausschusses und des Europäischen Datenschutzbeauftragten einzuholen, 
und dass ihnen alle sachdienlichen Informationen und angemessene Fristen zur 
Erfüllung ihrer Aufgabe zur Verfügung gestellt werden; ist der festen Überzeugung, 
dass die Union in dem Fall, dass der Rechtsrahmen des Vereinigten Königreichs für den 
Datenschutz die Bedingungen für eine positive Entscheidung über die Angemessenheit 
nicht erfüllt, betonen sollte, dass die alternativen Rechtsmechanismen genutzt werden 
müssen, die das Datenschutzrecht der Union für internationale Übermittlungen vorsieht; 

14. fordert auch die Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten auf, die Anwendung der 
Übergangsregelung und alle nachfolgenden Schritte proaktiv zu begleiten, um zur 
kontinuierlichen Achtung der Rechte der betroffenen Personen in der Union 
beizutragen; 

29 Urteil vom 6. Oktober 2020, C-623/17, Privacy International gegen Secretary of State for Foreign and 
Commonwealth Affairs u. a., ECLI:EU:C:2020:790.
30 Urteil vom 6. Oktober 2015, C‑362/14, Maximillian Schrems gegen Data Protection Commissioner, 
ECLI:EU:C:2015:650; Gutachten 1/15 vom 26. Juli 2017, Übermittlung von Fluggastdatensätzen aus der Union 
nach Kanada, ECLI:EU:C:2017:592; Urteil vom 8. April 2014, Verbundene Rechtssachen C-293/12 und 
C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd gegen Minister for Communications, Marine and Natural Resources, 
Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Irland, EU:C:2014:238; 
Urteil vom 21. Dezember 2016, Verbundene Rechtssachen C-203/15 und C-698/15, Tele2 Sverige AB gegen 
Post- och telestyrelsen und Secretary of State for the Home Department gegen Tom Watson und andere, 
ECLI:EU:C:2016:970; Urteil vom 6. Oktober 2020, Verbundene Rechtssachen C-511/18, C-512/18, C-520/18, 
La Quadrature du Net u. a. gegen Premier ministre u. a., ECLI:EU:C:2020:791; und Urteil vom 6. Oktober 
2020, C-623/17, Privacy International gegen Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs u. a., 
ECLI:EU:C:2020:790.
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Strafverfolgung und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
15. begrüßt, dass die Strafverfolgung und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, wie in 

der Entschließung des Parlaments vom 12. Februar 2020 gefordert, Teil eines einzigen 
Abkommens über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich ist; nimmt zur Kenntnis, dass über die künftigen Beziehungen zwischen der 
EU und dem Vereinigten Königreich in den Bereichen Austausch von DNA-, 
Fingerabdruck- und Fahrzeugregisterdaten, Übermittlung und Verarbeitung von 
Fluggastdatensätzen (PNR-Daten), Zusammenarbeit bei operativen Informationen, 
Zusammenarbeit mit Europol und Europol und Eurojust, Übergabe von Personen, 
Rechtshilfe, Austausch von Strafregisterinformationen, Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung, Sicherstellung und Einziehung Einvernehmen erzielt 
worden ist, zusammen mit einer spezifischen Klausel zur Beendigung und Aussetzung 
und eines spezifischen Streitbeilegungsmechanismus und über eine verstärkte 
Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus (Artikel COMPROV.9), in dem es 
heißt: „Die Vertragsparteien arbeiten auf bilateraler, regionaler und internationaler 
Ebene zusammen, um terroristische Handlungen in allen ihren Formen und 
Ausprägungen im Einklang mit dem Völkerrecht, einschließlich der einschlägigen 
Abkommen über die internationale Terrorismusbekämpfung, des humanitären 
Völkerrechts und der internationalen Menschenrechtsnormen sowie mit den 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu verhüten und zu bekämpfen“; ist der 
Auffassung, dass das Handels- und Kooperationsabkommen die notwendige Grundlage 
für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit im Bereich Strafverfolgung und justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen mit dem Vereinigten Königreich angesichts seiner 
neuen Rechtstellung als Nicht-Schengen-Drittstaat bietet, für den die Freizügigkeit nicht 
gilt; 

16. stellt fest, dass in dem Handels- und Kooperationsabkommen eine gegenseitige 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Strafverfolgungsbehörden des Vereinigten 
Königreichs einerseits und der Mitgliedstaaten andererseits bei der automatisierten 
Übermittlung aller Arten von Daten im Rahmen des Prümer Rechtsrahmens (DNA-
Profile, daktyloskopische Daten und bestimmte interne Fahrzeugregisterdaten) 
aufgebaut wird; weist darauf hin, dass dies das erste internationale Abkommen der EU 
ist, in dem der Austausch dieser sensiblen Daten mit einem Drittland ermöglicht wird; 
begrüßt, dass sich die Vertragsparteien des Handels- und Kooperationsabkommens dazu 
verpflichtet haben, Informationen über alle auf nationaler Ebene verfügbaren DNA- und 
Fingerabdruckdaten, einschließlich der Daten verurteilter und verdächtiger Personen, 
auszutauschen, wie der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres in der 
Begründung zu seinem Bericht A9-0100/2020 über den Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses des Rates über die Aufnahme des automatisierten 
Austauschs daktyloskopischer Daten im Vereinigten Königreich gefordert hatte, zu dem 
das Parlament gehört wurde31; weist darauf hin, dass das Vereinigte Königreich, solange 
es ein Mitgliedstaat war, nicht an der automatischen Übermittlung von 
Fahrzeugregisterdaten nach Unionsrecht teilnahm, und bedauert, dass ein solcher 
Austausch mit dem Vereinigten Königreich in seiner Rechtsstellung als Drittland im 
Rahmen des Handels- und Kooperationsabkommens ohne Anhörung des Parlaments 
vereinbart wurde; beharrt darauf, dass das Parlament über die gemäß Artikel 
LAW.PRÜM.18 durchzuführende Bewertung (Ex-ante-Bewertung) angemessen 

31 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0068. 
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unterrichtet wird; unterstreicht, dass die ausgetauschten Daten sehr sensibel sind und 
dass ein hohes Datenschutzniveau sichergestellt werden muss; nimmt ferner zur 
Kenntnis, dass in dem Handels- und Kooperationsabkommen mit Blick auf mögliche 
künftige Änderungen des Prümer Rechtsrahmens der Union ein Verfahren für die 
Änderung dieses Titels festgelegt wird (Artikel LAW.PRÜM.19.1); 

17. nimmt die Vereinbarungen zur Kenntnis, mit denen eine gegenseitige Zusammenarbeit 
beim Austausch und bei der Verarbeitung von PNR-Daten und eine Rechtsgrundlage für 
den Datenaustausch durch Fluggesellschaften, die Flüge zwischen der EU und dem 
Vereinigten durchführen, festgelegt wird; begrüßt, dass diese Vereinbarungen die 
jüngste Rechtsprechung des EuGH in diesem Bereich widerspiegeln und im Vergleich 
zu bestehenden Vereinbarungen mit anderen Drittländern zusätzliche Garantien 
enthalten; weist darauf hin, dass die Richtlinie (EU) 2016/681 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 über die Verwendung von 
Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zur Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und 
Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität32 derzeit in drei 
beim EuGH anhängigen Rechtssachen wegen möglichen ungerechtfertigten Eingriffs in 
das Grundrecht auf Schutz der Privatsphäre und auf Datenschutz einer rechtlichen 
Prüfung unterzogen wird33; ist jedoch besorgt darüber, dass durch Artikel LAW.PNR.20 
(Zweck der Verwendung von PNR-Daten) eine Verwendung von PNR-Daten zu einem 
speziellen nur für das Vereinigte Königreich geltenden Zweck – Gefahr für Leib und 
Leben oder ein erhebliches Risiko für die öffentliche Gesundheit – eingeführt wird, der 
nicht den Zwecken des PNR-Austauschs zwischen den Mitgliedstaaten entspricht und 
nicht dem Grundsatz der Gegenseitigkeit unter den Staaten entspricht; bedauert 
überdies, dass das Vereinigte Königreich gemäß Artikel LAW.PNR.28 (Speicherung 
von PNR-Daten) für einen auf ein Jahr befristeten Zeitraum, der um ein weiteres Jahr 
verlängert werden kann, vorübergehend von seiner Pflicht zur Löschung der PNR-Daten 
von Fahrgästen nach deren Ausreise aus dem Land abweichen kann, wenn eine 
Risikobewertung darauf schließen lässt, dass es erforderlich ist, diese PNR-Daten zu 
speichern, was zu einer Situation führen könnte, in der Daten von Reisenden, die für 
Strafverfolgungszwecke nicht mehr benötigt werden, vom Vereinigten Königreich vor 
Anwendung der Löschungspflicht bis zu drei Jahren aufbewahrt werden könnten;

18. weist darauf hin, dass Titel IV über die Zusammenarbeit bei operativen Informationen 
keinen Zugriff auf die SIS-Datenbank zulässt, wie es das Parlament in seinen früheren 
Entschließungen nachdrücklich gefordert hatte; betont, dass die Zusammenarbeit in 
diesem Bereich Bestimmungen über den Austausch von Informationen zwischen 
Strafverfolgungsbehörden über gesuchte oder vermisste Personen und Gegenstände für 
die Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten und 
die Strafvollstreckung, die Verhütung von Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit und 
die Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie 
eine Bestimmung umfasst, die die Nutzung einer gesicherten Kommunikationsleitung 
für die Bereitstellung von Informationen über Europol ermöglicht, die den 
Informationsaustausch mit dem Vereinigten Königreich erleichtert wird; weist darauf 
hin, dass dieser Artikel des Handels- und Kooperationsabkommens den Abschluss 
bilateraler Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und den Mitgliedstaaten 

32 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 132.
33 Siehe Rechtssache C-817/19, Ligue des droits humains/Conseil des ministres.
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zulässt, sofern die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Unionsrecht handeln; betont, 
dass es wichtig ist, dass die Mitgliedstaaten in ihren Beziehungen zum Vereinigten 
Königreich im Bereich der Strafverfolgung und justiziellen Zusammenarbeit einen 
einheitlichen und transparenten Ansatz verfolgen;

19. ist zufrieden darüber, dass in dem Handels- und Kooperationsabkommen eine enge 
Zusammenarbeit zwischen dem Vereinigten Königreich und Europol vorgesehen ist, die 
sowohl für das Vereinigte Königreich als auch für die Mitgliedstaaten von Vorteil wäre, 
da das Vereinigte Königreich aufgrund seiner geografischen Nähe und seiner Größe 
weiterhin ein wichtiger strategischer Partner der EU bei der Bekämpfung 
grenzüberschreitender organisierter Kriminalität und bei der Bekämpfung von 
Bedrohungen der gemeinsamen Sicherheit sein wird; weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass in dem Handels- und Kooperationsabkommen der schnellstmögliche 
Informationsaustausch zwischen einem Drittland und Europol vorgesehen ist; stellt fest, 
dass das Handels- und Kooperationsabkommen durch zwischen Europol und Eurojust 
einerseits und dem Vereinigten Königreich andererseits zu treffende Arbeits- und 
Verwaltungsvereinbarungen ergänzt werden wird; fordert in diesem Zusammenhang die 
Parteien auf, eine enge Zusammenarbeit anzustreben, dabei jedoch die technischen und 
rechtlichen Grenzen einer solchen Zusammenarbeit sowie die Grundrechte zu achten; 
betont, dass sein Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres diesen Prozess 
und die einschlägigen Aspekte der praktischen Zusammenarbeit aufgrund seiner 
Aufsichtsbefugnisse in Bezug auf beide EU-Agenturen weiterhin genau überwachen 
wird; ist besorgt darüber, dass nach dem Abkommen das Vereinigte Königreich Europol 
Daten nicht nur für die in der Europol-Verordnung festgelegten Zwecke der 
Verarbeitung, sondern auch für einen anderen Zweck als den, für den sie zur Verfügung 
gestellt wurden, übermitteln darf, wenn die übermittelnde zuständige Behörde dies 
genehmigt hat; nimmt zur Kenntnis, dass Übermittlungen personenbezogener Daten bei 
Europol in Bezug auf Opfer von Straftaten, Zeugen oder andere Personen verarbeitet 
werden können, die Informationen über Straftaten liefern können, und bedauert, dass 
die Kategorie der „anderen Personen“ in dem Abkommen nicht genauer definiert wird; 
ist besorgt darüber, dass Europol in der Lage sein könnte, personenbezogene Daten 
nicht verdächtiger Personen auszutauschen; 

20. begrüßt, dass das Handels- und Kooperationsabkommen Bestimmungen über ein 
Übergabeverfahren und über die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung enthält, das die Grundlage für eine möglichst enge justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen mit dem Vereinigten Königreich als Drittland bilden 
könnten; bekundet seine Zufriedenheit darüber, dass eine Einigung über das 
Übergabeverfahren erzielt wurde, wodurch eine engere und effizientere 
Zusammenarbeit möglich wird, als wenn sie auf der Grundlage des 
Auslieferungsübereinkommens des Europarats zustande gekommen wäre;

21. begrüßt die Bemühungen, das Übereinkommen des Europarats über die Rechtshilfe in 
Strafsachen durch besondere Bestimmungen zu ergänzen, durch die eine wirksamere 
Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden der Mitgliedstaaten und denen des 
Vereinigten Königreichs in Strafsachen sichergestellt wird; begrüßt die Aufnahme einer 
umfassenden Definition des Begriffs des wirtschaftlichen Eigentums in den Titel über 
Geldwäschebekämpfung im Handels- und Kooperationsabkommen; begrüßt, dass sich 
die Parteien auch darauf geeinigt haben, Bestimmungen über Sicherstellung und 
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Einziehung in das Handels- und Kooperationsabkommen aufzunehmen, was eine engere 
Zusammenarbeit ermöglichen wird, als in den einschlägigen Instrumenten des 
Europarats vorgesehen ist;

Asyl, Migration und Grenzmanagement
22. erinnert an seinen in den Entschließungen vom Februar und Juni 2020 geäußerten 

Standpunkt zur künftigen Zusammenarbeit in der Asyl- und Migrationspolitik zwischen 
dem Vereinigten Königreich und den Mitgliedstaaten und bekräftigt, dass eine solche 
Zusammenarbeit zumindest Regelungen hätte enthalten sollen, mit denen sichere und 
legale Wege für den Zugang zu internationalem Schutz, auch durch 
Familienzusammenführung, verbessert würden, da Familienzusammenführung für 
Asylsuchende, die sich im Vereinigten Königreich aufhalten und Familien innerhalb der 
Grenzen der EU haben, nach wie vor wichtig ist, und mit denen die Annahme eines 
Plans zur Familienzusammenführung gefördert würde, der nach dem 
Übergangszeitraum hätte in Kraft treten sollen, um jeglichen Lücken vorzubeugen, die 
zu negativen praktischen Folgen für die Betroffenen führen und humanitäre 
Auswirkungen nach sich ziehen, und um dafür zu sorgen, dass das Recht dieser 
Menschen auf Achtung des Familienlebens gemäß Artikel 8 EMRK geachtet wird;; 
bedauert daher, dass zwar die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der irregulären 
Migration Teil der überarbeiteten politischen Erklärung war und dass die Kommission 
im Asylbereich nach den einschlägigen Vorschlägen des Vereinigten Königreichs ein 
Mandat des Rates angestrebt hat, das mit ihrer Erklärung zur Asylfrage34 im Einklang 
stand, aber die Aussicht auf eine Zusammenarbeit der EU mit dem Vereinigten im 
Bereich Asyl, Migration und Grenzmanagement, einem Bereich, in dem die Union 
Handlungsbefugnis besitzt und der die Rechte der schutzbedürftigsten Menschen 
berührt, nicht konkretisiert wurde und dass dieser Bereich der EU-Politik nunmehr auch 
im Hinblick auf die gemeinsame politische Erklärung zu Asyl und Rückführungen der 
bilateralen Zusammenarbeit überlassen wurde; betont erneut, dass es wichtig ist, dass 
die Mitgliedstaaten in ihren Beziehungen zum Vereinigten Königreich im Bereich der 
Migration gegenüber dem Vereinigten Königreich einen einheitlichen und transparenten 
Ansatz verfolgen; fordert die Kommission auf, die Frage weiterzuverfolgen und seinem 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres regelmäßig darüber zu 
berichten, wie die Mitgliedstaaten die einschlägigen Rechtsvorschriften der Union in 
ihren Beziehungen zum Vereinigten Königreich anwenden, und bei ihrer Anwendung 
für Konsistenz zu sorgen; weist die Mitgliedstaaten und das Vereinigte Königreich auf 
ihre Verpflichtung hin, alle Kinder in ihrem Hoheitsgebiet ungeachtet ihres Status, ihrer 
Beziehung oder ihrer familiären Bindungen, auch unbegleitete Minderjährige, zu 
schützen und den Zugang aller Kinder zu ihrem Anspruch auf Schutz, Familienleben 
und Wohlergehen unter Berücksichtigung des Kindeswohls gemäß dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes vom 2. September 
1990;zu wahren; begrüßt die einseitigen Maßnahmen des Vereinigten Königreichs, mit 
denen festgelegt wird, dass ungelöste Anträge auf Überstellung in das Vereinigte 
Königreich zwecks Familienzusammenführung auch nach dem 1. Januar 2021 weiter 
bearbeitet werden (Immigration, Nationality and Asylum (EU Exit) Regulations 2019, 
SI 2019/745, Schedule 2, Part 3, paragraph 9 [Verordnungen über Einwanderung, 
Staatsangehörigkeit und Asyl (EU-Austritt) 2019, SI 2019/745, Plan 2 Teil 3 Ziffer 9]); 

34 Erklärung der Kommission zur Asylfrage, Anhang D des Beschlusses des Rates über die Aufnahme von 
Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich.
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fordert den raschen Abschluss eines Abkommens zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich, das an die Stelle der Dublin-Verordnung tritt und Fragen wie 
Familienzusammenführung für Asylsuchende oder Flüchtlinge, Umsiedlungs- oder 
Rückübernahmevereinbarungen regelt; fordert ferner die Kommission auf, zur 
Entwicklung sicherer legaler Migrationswege und -programme zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich beizutragen; betont in diesem Zusammenhang, dass von 
Mitgliedstaaten mit einer – infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der 
EU entstandenen – Land- oder Seeaußengrenze nicht erwartet werden kann, dass sie im 
Namen des Vereinigten Königreichs als Grenzpolizei tätig werden; stellt fest, dass im 
Handels- und Kooperationsabkommen keine künftige Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) und der Border Force 
(für die Sicherung der Landesgrenzen zuständige Behörde) des Vereinigten Königreichs 
vorgesehen ist, und fordert eine Klärung der Bedingungen einer solchen 
Zusammenarbeit zwischen dem Vereinigten Königreich als Drittland und Frontex 
zumindest durch künftige Arbeits- oder Statusvereinbarungen; betont, dass eine solche 
Zusammenarbeit mit dem Unionsrecht und dem Völkerrecht im Einklang stehen sollte, 
das weiterhin für die Grenze zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU gilt, 
einschließlich der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten; 

Bürgerrechte und Mobilität
23. betont, dass es von elementarer Bedeutung ist, dass die Verhandlungen zwischen den 

beiden Parteien darauf gerichtet sind, die Rechte der Bürger beider Parteien und die 
Rechte ihrer Familienangehörigen uneingeschränkt aufrechtzuerhalten, und dass die 
Aufenthaltsregelungen sowohl des Vereinigten Königreichs als auch der 
Mitgliedstaaten benutzerfreundlich, transparent und kostenfrei sein sollten, um das 
Verfahren zu erleichtern; weist auf seine Entschließungen vom Februar und Juni 2020 
hin und bekräftigt, dass weitere Bestimmungen über die Bürgerrechte – einschließlich 
der Freizügigkeit für britische Staatsangehörige in der EU auf der Grundlage eines auf 
Gegenseitigkeit beruhenden Ansatzes – einen Eckpfeiler und unteilbaren Teil des 
Wortlauts eines künftigen internationalen Abkommens zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich hätten darstellen müssen; weist ferner auf seine nachdrückliche 
Forderung hin, dass jegliche künftigen Mobilitätsregelungen auf dem Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung zwischen den Mitgliedstaaten und der uneingeschränkten 
Gegenseitigkeit beruhen sollten; ist nach wie vor besorgt über die Lage von 
Grenzgängern und weist darauf hin, dass ihre Rechte unverzüglich sichergestellt werden 
müssen; fordert das Vereinigte Königreich auf, zwischen Unionsbürgern nicht aufgrund 
ihrer Staatsangehörigkeit zu diskriminieren, und zwar weder in Bezug auf die 
Registrierung im Rahmen des Systems zur Regelung des Aufenthaltsstatus für 
Unionsbürger noch in Bezug auf Mobilitäts- und Visumfragen, und auf die Anwendung 
diskriminierender Visumpreise für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten zu verzichten; 
fordert die Kommission auf, das Prinzip der Gegenseitigkeit strikt durchzusetzen;

24. nimmt diesbezüglich die Arbeit des Fachausschusses für Bürgerrechte und konkret 
seine beiden gemeinsamen Berichte über die Anwendung der Aufenthaltsrechte zur 
Kenntnis; fordert die Kommission auf, dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres regelmäßig über die Umsetzung des Zweiten Teils des Austrittsabkommens 
zu berichten, insbesondere da die Fristen für die Beantragung der jeweiligen 
Regelungen des Vereinigten Königreichs und der Mitgliedstaaten entweder im Juni oder 
im Dezember 2021 auslaufen und mehrere Mängel und Verzögerungen festgestellt 
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wurden; ist besorgt über die Folgen, die sich für die Bürger ergeben, wenn sie die 
entsprechenden Fristen nicht einhalten; weist darauf hin, dass das 
Karfreitagsabkommen, wie im Austrittsabkommen festgehalten wurde, in allen seinen 
Teilen geachtet werden muss, und fordert die Staatsorgane des Vereinigten Königreichs 
nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass die Rechte der Bürger in Nordirland nicht 
eingeschränkt werden; begrüßt die Bestimmungen über Visa für Kurzaufenthalte, 
insbesondere die Zusage beider Parteien, die Befreiung von der Visumpflicht für 
Kurzaufenthalte vorzusehen, und die Einfügung einer Klausel über die 
Nichtdiskriminierung zwischen den Mitgliedstaaten in dem Fall, dass das Vereinigte 
Königreich beschließt, Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats eine Visumpflicht für 
Kurzaufenthalte aufzuerlegen (Artikel VSTV.1 Absätze 1 und 2); bedauert, dass der 
Grundsatz der Freizügigkeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich nicht 
mehr gilt, und ist enttäuscht darüber, dass das Handels- und Kooperationsabkommen als 
Ergebnis mangelnden Engagements seitens des Vereinigten Königreichs außerhalb des 
Austrittsabkommens wenig Aussagen über den Bereich Mobilität enthält;

°

° °

25. fordert daher die federführenden Ausschüsse, den Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten und den Ausschuss für internationalen Handel, auf, zu empfehlen, dass 
das Parlament dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des 
Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und 
der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland andererseits (COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE)) 
zustimmt.
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SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR KONSTITUTIONELLE FRAGEN

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den 
Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens im Namen der Union 
zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 
einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
andererseits und über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen 
Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland über die 
Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen 
(COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE))

Sehr geehrte Herren Vorsitzende,

ich darf Ihnen hiermit mitteilen, dass der Ausschuss für konstitutionelle Fragen (AFCO) im 
Anschluss an den Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 26. November 2020 am 
27. Januar 2021 beschlossen hat, dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und dem 
Ausschuss für internationalen Handel gemäß Artikel 56 Absatz 1 der Geschäftsordnung im 
Rahmen des genannten Verfahrens eine Stellungnahme in Form eines Schreibens vorzulegen.

Der Ausschuss hat diese Stellungnahme in seiner Sitzung vom 4. Februar 202135 
angenommen und beschlossen, die oben genannten Ausschüsse als federführende Ausschüsse 
zu ersuchen, die nachstehend aufgeführten Vorschläge in ihren Entwurf einer Empfehlung zu 
übernehmen.

Somit übermittle ich hiermit die Stellungnahme des AFCO-Ausschusses, in der die Fragen 
behandelt werden, die in den Zuständigkeitsbereich des AFCO-Ausschusses fallen, 

35 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Antonio Tajani (Vorsitzender), Gabriele Bischoff 
(stellvertretende Vorsitzende), Charles Goerens (stellvertretender Vorsitzender), Giuliano Pisapia 
(stellvertretender Vorsitzender), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura 
Huhtasaari, Juan Fernando López Aguilar (in Vertretung von Włodzimierz Cimoszewicz), Maite Pagazaurtundúa 
(in Vertretung von Pascal Durand), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek 
Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt 
Vincze, Rainer Wieland.
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insbesondere die Governance-Bestimmungen und die institutionellen Bestimmungen des 
Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich.

Mit freundlichen Grüßen

Antonio Tajani

VORSCHLÄGE

Allgemeine Bemerkungen

Am 24. Dezember 2020 haben die Verhandlungsführer der EU und des Vereinigten 
Königreichs die Verhandlungen über ein Handels- und Kooperationsabkommen 
abgeschlossen. Das Handels- und Kooperationsabkommen, das Abkommen über die 
Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen sowie der 
Beschluss (EU) 2020/2252 des Rates vom 29. Dezember 202036 über die Unterzeichnung 
beider Abkommen, wurden am 31. Dezember 2020 im Amtsblatt (L 444) veröffentlicht.

Der Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens mit dem Vereinigten Königreich 
ist zu begrüßen, da er das Ergebnis der Entschlossenheit der Union ist, eine möglichst enge 
Beziehung zum Vereinigten Königreich aufzubauen, einem Nachbarland, das viele 
gemeinsame Interessen mit der EU teilt. Der Abschluss des Handels- und 
Kooperationsabkommens liegt im Interesse sowohl der EU als auch des Vereinigten 
Königreichs sowie der Bürger, Verbraucher und Unternehmen beider Vertragsparteien.

Das Parlament erläuterte seinen Standpunkt zu den Grundsätzen und Zielen der 
Verhandlungen über eine künftige Partnerschaft, insbesondere in seiner Entschließung vom 
12. Februar 2020 zu dem vorgeschlagenen Mandat für Verhandlungen über eine neue 
Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland37 und in seiner 
Empfehlung vom 18. Juni 2020 für die Verhandlungen über eine neue Partnerschaft mit dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland.38.

Praktische Anwendung des Handels- und Kooperationsabkommens

Artikel FINPROV.11 Absatz 2 (Inkrafttreten und vorläufige Anwendung) des Handels- und 
Kooperationsabkommens sieht vor, dass die Vertragsparteien übereinkommen, das Handels- 
und Kooperationsabkommen vom 1. Januar 2021 bis zum 28. Februar 2021 oder bis zu einem 

36 Beschluss (EU) 2020/2252 des Rates vom 29. Dezember 2020 über die Unterzeichnung im Namen der Union 
und über die vorläufige Anwendung des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland andererseits und des Abkommens zwischen der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den Austausch und den 
Schutz von Verschlusssachen (ABl. L 444 vom 31.12.2020, S. 2).
37 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0033.
38 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0152.
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anderen vom Partnerschaftsrat festgelegten Datum vorläufig anzuwenden.

Wie die Konferenz der Präsidenten des Parlaments am 28. Dezember 2020 erklärte, war der 
Beschluss über die vorläufige Anwendung ausschließlich auf die einzigartigen und 
spezifischen Umstände des Abschlusses des Handels- und Kooperationsabkommens 
zurückzuführen, da dies unvermeidlich geworden war, um mögliche Störungen für die Bürger 
und Unternehmen abzufedern und das Chaos eines Austritts ohne Abkommen zu verhindern. 
Der AFCO-Ausschuss betont im Einklang mit der Konferenz der Präsidenten, dass mit dieser 
spezifischen vorläufigen Anwendung weder ein Präzedenzfall geschaffen werden soll noch 
die zwischen den EU-Organen eingegangenen Verpflichtungen zur Diskussion gestellt 
werden dürfen und dass sie nicht als Blaupause für künftige Zustimmungsverfahren dienen 
kann.

Wir bedauern, dass die dem Parlament für die Kontrolle des Handels- und 
Kooperationsabkommens eingeräumte Zeit angesichts der Art und der Komplexität dieses 
Abkommens nicht ausreicht, um eine angemessene eingehende parlamentarische Kontrolle zu 
ermöglichen. Darüber hinaus bringen wir unsere Besorgnis zum Ausdruck, dass sich die 
Übersetzung des Handels- und Kooperationsabkommens in 24 Amtssprachen aller 
Wahrscheinlichkeit nach vor Ablauf der Frist für die vorläufige Anwendung als unmöglich 
erweisen wird, was dazu führen könnte, dass der Rat den Beschluss über den Abschluss des 
Handels- und Kooperationsabkommens nicht unmittelbar nach der Abstimmung über die 
Zustimmung im Parlament am 23. Februar 2021 annehmen kann. 

In seinen Entschließungen und in seinem Austausch mit der Kommission hat das Parlament 
stets bekräftigt, wie wichtig seine Kontrollfunktion im Rahmen des Zustimmungsverfahrens 
ist und dass es im Einklang mit den Verträgen und der einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs in allen Phasen des Verhandlungsverfahrens betreffend das Handels- und 
Kooperationsabkommen mit dem Vereinigten Königreich umfassend einbezogen werden 
muss. Es sollte auch auf die Verpflichtungen, die die Kommission in dieser Hinsicht in der 
Vergangenheit eingegangen ist, hingewiesen werden.

Ein einziges Governance-System – die Rolle des Parlaments

Wir begrüßen die vom Parlament in früheren Entschließungen empfohlene Einrichtung eines 
einzigen Governance-Systems als übergreifenden Rahmen für die Beziehungen zum 
Vereinigten Königreich insgesamt, das die gemeinsame kontinuierliche Überwachung und 
Verwaltung des Handels- und Kooperationsabkommens und der ergänzenden Abkommen 
umfasst. Wir bedauern jedoch die Komplexität dieses Systems, das eine Vielzahl 
unterschiedlicher Lenkungsmechanismen und Streitbeilegungsmechanismen umfasst.

In seiner Entschließung vom 12. Februar 2020 vertrat das Parlament die Auffassung, dass die 
Gestaltung der Vereinbarungen über die Handhabung der Art, dem Umfang und der Tiefe der 
künftigen Beziehungen angemessen sein und dem Grad der Verflechtung, Zusammenarbeit 
und Nähe gerecht werden sollte und dass dadurch gleichzeitig die wirksame und effiziente 
Anwendung des gesamten künftigen Abkommens sichergestellt werden sollte; In einer Union, 
die sich auf den Grundsatz der Demokratie gründet, sowie angesichts der Tiefe und des 
Umfangs des Handels und Kooperationsabkommens, das kein standardmäßiges Abkommen 
über Handel und Zusammenarbeit ist, ist die Rolle des Parlaments bei der Umsetzung noch 
wichtiger und muss weiter gestärkt werden.
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Darüber hinaus hat das Parlament wiederholt sein Recht bekräftigt, in allen Phasen der 
Umsetzung eines Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich, einschließlich seiner Überprüfung, einbezogen und umfassend 
informiert zu werden. So betonte das Parlament in seiner Entschließung vom 12. Februar 
2020 auch, dass die Vertreter der EU in allen Lenkungsgremien, die für die Überwachung der 
Umsetzung eines Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich zuständig sind, verhältnismäßigen Verfahren der 
Rechenschaftspflicht unter Einbeziehung des Europäischen Parlaments unterliegen sollten;

Weder die Bestimmungen des Handels- und Kooperationsabkommens zur Governance noch 
der Beschluss (EU) 2020/2252 des Rates vom 29. Dezember 2020 werden diesen 
Anforderungen und Auflagen hinsichtlich der Beteiligung des Parlaments an den 
Lenkungsstrukturen und -mechanismen jedoch annähernd gerecht. Die Bestimmungen des 
Handels- und Kooperationsabkommens in Bezug auf die parlamentarische Kontrolle und 
Aufsicht sind eindeutig unzureichend.

Gemäß dem Beschluss (EU) 2020/2252 des Rates stellt die Kommission sicher, dass der Rat 
alle Informationen und Dokumente, die eine Sitzung eines der gemeinsamen Gremien des 
Abkommens oder im Wege des schriftlichen Verfahrens anzunehmende Rechtsakte betreffen, 
rechtzeitig vor dieser Sitzung oder der Einleitung dieses schriftlichen Verfahrens erhält. 
Obwohl das Handels- und Kooperationsabkommen als reines EU-Abkommen geschlossen 
wurde, mit dem eine stärkere Rolle des Parlaments begründet werden sollte, wird dem 
Europäischen Parlament lediglich „ermöglicht, seine institutionellen Vorrechte während des 
gesamten Prozesses gemäß den Verträgen uneingeschränkt wahrzunehmen“ (Artikel 2 
Absatz 3 des Beschlusses (EU) 2020/2252 des Rates), während die Mitgliedstaaten 
automatisch das Recht haben, einen Vertreter als Teil der Unionsdelegation zu entsenden, um 
an den Sitzungen des Partnerschaftsrates und anderer gemeinsamer Gremien teilzunehmen 
(Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2 des Beschlusses (EU) 2020/2252 des Rates). 

Gemäß dem Beschluss (EU) 2020/2252 des Rates hat das Handels- und 
Kooperationsabkommen außergewöhnlichen und einzigartigen Charakter als umfassendes 
Abkommen mit einem Land, das aus der Union ausgetreten ist. Dieser einzigartige Charakter 
und der in Erwägungsgrund 11 dieses Ratsbeschlusses anerkannte Grundsatz der loyalen 
Zusammenarbeit zwischen den Organen erfordern eine wirksame Beteiligung des Parlaments 
an der Umsetzung eines Abkommens, mit dem den in diesem Zusammenhang geschaffenen 
gemeinsamen Gremien weitreichende Befugnisse verliehen werden.

Um der Rolle des Parlaments als Mitgesetzgeber und seinen Kontrollbefugnissen angemessen 
Rechnung zu tragen, fordern wir daher eine detaillierte und eindeutige Verpflichtung der 
Kommission im Wege einer interinstitutionellen Vereinbarung, die Folgendes vorsieht:

 eine umfassende Beteiligung des Parlaments an der Vorbereitung der Standpunkte der 
EU zur Änderung des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit, die vom 
Partnerschaftsrat zu vertreten sind;

 eine gründliche und rechtzeitige Unterrichtung des Parlaments vor und nach allen 
Beschlüssen aller gemeinsamen Gremien im Rahmen des Abkommens über Handel 
und Zusammenarbeit,

 die Zustimmung des Parlaments zu allen Beschlüssen, die eine wesentliche Änderung 
des Handels- und Kooperationsabkommens beinhalten, im Einklang mit Artikel 218 



PE663.189v02-00 90/97 RR\1229749DE.docx

DE

AEUV, oder die Aussetzung und Beendigung von Verpflichtungen und anderen 
Maßnahmen im Rahmen des Handels- und Kooperationsabkommens betreffen, wenn 
es sich um Angelegenheiten handelt, die gemäß den Verträgen in seine Zuständigkeit 
fallen, wie etwa die Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen;

 die Zusage der Kommission, im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Instrumente 
tätig zu werden, wenn das Parlament Verstöße gegen das Handels- und 
Kooperationsabkommen feststellt, und falls die Kommission dem Standpunkt des 
Parlaments nicht folgt, die Gründe zu erläutern, aus denen sie dies nicht getan hat;

 Beteiligung der Vertreter des Parlaments an den Delegationen der EU bei Sitzungen 
des Partnerschaftsrates und anderer im Rahmen des Handels- und 
Kooperationsabkommens eingerichteter gemeinsamer Gremien.

Daher fordern wir die Kommission auf, nachdrücklich zu bestätigen, dass sie sich dafür 
einsetzt, dass das Parlament gemäß Artikel 218 Absatz 10 AEUV unverzüglich und 
umfassend über die Arbeit des Partnerschaftsrats und der durch das Handels- und 
Kooperationsabkommen eingesetzten Sonderausschüsse informiert wird. Wir betonen, wie 
wichtig es ist, dass das Parlament auf Augenhöhe mit dem Rat informiert wird, damit es seine 
institutionellen Vorrechte uneingeschränkt ausüben kann.

Einheitliches Governance-System – spezifische institutionelle Bestimmungen

Es sollte auf spezifische Governance-Bestimmungen verwiesen werden, beispielsweise auf 
Artikel INST.5 (Parlamentarische Zusammenarbeit) des Handels- und 
Kooperationsabkommens, in dem die Möglichkeit vorgesehen ist, dass das Europäische 
Parlament und das Parlament des VK eine Parlamentarische Partnerschaftsversammlung 
einsetzen. Wie in der Entschließung des Parlaments vom 18. Juni 2020 dargelegt, begrüßen 
wir diesen Vorschlag, bedauern allerdings zutiefst, dass es sich nicht um eine verbindliche 
Bestimmung handelt. Der AFCO-Ausschuss bekräftigt sein Bekenntnis zur parlamentarischen 
Zusammenarbeit mit dem britischen Parlament in Angelegenheiten, die mit der Umsetzung 
des Handels- und Kooperationsabkommens in Verbindung stehen, was auch im Schreiben von 
Präsident Sassoli vom 21. Januar 2021 an Sir Lindsay Hoyle, Präsident des britischen 
Unterhauses, zum Ausdruck kommt.

Darüber hinaus kann die Parlamentarische Partnerschaftsversammlung gemäß den 
Bestimmungen von Artikel INST.5 des Handels- und Kooperationsabkommens den 
Partnerschaftsrat um Informationen ersuchen und muss über die Beschlüsse und 
Empfehlungen des Partnerschaftsrates unterrichtet werden. Allerdings sind die im Rahmen 
des Handels- und Kooperationsabkommens eingesetzten Sonderausschüsse, denen im 
Zusammenhang mit dessen Umsetzung weitreichende Befugnisse eingeräumt werden, nicht in 
diese Bestimmung aufgenommen worden, was hinsichtlich ihrer Funktionsweise ernsthafte 
Fragen in Bezug auf Transparenz aufwirft. 

Wir stellen fest, dass das Handels- und Kooperationsabkommen Bestimmungen für den 
Dialog mit und die Konsultation von Organisationen der Zivilgesellschaft enthält, auch durch 
die Einrichtung interner Beratergruppen, die regelmäßig bei Fragen zu konsultieren sind, die 
vom Handels- und Kooperationsabkommen sowie von sonstigen ergänzenden Abkommen 
erfasst werden; wir fordern daher, dass entschlossenere Maßnahmen zur Einbindung von 
Organisationen der Zivilgesellschaft ergriffen werden. 
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Da in Artikel INST.8 des Handels- und Kooperationsabkommens festgelegt ist, dass die 
Vertragsparteien die Organisation eines Zivilgesellschaftlichen Forums erleichtern, das 
mindestens einmal jährlich zusammentritt, vertreten wir die Auffassung, dass das Parlament 
die Kommission nachdrücklich darum ersuchen sollte, sicherzustellen, dass der 
Partnerschaftsrat die operativen Leitlinien für die Durchführung des Forums möglichst bald 
annimmt, damit sich die Zivilgesellschaft frühzeitig auf das Treffen im Jahr 2021 vorbereiten 
kann. 

Streitbeilegung

Das Parlament hat in seinen Entschließungen darauf hingewiesen, dass der 
Streitbeilegungsmechanismus transparent und solide sein muss, abgestufte Sanktionen sowie 
Abhilfemaßnahmen vorsehen sollte, falls festgestellt wird, dass eine Vertragspartei gegen ihre 
Verpflichtungen verstößt, und dass durch den Mechanismus für wirksame, rasch anwendbare 
und abschreckende Abhilfemaßnahmen gesorgt werden müsste.

Wir begrüßen, dass mit dem Handels- und Kooperationsabkommen ein verbindliches 
allgemeines Streitbeilegungssystem eingerichtet wird, obgleich bestimmte Bereiche von 
seinem Anwendungsbereich ausgenommen werden. Für diese Bereiche werden spezifische 
Streitbeilegungs- oder Durchsetzungsmechanismen gelten, was der üblichen Praxis bei 
ähnlichen internationalen Abkommen entspricht.

Wir stellen fest, dass es in den Bereichen, die aus dem allgemeinen System der 
Streitbeilegung ausgenommen sind, differenzierte Durchsetzungsregelungen gibt, die – je 
nach Bereich – einem unterschiedlichen Bedarf gerecht werden. Diese Regelungen umfassen 
spezielle Streitbeilegungsmechanismen (Teil drei: Zusammenarbeit im Bereich der 
Strafverfolgung und Justiz hinsichtlich Strafsachen), kein Streitbeilegungsmechanismus an 
sich, (Kapitel fünf: Besteuerung, Titel XI: gleiche Ausgangsbedingungen für einen offenen 
und fairen Wettbewerb und eine nachhaltige Entwicklung) oder die innerstaatliche 
Durchsetzung durch die Behörden und Gerichte einer der Vertragsparteien (Kapitel drei: 
Subventionskontrolle, Titel XI: gleiche Ausgangsbedingungen für einen offenen und fairen 
Wettbewerb und eine nachhaltige Entwicklung) und Abhilfe- und Ausgleichsmaßnahmen 
sowie Möglichkeiten für die Aussetzung und Beendigung, sollte die andere Vertragspartei 
gegen Verpflichtungen verstoßen.

Wir bekräftigen, dass das Parlament in die Vorbereitung von EU-Beschlüssen hinsichtlich 
solcher Maßnahmen, die sich auf die Umsetzung des Handels- und Kooperationsabkommens 
maßgeblich auswirken, einbezogen werden sollte, und betonen insbesondere, dass das 
Parlament bei dem Verfahren zur Auswahl des Schiedsgerichts mit der Kommission und dem 
Rat auf Augenhöhe stehen muss. 

Funktion des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH)

In seinen Entschließungen hat das Parlament stets die Auffassung vertreten, dass ein 
Abkommen zwischen der EU und dem VK unter anderem in strikter Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen der Wahrung der Beschlussfassungsautonomie der EU und der 
Aufrechterhaltung der Rechtsordnung der EU sowie der Funktion des EuGH als in letzter 
Instanz zuständigen Stelle für die Auslegung des EU-Rechts stehen sollte. In diesem 
Zusammenhang vertrat das Parlament die Ansicht, dass Governance-Vereinbarungen in 



PE663.189v02-00 92/97 RR\1229749DE.docx

DE

Bezug auf Bestimmungen, denen Konzepte aus dem EU-Recht zugrunde liegen, eine 
Befassung des EuGH vorsehen sollten.

Wir bedauern, dass im Handels- und Kooperationsabkommen de facto keine Funktion für den 
EuGH vorgesehen ist, obwohl die Vertragsparteien in der von ihnen beiden vereinbarten 
Politischen Erklärung zugestimmt haben, sicherzustellen, dass das Schiedspanel den EuGH 
bei verbindlichen Entscheidungen in Fällen, in denen eine Streitigkeit zwischen ihnen eine 
Frage der Auslegung unionsrechtlicher Begriffe aufwirft, befassen würde.

Es ist nachvollziehbar, dass das vollständige Verfahren zur Streitbeilegung bei Texten des 
Handels- und Kooperationsabkommens, die an Begriffen des Unionsrechts anlehnen, nicht 
angewandt wird, um zu vermeiden, dass das Schiedsgericht EU-Recht auslegt, wozu auch 
Fragen der Strafverfolgung und der sozialen Sicherheit gehören. Die Auslegung dieser 
Begriffe wird jedoch auf dem gemeinsamen Verständnis der einschlägigen Bestimmungen 
beruhen, wie sie von den für die Umsetzung des Handels- und Kooperationsabkommens 
zuständigen gemeinsamen Gremien vereinbart wurden. Dieser Umstand kann tatsächlich 
Fragen hinsichtlich der einheitlichen Auslegung der Begriffe des EU-Rechts aufwerfen, da 
Angelegenheiten, die derzeit vor nationalen Gerichten nach EU-Recht oder vor dem EuGH 
gelöst werden, im Wege eines politischen Abkommens entweder in den im Rahmen des 
Handels- und Kooperationsabkommens eingesetzten Ausschüssen oder durch das 
Schiedsgericht beigelegt werden müssen.

In Artikel COMPROV.13 ist vorgesehen, dass das Handels- und Kooperationsabkommen 
gemäß dem Völkerrecht ausgelegt wird. Da es mehrere Modalitäten für die Anwendung und 
Durchsetzung der Bestimmungen des Handels- und Kooperationsabkommens gibt, auch durch 
inländische Behörden und Gerichte, könnte eine kohärente und einheitliche Auslegung daher 
Schaden nehmen.

Verbindung zum Austrittsabkommen

Wir begrüßen den Artikel FINPROV.2 (Verhältnis zu anderen Übereinkünften) des Handels- 
und Kooperationsabkommens, in dem das Verhältnis des Handels- und 
Kooperationsabkommens zum Austrittsabkommen geklärt wird.

Wir betonen, dass es sich beim Austrittsabkommen um ein eigenständiges, autonomes 
Abkommen handelt. Wir bekräftigen, dass die wirksame und vollständige Umsetzung des 
Austrittsabkommens nach wie vor eine Priorität darstellt. Als federführender Ausschuss ist 
der AFCO-Ausschuss bestrebt, die Umsetzung des Austrittsabkommens genau zu 
überwachen. Wir betonen, dass das Parlament den etablierten Standpunkt vertritt, dass die 
vollständige und ordnungsgemäße Umsetzung des Austrittsabkommens durch das VK eine 
unabdingbare Voraussetzung für den künftigen Ausbau der Beziehungen zwischen der EU 
und dem VK ist, insbesondere was den Bereich der Bürgerrechte und das Protokoll zu 
Nordirland betrifft.

Wir erinnern daran, dass mit dem Handels- und Kooperationsabkommen der Weg für offene 
Beziehungen zwischen der EU und dem VK geebnet wird, die sich in Zukunft zu einer 
vertieften und ehrgeizigeren Partnerschaft weiterentwickeln können. Daher bekräftigen wir, 
dass guter Glaube und Vertrauen nach wie vor eine grundlegende Rolle in den Beziehungen 
zwischen der EU und dem VK insgesamt spielen und die Voraussetzungen dafür sind, dass 
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die Partnerschaft zwischen der EU und dem VK künftig gestärkt wird, was im Interesse 
beider Seiten liegt.

Fazit

Der AFCO-Ausschuss fordert eine detaillierte und eindeutige Verpflichtung der Kommission 
im Wege einer interinstitutionellen Vereinbarung, die Folgendes vorsieht:

 eine umfassende Beteiligung des Parlaments an der Vorbereitung der Standpunkte der 
EU zur Änderung des Handels- und Kooperationsabkommens, die vom 
Partnerschaftsrat zu vertreten sind;

 eine gründliche und rechtzeitige Unterrichtung des Parlaments vor und nach 
sämtlichen Beschlüssen aller gemeinsamen Gremien im Rahmen des Handels- und 
Kooperationsabkommens;

 die Zustimmung des Parlaments zu allen Beschlüssen, die eine wesentliche Änderung 
des Handels- und Kooperationsabkommens im Einklang mit Artikel 218 AEUV oder 
die Aussetzung und Beendigung von Verpflichtungen und anderen Maßnahmen im 
Rahmen des Handels- und Kooperationsabkommens vorsehen, wenn es sich um 
Angelegenheiten handelt, die gemäß den Verträgen in seine Zuständigkeit fallen, wie 
etwa die Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen;

 die Zusage der Kommission, im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Instrumente 
tätig zu werden, wenn das Parlament Verstöße gegen das Handels- und 
Kooperationsabkommen feststellt, und, falls die Kommission dem Standpunkt des 
Parlaments nicht folgt, die Gründe hierfür zu erläutern;

 Beteiligung der Vertreter des Parlaments an den Delegationen der EU bei Sitzungen 
des Partnerschaftsrates und anderer im Rahmen des Handels- und 
Kooperationsabkommens eingerichteter gemeinsamer Gremien. 

Der AFCO-Ausschuss ist davon überzeugt, dass die vorstehend genannten Methoden zur 
Beteiligung des Parlaments vor Abschluss des Zustimmungsverfahrens in einer 
interinstitutionellen Vereinbarung gemäß Artikel 148 der Geschäftsordnung des Parlaments 
festgelegt werden sollten.

Der Beschluss (EU) 2020/2252 des Rates vom 29. Dezember 2020 sollte dahingehend 
geändert werden, dass sich Parlament und Rat gleichberechtigt gegenüberstehen, was den 
Erhalt von Informationen und die Beteiligung an den im Rahmen des Handels- und 
Kooperationsabkommens festgelegten Governance-Strukturen betrifft, sodass das Parlament 
seine Rolle bei der Kontrolle und Überwachung der Umsetzung des Handels- und 
Kooperationsabkommens ordnungsgemäß wahrnehmen kann.

Der AFCO-Ausschuss ersucht die federführenden Ausschüsse AFET und INTA, dem 
Parlament zu empfehlen, dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des 
Handels- und Kooperationsabkommens im Namen der Union zwischen der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland andererseits und über den Abschluss des Abkommens 



PE663.189v02-00 94/97 RR\1229749DE.docx

DE

zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von 
Verschlusssachen zuzustimmen.
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